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 Begründung 

zu 6 ENERGIEVERSORGUNG 

zu 6.1 Um- und Ausbau der Energieinfrastruktur 

zu 6.1.1 Stromverteilungsanlagen 

zu 6.1.1.1 Das dem 110-kV-Netz überlagerte Höchstspannungsnetz mit 220 kV und 380 kV Betriebs-
spannung speist im Bereich Müncherlbach (Stadt Heilsbronn) in das 110-kV-Netz ein. In den 
nächsten Jahren wird auf Grund der Entwicklung des Bedarfs an elektrischer Energie ein 
weiterer Anschluss an das Höchstspannungsnetz im Bereich der Region Nürnberg (R 7) (vgl. 
RP 7, B V 3.2.1) notwendig. Über das 110-kV-Hochspannungsnetz wird die Energieversor-
gung innerhalb der Region gesichert. 

 Zur weiteren Entwicklung und Sicherung der Versorgung ist im Bedarfsfall und zeitlich noch 
nicht festgelegt die Errichtung zusätzlicher 110-kV-Leitungen in folgenden Abschnitten not-
wendig: 

• Rothenburg o.d.Tauber - Feuchtwangen 

• Herrieden - Feuchtwangen 

• Gunzenhausen - Wassertrüdingen 

 Über Einschleifungen von bestehenden 110-kV-Leitungen ist bei entsprechender Last-ent-
wicklung und zeitlich noch nicht festgelegt die Erschließung folgender Versorgungs-bereiche 
mit 110 kV notwendig, um den erforderlichen Energiebedarf zu decken: 

• Geckenheim (Gemeinde Weigenheim) 

• Wörnitz 

• Windsbach 

• Herrieden 

• Wassertrüdingen 

• Treuchtlingen 

• Pappenheim 

 Abhängig von lokalen Entwicklungen können weitere oder andere Standorte notwendig wer-
den. 

zu 6.1.1.2 Bei der Verwirklichung der geplanten Maßnahmen kommt es darauf an, zur Schonung des 
Landschaftsbildes und unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, die Leitungs-
trassen möglichst zusammenzufassen oder mit anderen Bandinfrastruktur-einrichtungen, 
wie Straßen, Schienen, Erdgasleitungen usw. zu bündeln und wenn möglich im Bereich der 
Entwicklungsachsen zu führen. Diese Bündelung entspricht der Zielsetzung des Landesent-
wicklungsprogramms Bayern wonach die Zersiedelung der Landschaft verhindert werden 
(vgl. LEP 3.3), zur Verringerung der Inanspruchnahme von Grund und Boden vorrangig flä-
chensparende Siedlungs- und Erschließungsformen angewendet werden (vgl. LEP 3.1) und 
durch eine Mehrfachnutzung von Infrastruktureinrichtungen die Beanspruchung von Natur 
und Landschaft vermindert werden (LEP 7.1.3) sollen. Die Entwicklungsachsen eignen sich 
hierfür insbesondere, da sie im Hinblick auf die Siedlungsentwicklung, die Freiraumsiche-
rung und den Infrastrukturausbau zu einer ressourcenschonenden und nachhaltigen raum-
strukturellen Entwicklung Bayerns und seiner Teilräume beitragen (vgl. u.a. auch LEP 1.1.2 
und 1.1.3). 

zu 6.1.2 Umspannwerke 

 Das Hochspannungsnetz führt die Energie in Teilräume der Region. Um das kleinräumige 
Verteilernetz auf der 20-kV-Spannungsebene sicher mit Strom zu versorgen, sind weitere 
Umspannwerke notwendig. Weitere 110/20-kV-Umspannwerke in das kleinräumige Vertei-
lernetz zur Absicherung des Bedarfs werden noch an folgenden Standorten zeitlich noch 
nicht festgelegt benötigt: 

 Geckenheim (Gemeinde Weigenheim), Wörnitz, Ansbach-Nord, Ansbach-Eyb, Ansbach-
Süd, Windsbach, Herrieden, Wassertrüdingen, Treuchtlingen und Pappenheim. 
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zu 6.1.3 Gasversorgung 

zu 6.1.3.1 Sicherstellung der Versorgung 

 Die E.ON Ruhrgas Transport AG & Co. KG bindet das Netz der N-ERGIE Aktiengesellschaft 

aus ihrem überregionalen Gasleitungsnetz sowie aus dem Transportsystem der Mittel-Euro-

päischen-Gasleitungsgesellschaft (MEGAL GmbH & Co. KG), einer Tochtergesellschaft der 

Ruhrgas AG, die Bestandteile eines sich stark erweiternden westeuropäischen Erdgasver-

bundsystems sind. Die bestehenden Leitungen, über die hochkaloriges Erdgas aus der ehe-

maligen Sowjetunion in die Bundesrepublik Deutschland eingeführt wird, verlaufen in Ost-

West-Richtung durch den nördlichen Teil der Region und in Nord-Süd-Richtung. Die Erdgas-

bezüge von den Produzenten erfolgen auf der Grundlage bindender Vereinbarungen. Tech-

nische, wirtschaftliche und rechtliche Voraussetzungen lassen demnach die Versorgung mit 

Erdgas in der Region als langfristig gesichert erscheinen. Durch ein Ausweichen auf Erdgas 

oder eine Ergänzung mit Erdgas wird die Abhängigkeit vom Mineralöl verringert, was zu 

einer weiteren Diversifikation in der Energieversorgung und damit zu einer erhöhten Versor-

gungssicherheit führt. Unbestreitbar wird die gaswirtschaftliche Erschließung eine infrastruk-

turelle Aufwertung der Region bedeuten und bessere Standortvoraussetzungen für Indust-

rieansiedlungen schaffen. 

zu 6.1.3.2 Ausbau des Erdgasnetzes 

 Zur Deckung des Heiz- und Prozessenergiebedarfs sind innerhalb des Geltungsbereichs 

Gasversorgungsleitungen der N-ERGIE Aktiengesellschaft sowie Gastransportunter-neh-

men vorhanden. Über diese Gastransportleitungen, die sich überwiegend im Eigentum der 

Frankengas GmbH befinden und an die N-ERGIE AG verpachtet sind, deren technische 

Betriebsführung der N-ERGIE Aktiengesellschaft übertragen wurde, werden weitere Berei-

che innerhalb der Region gut erschlossen und eine große Anzahl von Ortsnetzen mit Erdgas 

versorgt. Soweit sich in noch nicht erschlossenen Städten und Gemeinden ein entsprechen-

der Bedarf ergibt, soll das Gasverteilernetz erweitert werden, wenn eine ausreichende Wirt-

schaftlichkeit erkennbar ist. Die günstigen Voraussetzungen, die auf Grund der vorhandenen 

Hauptleitungen und den verfügbaren Erdgasmengen bestehen, schaffen die Möglichkeit, ein 

regionales Erdgasnetz auszubauen. Günstige Umwelteigenschaften und technische Vor-

züge haben zu einer steigenden Nachfrage nach Erdgas als Prozessenergie und für Heiz-

zwecke im Gewerbe- und Haushaltsbereich geführt, die es in ausreichendem Maße zu be-

friedigen gilt. 
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zu 6.2 Erneuerbare Energien 

zu 6.2.1 Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien 

 Bei den fossilen Energieträgern wie Erdgas, Erdöl, Stein- und Braunkohle oder auch Uran, 

handelt es sich um endliche Ressourcen. Bedingt durch steigende Preise und eine zu-neh-

mende Ressourcenverknappung dieser fossilen Energieträger, aber auch durch ein gewach-

senes Umweltbewusstsein, rücken zunehmend erneuerbare Energien in das Interesse der 

breiten Öffentlichkeit wie auch der Energieversorger. Im Bereich der Stromversorgung wird 

die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien von staatlicher Seite in Form des Gesetzes 

über den Vorrang erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG) gefördert. 

Darin wurden die gesetzlichen und finanziellen Rahmenbedingungen geschaffen, um im In-

teresse des Klima- und Umweltschutzes den Beitrag erneuerbarer Energien an der Strom-

versorgung deutlich zu erhöhen. Ziel dieses Gesetzes ist es, den Anteil erneuerbarer Ener-

gien an der Stromversorgung bis zum Jahre 2020 auf mindestens 20 Prozent zu steigern. 

Nach dem Bayerischen Energiekonzept „Energie Innovativ“ sollen bis 2021 die Anteile der 

erneuerbaren Energien am Stromverbrauch in Bayern sogar auf über 50 Prozent gesteigert 

werden. Dabei betont das Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP), dass die Auswei-

sung von Flächen für die Errichtung von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien raum-

verträglich unter Abwägung aller berührten fachlichen Belange (u.a. von Natur und Land-

schaft, Siedlungsentwicklung) zu erfolgen hat (vgl. LEP Begründung zu 6.2.1). Als erneuer-

bare Energien werden namentlich Windkraft, Photovoltaik, Wasserkraft, Bioenergie und Tie-

fengeothermie genannt (vgl. LEP 6.2.2 bis 6.2.6). 

 Auf Grund der naturräumlichen Gegebenheiten spielt die Nutzung von Wasserkraft sowie 

Geothermie auch unter Annahme weiterer technologischer Fortschritte in der Region West-

mittelfranken auf absehbare Zeit wohl eine untergeordnete Rolle. Vorrangig wird die Nutzung 

von Biomasse, von direkter und indirekter Sonnenenergie sowie von Windkraft in Teilberei-

chen der Region von Bedeutung sein können. Ziel ist es, diese Potenziale entsprechend den 

regionalen Gegebenheiten im Sinne einer nachhaltigen Energieversorgung raumverträglich 

unter Abwägung aller berührten fachlichen Belange zu nutzen. 

 Die Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen in das Netz ist insbesondere 

bei Wind- und Sonnenenergie teilweise erheblichen Schwankungen unterworfen. Bei weiter 

steigendem Anteil erneuerbarer Energien an der Energieversorgung sind hier die notwendi-

gen Maßnahmen zu treffen, um die Netzsicherheit sowie die notwendige Kapazität gewähr-

leisten zu können. Der Ausbau von Erzeugungsanlagen auf Basis erneuerbarer Energien 

bedingt zum einen die Errichtung von Anschlussleitungen der Anlagen an das Leitungsnetz. 

Zum anderen werden in den vorhandenen Netzen Verstärkungsmaßnahmen notwendig, um 

die Netzverhältnisse innerhalb der zulässigen Grenzen zu halten. 
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zu 6.2.2 Windenergie 

zu 6.2.2.1  Für das Erreichen der bundesweiten und bayerischen Energieziele besteht das Erfordernis 

der Bereitstellung einer hinreichenden Kulisse an Windkraftgebieten. Das Windenergieflä-

chenbedarfsgesetz (WindBG) sieht für Bayern einen Flächenbeitragswert bis zum 31. De-

zember 2027 von 1,1% der Landesfläche und bis zum 31. Dezember 2032 von 1,8% der 

Landesfläche vor. Gem. dem Landesentwicklungsprogramm Bayern tragen die Regionalen 

Planungsverbände über regionsweite Steuerungskonzepte für die Errichtung von Windkraft-

anlagen in den Regionalplänen die Verantwortung zum Erreichen der nötigen Flächenbei-

tragswerte. Um diesem Ziel gerecht zu werden und der Windkraft in der Region substanziell 

Raum zu gewähren, werden im Regionalplan der Region Westmittelfranken ca. 8.750 ha an 

Vorranggebieten ausgewiesen, was ca. 2,03% der Regionsfläche entspricht. 

 In den Vorranggebieten für die Nutzung der Windkraft wird dem Bau und der Nutzung von 

raumbedeutsamen Windkraftanlagen (Windparks oder raumbedeutsame Einzelanlagen) der 

Vorrang vor anderen Nutzungen eingeräumt, d.h. der Windkraftnutzung entgegenstehende 

Nutzungen bzw. Vorhaben werden ausgeschlossen.  

 Vorranggebiete werden ausgewiesen 

• wenn keine Ausschlusskriterien (vgl. Anlage zu 6.2.2 „Kriterienkatalog Windkraft“) vor-

liegen und 

• wenn gleichzeitig Restriktionskriterien (vgl. Anlage zu 6.2.2 „Kriterienkatalog Windkraft“) 

hinter der Privilegierung und dem überragenden öffentlichen Interesse der Windkraft-

nutzung zurückstehen. 

Nachfolgend werden die für die ausgewiesenen Gebiete ermittelten, relevanten Restriktions-

kriterien dargestellt. Sie sind bei Windkraftplanungen und in Genehmigungsverfahren zu be-

rücksichtigen bzw. zu beachten. Weil von militärischen Belangen eine Vielzahl an Gebieten 

betroffen und die Aussage auf dieser Planungsebene jeweils identisch ist, werden die mili-

tärischen Belange entgegen der gebietsweisen Darstellung vorangestellt. 

Der Regionalplan formuliert dabei keine Prüfungserfordernisse, sondern legt offen, welche 

Prüferfordernisse zum Zeitpunkt der Ausweisung aufgrund gesetzlicher und fachlicher Vor-

gaben voraussichtlich bestehen. Lockerungen oder Verschärfungen der Prüferfordernisse 

unterliegen ggf. gesetzlichen Änderungen. Maßgeblich sind die von der Genehmigungsbe-

hörde zu bestimmenden Anforderungen zum Zeitpunkt der Genehmigung. 

 

Militärische Belange: 

 Weite Bereiche der Region Westmittefranken liegen in Interessensbereichen militärischer 

Einrichtungen. Hierunter fallen die US-Militärflugplätze Ansbach und Illesheim, der Militär-

flugplatz Neuburg a.d.Donau, der Militärflugplatz Niederstetten sowie die Luftverteidigungs-

anlage Lauda und die Wehrtechnische Dienststelle (WTD 81) Greding. 

 Es muss anhand des konkreten Einzelfalls (anhand konkreter Anlagenstandorte, -typen, -

höhen etc.) im Anlagengenehmigungsverfahren final überprüft werden, ob und in welcher 

Art ggf. Beeinträchtigungen der vielschichtigen Belage dieser Einrichtungen vorliegen. Ein-

schränkungen (z.B. erforderliche Verschiebungen oder Bauhöhenbeschränkungen) sowie 

Ablehnungen von Windkraftanlagen sind deshalb trotz Vorprüfung auf Ebene der Regional-

planung im Einzelfall nicht auszuschließen.  

Folgende Vorranggebiete befinden sich innerhalb des militärischen Interessensgebiets des 

Militärflugplatzes Niederstetten aber außerhalb von Schutzbereichen: WK 1, WK 5, WK 67, 

WK 69, WK 71, WK 101, WK 102, WK 104, WK 105, WK 106, WK 107, WK 110, WK 111, 

WK 112, WK 113, WK 114, WK 115, WK 116, WK 117, WK 118, WK 119, WK 120, WK 121, 

WK 122, WK 123, WK 125, WK 127, WK 128, WK 131, WK 200, WK 201, WK 202, WK 203, 

WK 204; WK 205, WK 206, WK 207, WK 208, WK 209, WK 210, WK 212, WK 213, WK 214, 
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WK 215, WK 216, WK 217, WK 219, WK 224, WK 226, WK 227, WK 228, WK 230, WK 231, 

WK 232, WK 234, WK 236, WK 300, WK 301 

 Folgende Vorranggebiete befinden sich innerhalb des militärischen Interessensgebiets der 

Militärflugplätze Ansbach/Illesheim aber außerhalb von Schutzbereichen: WK 1, WK 5, 

WK 6, WK 42, WK 42a, WK 67, WK 69, WK 71, WK 100, WK 101, WK 102, WK 103, WK 

104, WK 105, WK 106, WK 107, WK 108, WK 109, WK 110, WK 111, WK 112, WK 113, WK 

114, WK 115, WK 116, WK 117, WK 118, WK 119, WK 120, WK 121, WK 122, WK 123, WK 

124, WK 125, WK 126, WK 127, WK 128, WK 131, WK 200, WK 201, WK 202, WK 203, WK 

204, WK 205, WK 206, WK 207, WK 208, WK 209, WK 210, WK 212, WK 213, WK 214, WK 

215, WK 216, WK 217, WK 218, WK 219, WK 220, WK 221, WK 222, WK 223, WK 224, WK 

225, WK 226, WK 227, WK 228, WK 230, WK 231, WK 232, WK 233, WK 234, WK 235, 

WK 236, WK 300, WK 301, WK 303, WK 304, WK 305, WK 306, WK 307, WK 308, WK 309, 

WK 310, WK 311, WK 312, WK 313, WK 314 

 Folgende Vorranggebiete befinden sich innerhalb des militärischen Interessensgebiets des 

Militärflugplatzes Neuburg a.d.Donau aber außerhalb von Schutzbereichen: WK 14, WK 301, 

WK 303, WK 304, WK 305, WK 306, WK 307, WK 308, WK 309, WK 310, WK 311, WK 312, 

WK 313, WK 314 

 Folgende Vorranggebiete befinden sich innerhalb des militärischen Interessensgebiets der 

Luftverteidigungsanlage Lauda aber außerhalb von Schutzbereichen: WK 1, WK 104, 

WK 105, WK 111, WK 112, WK 113, WK 114, WK 115, WK 116, WK 117, WK 118, WK 200, 

WK 204, WK 205, WK 206, WK 209, WK 227, WK 228 

 Für folgende Vorranggebiete sind zumindest partiell Höhenbeschränkungen in Form eines 

Hochrangigen Konfliktkriteriums (KWK 1 gem. Anlage zu 6.2.2 „Kriterienkatalog Windkraft“) 

bekannt: WK 1, WK 200, WK 201, WK 207, WK 210, WK 226, WK 230, WK 231, WK 303, 

WK 311 

 Für folgende Vorranggebiete sind zumindest partiell Höhenbeschränkungen in Form eines 

Konfliktkriteriums (KWK 2 gem. Anlage zu 6.2.2 „Kriterienkatalog Windkraft“) bekannt: 

WK 14, WK 118, WK 119, WK 120, WK 121, WK 203, WK 207, WK 208, WK 227, WK 228, 

WK 306, WK 311, WK 312, WK 313 

 

Weitere Fachbelange, welche im Genehmigungsverfahren regelmäßig zu beachten/zu be-

rücksichtigen sind: 

WK 1: 

- Das Vorranggebiet WK 1 reicht bis 150 m an die Kreisstraße NEA 43 heran. Bei der 

späteren Anlagengenehmigung sind die Belange der Kreisstraße entsprechend zu be-

achten. 

 

WK 5: 

- Das Vorranggebiet reicht bis 250 m an die 380/220 kV-Freileitung Gebersdorf – Markt-

steft heran. Bei der späteren Anlagengenehmigung sind die Belange der Freileitung ent-

sprechend zu beachten. 

- In der südlichen Hälfte des Vorranggebietes queren zwei Richtfunktrassen (Brandhof – 

Büttelberg und Brandhof – Oberdachstetten 1). Mögliche Beeinträchtigungen sind im 

Rahmen eines konkreten Anlagengenehmigungsverfahrens durch entsprechende Maß-

gaben/Auflagen auszuschließen. 

 

WK 6: 

- Das Vorranggebiet WK 6 reicht bis 150 m an die Kreisstraße NEA 8 heran. Bei der spä-

teren Anlagengenehmigung sind die Belange der Kreisstraße entsprechend zu beachten. 
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WK 14: 

- Das Vorranggebiet WK 14 reicht bis 150 m an die Kreisstraße WUG 9 heran. Bei der 

späteren Anlagengenehmigung sind die Belange der Kreisstraße entsprechend zu be-

achten. 

- Mittig quert eine Richtfunktrasse (Langenaltheim Feuerwehrschlauchturm – Langenalt-

heim Altheimersberg) das Vorranggebiet. Eine überörtliche Wasserversorgungsleitung 

(zur Wasserversorgung der Gruppe rechts der Altmühl) quert zudem das Vorranggebiet 

im östlichen Teilgebiet. Mögliche Beeinträchtigungen sind im Rahmen eines konkreten 

Anlagengenehmigungsverfahrens durch entsprechende Maßgaben/Auflagen auszu-

schließen. 

- Das Vorranggebiet reicht bis auf ca. 100 m an das Vorranggebiet für die Gewinnung und 

Sicherung von Juramarmor MA 13 bzw. an das Vorbehaltsgebiet MA 113 heran. Die An-

lagenstandorte sollten so gewählt werden, dass ein Gesteinsabbau insb. im Vorrangge-

biet MA 13 weiterhin möglich ist. Ggf. sind Sprengabstände zu berücksichtigen. 

 

WK 42, WK 42a: 

- Im Rahmen der Errichtung von Windkraftanlagen (Einzelfallprüfung) im Vorranggebiet 

WK 42a sind Auswirkungen auf den Tatbestand und die Schwere der Beeinträchtigung 

und ggf. Sichtbeziehungen zu folgenden Denkmälern zu prüfen: Burg und Markt Cadolz-

burg. 

- Bei den Gebieten WK 42 und 42a ist zudem mit einem erhöhten artenschutzrechtlichen 

Prüfaufwand zu rechnen (Rotmilanvorkommen). 

- Das Vorranggebiet WK 42 reicht bis 250 m an die Bundesstraße B 8, das Vorranggebiet 

WK 42a bis 250 m an die 110 kV-Freileitung Gebersdorf – UW Marktsteft heran. Bei der 

späteren Anlagengenehmigung sind die Belange der Bundesstraße und der Freileitung 

entsprechend zu beachten. 

 

WK 67:  

- Im Rahmen der Errichtung von Windkraftanlagen (Einzelfallprüfung) im Vorranggebiet 

WK 67 sind Auswirkungen auf den Tatbestand und die Schwere der Beeinträchtigung 

und ggf. Sichtbeziehungen zu folgenden Denkmälern zu prüfen: Schloss Rügland, Burg-

ruine Rosenberg, Pfarrkirche St. Kilian (Markt Erlbach). 

- Das Vorranggebiet WK 67 reicht bis 150 m an die Staatsstraße St 2256 bzw. bis 250 m 

an die 110 kV-Freileitung UW Ketteldorf – UW Hartershofen heran. Bei der späteren An-

lagengenehmigung sind die Belange der Staatsstraße und der Freileitung entsprechend 

zu beachten. 

- Das Vorranggebiet WK 67 grenzt an die Zone III des Trinkwasserschutzgebietes für die 

Trinkwassergewinnungsanlage Oberfeldbrecht. Folgende allgemeine Vorgaben sind für 

den Bau von Windkraftanlagen in Wasserschutzgebieten Zone III regelmäßig zu beach-

ten: Flachgründungen zum Schutz der Deckschichten, Baustelleneinrichtungen außer-

halb der Wasserschutzgebiete, Erstellung eines technischen Schutzkonzeptes, das den 

Austritt von wassergefährdenden Stoffen verhindert bzw. Risiken minimiert (dabei sind 

die Verwendung von biologisch leicht abbaubaren Betriebs- und Hilfsstoffen bis max. 

WGK 1 sowie Sicherheitsvorkehrungen gegen Austritte im Betrieb und beim Wechsel der 

Betriebs- und Hilfsstoffe vorzusehen), ggf. nach der AwSV Auffangräume bzw. Doppel-

wandigkeit, Gegenmaßnahmen um möglichst einen Nitratschub bei der Rodung zu ver-

hindern (z.B. durch Erhalt und Förderung einer dichten Bodenvegetation, dort wo keine 

Wiederaufforstung erfolgt).  

 

WK 71:  

- Das Vorranggebiet WK 71 reicht bis 250 m an die 220 kV-Freileitung Nr. 48 Ludersheim 

– Aschaffenburg heran. Bei der späteren Anlagengenehmigung sind die Belange der 

Staatsstraße und der Freileitung entsprechend zu beachten. 
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WK 100: 

- In der östlichen Teilfläche des Vorranggebietes WK 100 kreuzen zwei Richtfunktrassen 

(Burghaslach 2 – Burgwindheim 1 und Burgwindheim 1 – Markt Taschendorf). Mögliche 

Beeinträchtigungen sind im Rahmen eines konkreten Anlagengenehmigungsverfahrens 

durch entsprechende Maßgaben/Auflagen auszuschließen. 

 

WK 101: 

- Das Vorranggebiet WK 101 befindet sich innerhalb des 10-km-Prüfradius zum besonders 

landschaftsprägenden Baudenkmal Burgruine Oberschloss Castell. Die konkreten Aus-

wirkungen auf die bau- und kunstdenkmalpflegerischen Belange sind am konkreten Ein-

zelfall im Genehmigungsverfahren zu prüfen. 

- Im nördlichen Randbereich quert eine Richtfunktrasse der Firma 450connect GmbH in 

Richtung NW-SO das Vorranggebiet. Mögliche Beeinträchtigungen sind im Rahmen ei-

nes konkreten Anlagengenehmigungsverfahrens durch entsprechende Maßgaben/Aufla-

gen auszuschließen. 

 

WK 102: 

- Im Vorranggebiet WK 102 befinden sich kleinflächig die kartierten Biotop-Nr. 6228-0035-

004 „Hecken längs von Feldwegen im "Prühler Grund" südwestlich von Appenfelden“ und 

Biotop-Nr. 6228-0036-001 „Naßwiesenreste südwestlich der Teichkette im "Prühler 

Grund" bei Appenfelden“. Diese sind im Zuge konkreter Windkraftplanungen zu erhalten. 

- Das Vorranggebiet befindet sich innerhalb des 10-km-Prüfradius zum besonders land-

schaftsprägenden Baudenkmal Burgruine Oberschloss Castell. Die konkreten Auswir-

kungen auf die bau- und kunstdenkmalpflegerischen Belange sind am konkreten Einzel-

fall im Genehmigungsverfahren zu prüfen. 

- Das Vorranggebiet reicht bis 100 m an die Staatsstraße 2257 heran. Bei der späteren 

Anlagengenehmigung sind die Belange der Staatsstraße entsprechend zu beachten. 

- Im äußersten nördlichen Randbereich quert eine Richtfunktrasse der Firma 450connect 

GmbH in Richtung NW-SO das Vorranggebiet. Mögliche Beeinträchtigungen sind im 

Rahmen eines konkreten Anlagengenehmigungsverfahrens durch entsprechende Maß-

gaben/Auflagen auszuschließen. 

 

WK 103: 

- Im Vorranggebiet WK 103 befindet sich kleinflächig mittig ein Naturwaldreservat/eine Na-

turwaldfläche gem. § 12 BayWaldG. Dieses ist im Zuge konkreter Windkraftplanungen zu 

erhalten und von Bebauung freizuhalten. 

- In der westlichen Teilhälfte durchquert eine Richtfunktrassen das Vorranggebiet (Burg-

windheim 1 – Markt Taschendorf 51). Mittig quert zudem eine Richtfunktrasse der Firma 

450connect GmbH in Richtung NW-SO das Vorranggebiet. Mögliche Beeinträchtigungen 

sind im Rahmen eines konkreten Anlagengenehmigungsverfahrens durch entspre-

chende Maßgaben/Auflagen auszuschließen.  

- Das Vorranggebiet reicht bis ca. 200 m an die Staatsstraße St 2256 heran. Bei der spä-

teren Anlagengenehmigung sind die Belange der Staatsstraße entsprechend zu beach-

ten. 

 

WK 104: 

- Im Vorranggebiet WK 104 befindet sich kleinflächig das kartierte Biotop-Nr. 6328-0077-

001 „Feldgehölze an den Rändern ehemaliger Steinbrüche in der Nähe des „Enzlarberg“ 

im Süden von Herrnberg“. Dieses ist im Zuge konkreter Windkraftplanungen zu erhalten. 

- Mittig durchquert eine Richtfunktrasse, das Vorranggebiet (Dentlein 2 - Herrieden-Elbers-

roth 51), südlich wird das Vorranggebiet durch eine weitere Richtfunktrasse begrenzt 

(Brandhof - Schwanberg (UFr.)). Mögliche Beeinträchtigungen sind im Rahmen eines 

konkreten Anlagengenehmigungsverfahrens durch entsprechende Maßgaben/Auflagen 

auszuschließen.  
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- Das Vorranggebiet befindet sich innerhalb des 10-km-Prüfradius zum besonders land-

schaftsprägenden Baudenkmal Burgruine Oberschloss Castell. Die konkreten Auswir-

kungen auf die bau- und kunstdenkmalpflegerischen Belange sind am konkreten Einzel-

fall im Genehmigungsverfahren zu prüfen. 

 

WK 105: 

- Der betroffene Waldbereich ist in Teilen durch einen strukturreichen Bestand sowie eine 

hohe Anzahl an Biotopbäumen gekennzeichnet und grenzt an kartierte Mittelwälder an. 

Es ist ein besonderes Augenmerk auf eine verträgliche Standortwahl und Erschließung 

zu legen. 

- Das Vorranggebiet befindet sich innerhalb des 10-km-Prüfradius zum besonders land-

schaftsprägenden Baudenkmal Burgruine Oberschloss Castell. Die konkreten Auswir-

kungen auf die bau- und kunstdenkmalpflegerischen Belange sind am konkreten Einzel-

fall im Genehmigungsverfahren zu prüfen. 

 

WK 106: 

- Das Vorranggebiet WK 106 überlagert sich randlich mit der Zone III B „Trinkwasser-

schutzgebiet zur Wasserversorgung der Gemeinde Baudenbach“. Folgende allgemeine 

Vorgaben sind für den Bau von Windkraftanlagen in Wasserschutzgebieten Zone III re-

gelmäßig zu beachten: Flachgründungen zum Schutz der Deckschichten, Baustellenein-

richtungen außerhalb der Wasserschutzgebiete, Erstellung eines technischen Schutz-

konzeptes, das den Austritt von wassergefährdenden Stoffen verhindert bzw. Risiken mi-

nimiert (dabei sind die Verwendung von biologisch leicht abbaubaren Betriebs- und Hilfs-

stoffen bis max. WGK 1 sowie Sicherheitsvorkehrungen gegen Austritte im Betrieb und 

beim Wechsel der Betriebs- und Hilfsstoffe vorzusehen), ggf. nach der AwSV Auf-

fangräume bzw. Doppelwandigkeit, Gegenmaßnahmen um möglichst einen Nitratschub 

bei der Rodung zu verhindern (z.B. durch Erhalt und Förderung einer dichten Bodenve-

getation, dort wo keine Wiederaufforstung erfolgt). Daneben ist in diesem Gebiet noch zu 

beachten, dass die Eingriffstiefe der Baumaßnahme sich, um die hohe Qualität der Deck-

schichten (im wesentlichen Lehrbergschichten) zu wahren, auf die stratigraphische Ein-

heit des Blasensandsteins beschränken muss.  

 

WK 107: 

- Das Vorranggebiet WK 107 überlagert sich mit den Zonen III der Trinkwasserschutzge-

biete „Fichtelgrund zur Wasserversorgung der Ortsteile Obersteinbach und Lärchen-

höchstadt“ und „Quellfassung zur öffentlichen Wasserversorgung des Ortsteils Altershau-

sen“. Folgende allgemeine Vorgaben sind für den Bau von Windkraftanlagen in Wasser-

schutzgebieten Zone III regelmäßig zu beachten: Flachgründungen zum Schutz der 

Deckschichten, Baustelleneinrichtungen außerhalb der Wasserschutzgebiete, Erstellung 

eines technischen Schutzkonzeptes, das den Austritt von wassergefährdenden Stoffen 

verhindert bzw. Risiken minimiert (dabei sind die Verwendung von biologisch leicht ab-

baubaren Betriebs- und Hilfsstoffen bis max. WGK 1 sowie Sicherheitsvorkehrungen ge-

gen Austritte im Betrieb und beim Wechsel der Betriebs- und Hilfsstoffe vorzusehen), ggf. 

nach der AwSV Auffangräume bzw. Doppelwandigkeit, Gegenmaßnahmen um möglichst 

einen Nitratschub bei der Rodung zu verhindern (z.B. durch Erhalt und Förderung einer 

dichten Bodenvegetation, dort wo keine Wiederaufforstung erfolgt). Daneben ist in die-

sem Gebiet noch zu beachten, dass der Eingriff ggf. nur oberhalb der Basisletten (nörd-

lich Bereiche des kmBM und südliche Bereiche kmBU) erfolgen darf. 

- Innerhalb bzw. randlich zum Vorranggebiet sind folgende kleinere Bodendenkmäler kar-

tiert: D-5-6329-0034 „Grabhügel vorgeschichtlicher Zeitstellung“, D-5-6329-0038 „Bestat-

tungsplatz vorgeschichtlicher Zeitstellung mit Grabhügeln“, D-5-6329-0042 „Bestattungs-

platz vorgeschichtlicher Zeitstellung mit Grabhügeln“ und D-5-6329-0035 „Bestattungs-

platz vorgeschichtlicher Zeitstellung mit Grabhügeln“. Nach Möglichkeit sollten die Berei-

che bekannter Bodendenkmäler von einer Bebauung mit Windrädern ausgespart werden. 
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Spezifische Auflagen zum Schutz bekannter/potentieller Denkmäler können erst im Zuge 

der konkreten Ausführungsplanung formuliert werden.  

- Das Vorranggebiet wird mittig durch die Staatsstraße St 2256 durchschnitten und reicht 

beiderseits bis 100 m an die Staatsstraße heran. Bei der späteren Anlagengenehmigung 

sind die Belange der Staatsstraße entsprechend zu beachten. 

 

WK 108: 

- Im Vorranggebiet WK 108 befindet sich kleinflächig das kartierte Biotop-Nr. 6329-0094-

003 „Feuchtwälder, Naßwiesen und Röhrichte am Oberlauf des Exelbaches nördlich von 

Alterhausen“. Dieses ist im Zuge konkreter Windkraftplanungen zu erhalten. 

- Innerhalb bzw. randlich zum Vorranggebiet sind folgende kleinere Bodendenkmäler kar-

tiert: D-5-6329-0062 „Bestattungsplatz vorgeschichtlicher Zeitstellung mit Grabhügel“ und 

D-5-6329-0046 „Bestattungsplatz vorgeschichtlicher Zeitstellung mit Grabhügel“. Nach 

Möglichkeit sollten die Bereiche bekannter Bodendenkmäler von einer Bebauung mit 

Windrädern ausgespart werden. Spezifische Auflagen zum Schutz bekannter/potentieller 

Denkmäler können erst im Zuge der konkreten Ausführungsplanung formuliert werden.  

 

WK 109: 

- Das Vorranggebiet WK 109 überlagert sich randlich mit der geplanten Zone III „Wasser-

schutzgebiet für die Grundwassererschließungsgebiete Uehlfeld I und II“. Folgende all-

gemeine Vorgaben sind für den Bau von Windkraftanlagen in Wasserschutzgebieten 

Zone III regelmäßig zu beachten: Flachgründungen zum Schutz der Deckschichten, 

Baustelleneinrichtungen außerhalb der Wasserschutzgebiete, Erstellung eines techni-

schen Schutzkonzeptes, das den Austritt von wassergefährdenden Stoffen verhindert 

bzw. Risiken minimiert (dabei sind die Verwendung von biologisch leicht abbaubaren Be-

triebs- und Hilfsstoffen bis max. WGK 1 sowie Sicherheitsvorkehrungen gegen Austritte 

im Betrieb und beim Wechsel der Betriebs- und Hilfsstoffe vorzusehen), ggf. nach der 

AwSV Auffangräume bzw. Doppelwandigkeit, Gegenmaßnahmen um möglichst einen 

Nitratschub bei der Rodung zu verhindern (z.B. durch Erhalt und Förderung einer dichten 

Bodenvegetation, dort wo keine Wiederaufforstung erfolgt). 

- Das Vorranggebiet wird vollständig von einem Dichtezentrum Weißstorch (Kategorie 1 – 

25%-Bereich) überlagert. Im Geltungsbereich besteht keine bzw. nur eine geringe Habi-

tateignung für den Weißstorch. Folgende Vermeidungs-/Verminderungsmaßnahmen 

zum Schutz des Weißstorchs sind geeignet: Kleinräumige Standortwahl, Abschaltung bei 

landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsereignissen, Anlage von attraktiven Ausweichnah-

rungshabitaten, ggf. Antikollisionssystem. Geeignete Vermeidungs- und Verminderungs-

maßnahmen für den Weißstorch als kollisionsgefährdete Brutvogelart sind ggf. anhand 

des konkreten Einzelfalles auf nachgelagerter Ebene im Anlagengenehmigungsverfah-

ren festzulegen.  

 

WK 110: 

- Das Vorranggebiet WK 110 wird vollständig von einem Dichtezentrum Weißstorch (Kate-

gorie 2 – 50%-Bereich) überlagert. Im Geltungsbereich besteht keine bzw. nur eine ge-

ringe Habitateignung für den Weißstorch. Folgende Vermeidungs-/Verminderungsmaß-

nahmen zum Schutz des Weißstorchs sind geeignet: Kleinräumige Standortwahl, Ab-

schaltung bei landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsereignissen, Anlage von attraktiven 

Ausweichnahrungshabitaten, ggf. Antikollisionssystem. Geeignete Vermeidungs- und 

Verminderungsmaßnahmen für den Weißstorch als kollisionsgefährdete Brutvogelart 

sind ggf. anhand des konkreten Einzelfalles auf nachgelagerter Ebene im Anlagengeneh-

migungsverfahren festzulegen.  

- Das Vorranggebiet befindet sich im planerheblichen Umfeld des Sonderlandeplatzes 

Neustadt/Aisch-Eichelberg (Platzrunde, Prüfbereich). Negative Auswirkungen sind ggf. 

im konkreten Anlagengenehmigungsverfahren durch geeignete Maßgaben/Auflagen 

auszuschließen.  
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- Im nördlichen Randbereich quert eine Richtfunktrassen das Vorranggebiet (Münchstein-

ach 2 – Neustadt/Aisch-Eggensee 51). Mittig quert zudem eine Richtfunktrasse der Firma 

450connect GmbH in Richtung NW-SO das Vorranggebiet. Mögliche Beeinträchtigungen 

sind im Rahmen eines konkreten Anlagengenehmigungsverfahrens durch entspre-

chende Maßgaben/Auflagen auszuschließen.  

 

WK 111: 

- Das Vorranggebiet grenzt an das SPA-Gebiet Nr. 6426-471 „Ochsenfurter und Uffenhei-

mer Gau und Gäulandschaften nordöstlich Würzburg“ an. Als oberstes Erhaltungsziel 

wird darin die Wiesenweihe genannt. Weitere kollisionsgefährdete Vogelarten, welche in 

den Erhaltungszielen genannt werden, sind: Rotmilan, Wespenbussard, Baumfalken und 

Rohrweihe. Geeignete Vermeidungs-/Verminderungsmaßnahmen zum Schutz der ge-

nannten kollisionsgefährdeten Vogelarten sind gem. Anlage 1 zu § 45b Absatz 1 bis 5: 

Anpassung der Rotorhöhe (Wiesenweihe, Rohrweihe), Abschaltung bei landwirtschaftli-

chen Bewirtschaftungsereignissen (Rotmilan, Rohrweihe), kleinräumige Standortwahl 

(Wiesenweihe, Rotmilan, Wespenbussard, Baumfalken und Rohrweihe), Anlage von at-

traktiven Ausweichnahrungshabitaten (Wiesenweihe, Rotmilan, Wespenbussard, Baum-

falken und Rohrweihe), Senkung der Attraktivität von Habitaten im Mastfußbereich (Rot-

milan, Wespenbussard) und phänologiebedingte Abschaltung (Wiesenweihe, Rotmilan, 

Wespenbussard, Baumfalken und Rohrweihe). Sie sind anhand des konkreten Einzelfal-

les auf nachgelagerter Ebene im Anlagengenehmigungsverfahren festzulegen. Für den 

Rotmilan, den Wespenbussard und den Baumfalken sollte zudem bei Projektierungen ein 

Radius von 200 m um Feldgehölze berücksichtigt werden. 

 

WK 112: 

- Im Vorranggebiet WK 112 befinden sich randlich (Unschärfebereich) kleinflächig die kar-

tierten Biotop-Nrn. 6427-0023-001 und -002 „Naturnahe Eichen-Hainbuchenwälder im 

Nordwesten von Gollhofen“. Diese sind im Zuge konkreter Windkraftplanungen zu erhal-

ten. 

- Das Vorranggebiet grenzt an das SPA-Gebiet Nr. 6426-471 „Ochsenfurter und Uffenhei-

mer Gau und Gäulandschaften nordöstlich Würzburg“ an. Als oberstes Erhaltungsziel 

wird darin die Wiesenweihe genannt. Weitere kollisionsgefährdete Vogelarten, welche in 

den Erhaltungszielen genannt werden, sind: Rotmilan, Wespenbussard, Baumfalken und 

Rohrweihe. Geeignete Vermeidungs-/Verminderungsmaßnahmen zum Schutz der ge-

nannten kollisionsgefährdeten Vogelarten sind gem. Anlage 1 zu § 45b Absatz 1 bis 5: 

Anpassung der Rotorhöhe (Wiesenweihe, Rohrweihe), Abschaltung bei landwirtschaftli-

chen Bewirtschaftungsereignissen (Rotmilan, Rohrweihe), kleinräumige Standortwahl 

(Wiesenweihe, Rotmilan, Wespenbussard, Baumfalken und Rohrweihe), Anlage von at-

traktiven Ausweichnahrungshabitaten (Wiesenweihe, Rotmilan, Wespenbussard, Baum-

falken und Rohrweihe), Senkung der Attraktivität von Habitaten im Mastfußbereich (Rot-

milan, Wespenbussard) und phänologiebedingte Abschaltung (Wiesenweihe, Rotmilan, 

Wespenbussard, Baumfalken und Rohrweihe). Sie sind anhand des konkreten Einzelfal-

les auf nachgelagerter Ebene im Anlagengenehmigungsverfahren festzulegen. Für den 

Rotmilan, den Wespenbussard und den Baumfalken sollte zudem bei Projektierungen ein 

Radius von 200 m um Feldgehölze berücksichtigt werden. 

- Innerhalb des Vorranggebietes befindet sich das Bodendenkmal D-5-6427-0216 „Sied-

lung vorgeschichtlicher Zeitstellung“. Generell sollten nach Möglichkeit die Bereiche be-

kannter Bodendenkmäler von einer Bebauung mit Windrädern ausgespart werden. Spe-

zifische Auflagen zum Schutz bekannter/potentieller Denkmäler können erst im Zuge der 

konkreten Ausführungsplanung formuliert werden.  

- Das Vorranggebiet reicht bis ca. 250 m an die Bundesautobahn A 7 und bis 100 m an die 

Bundesstraße B 13 heran. Bei der späteren Anlagengenehmigung sind die Belange der 

Bundesstraße entsprechend zu beachten. 
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WK 113: 

- Eine Richtfunktrasse (Gollhofen-Industriestraße – Rödelsee-Schwanberg) durchquert 

das Vorranggebiet WK 113 mittig. Eine Fernwasserleitung (AZ Herrnberchtheim – AZ 

Gollhofen) kreuzt das Vorranggebiet mittig. Mögliche Beeinträchtigungen sind im Rah-

men eines konkreten Anlagengenehmigungsverfahrens durch entsprechende Maßga-

ben/Auflagen auszuschließen.  

- Das Vorranggebiet reicht bis 100 m an die Bundesautobahn A7 sowie an die Bundes-

straße B 13 heran. Bei der späteren Anlagengenehmigung sind die Belange der Bundes-

straße und der Bundesautobahn entsprechend zu beachten. 

- Innerhalb des Vorranggebietes befinden sich die Bodendenkmäler D-5-6427-0058 „Sied-

lung der Hallstattzeit“ und D-5-6427-0179 „Siedlung der späten Latènezeit“. Generell soll-

ten nach Möglichkeit die Bereiche bekannter Bodendenkmäler von einer Bebauung mit 

Windrädern ausgespart werden. Spezifische Auflagen zum Schutz bekannter/potentieller 

Denkmäler können erst im Zuge der konkreten Ausführungsplanung formuliert werden.  

 

WK 114:  

- Das Vorranggebiet WK 114 überlagert sich randlich kleinflächig mit einem Dichtezentrum 

Wiesenweihe (Kategorie 2 – 50%-Bereich). Im Geltungsbereich besteht eine Habitateig-

nung für die Wiesenweihe. Folgende Vermeidungs-/Verminderungsmaßnahmen zum 

Schutz der Wiesenweihe sind geeignet: Anpassung der Rotorhöhe, kleinräumige Stand-

ortwahl. Geeignete Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen für die Wiesenweihe 

als kollisionsgefährdete Brutvogelart sind ggf. anhand des konkreten Einzelfalles auf 

nachgelagerter Ebene im Anlagengenehmigungsverfahren festzulegen.  

- Das Vorranggebiet grenzt an das SPA-Gebiet Nr. 6426-471 „Ochsenfurter und Uffenhei-

mer Gau und Gäulandschaften nordöstlich Würzburg“ an. Als oberstes Erhaltungsziel 

wird darin die Wiesenweihe genannt. Weitere kollisionsgefährdete Vogelarten, welche in 

den Erhaltungszielen genannt werden, sind: Rotmilan, Wespenbussard, Baumfalken und 

Rohrweihe. Geeignete Vermeidungs-/Verminderungsmaßnahmen zum Schutz der ge-

nannten kollisionsgefährdeten Vogelarten sind gem. Anlage 1 zu § 45b Absatz 1 bis 5: 

Anpassung der Rotorhöhe (Wiesenweihe, Rohrweihe), Abschaltung bei landwirtschaftli-

chen Bewirtschaftungsereignissen (Rotmilan, Rohrweihe), kleinräumige Standortwahl 

(Wiesenweihe, Rotmilan, Wespenbussard, Baumfalken und Rohrweihe), Anlage von at-

traktiven Ausweichnahrungshabitaten (Wiesenweihe, Rotmilan, Wespenbussard, Baum-

falken und Rohrweihe), Senkung der Attraktivität von Habitaten im Mastfußbereich (Rot-

milan, Wespenbussard) und phänologiebedingte Abschaltung (Wiesenweihe, Rotmilan, 

Wespenbussard, Baumfalken und Rohrweihe). Sie sind anhand des konkreten Einzelfal-

les auf nachgelagerter Ebene im Anlagengenehmigungsverfahren festzulegen. Für den 

Rotmilan, den Wespenbussard und den Baumfalken sollte zudem bei Projektierungen ein 

Radius von 200 m um Feldgehölze berücksichtigt werden. 

- Die im Nordwesten und Südwesten an das Gebiet angrenzenden biotopkartierten Wald-

flächen (Mesophile Laubwälder) sind zu erhalten und im Rahmen der konkreten Anlagen-

planung entsprechend zu beachten 

 

WK 115: 

- Im Vorranggebiet WK 115 befinden sich kleinflächig die kartierten Biotop-Nr. 6426-0089-

013 „Bachbegleitende Gehölzflora der südlich von Pfahlenheim zusammenfließenden 

bzw. ineinander übergehenden Gewässer Luchsengraben, Mühlbach, Riedbach und 

Riedgraben“ und Biotop-Nr. 6426-0092-001 „Einzelne Hecke zwischen Pfahlenheim und 

Adelhofen“. Diese sind im Zuge konkreter Windkraftplanungen zu erhalten. 

- Das Vorranggebiet befindet sich im 1.000 m-Puffer zum SPA-Gebiet Nr. 6426-471 „Och-

senfurter und Uffenheimer Gau und Gäulandschaften nordöstlich Würzburg“. Gegebe-

nenfalls sind geeignete Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen für kollisionsge-

fährdete Brutvogelarten anhand des konkreten Einzelfalles auf nachgelagerter Ebene im 

Anlagengenehmigungsverfahren festzulegen.  
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- Das Vorranggebiet reicht bis 100 m an die Bundesautobahn A 7 heran. Bei der späteren 

Anlagengenehmigung sind die Belange der Bundesautobahn entsprechend zu beachten. 

 

WK 116: 

- Das Vorranggebiet grenzt an das SPA-Gebiet Nr. 6426-471 „Ochsenfurter und Uffenhei-

mer Gau und Gäulandschaften nordöstlich Würzburg“ an. Als oberstes Erhaltungsziel 

wird darin die Wiesenweihe genannt. Weitere kollisionsgefährdete Vogelarten, welche in 

den Erhaltungszielen genannt werden, sind: Rotmilan, Wespenbussard, Baumfalken und 

Rohrweihe. Geeignete Vermeidungs-/Verminderungsmaßnahmen zum Schutz der ge-

nannten kollisionsgefährdeten Vogelarten sind gem. Anlage 1 zu § 45b Absatz 1 bis 5: 

Anpassung der Rotorhöhe (Wiesenweihe, Rohrweihe), Abschaltung bei landwirtschaftli-

chen Bewirtschaftungsereignissen (Rotmilan, Rohrweihe), kleinräumige Standortwahl 

(Wiesenweihe, Rotmilan, Wespenbussard, Baumfalken und Rohrweihe), Anlage von at-

traktiven Ausweichnahrungshabitaten (Wiesenweihe, Rotmilan, Wespenbussard, Baum-

falken und Rohrweihe), Senkung der Attraktivität von Habitaten im Mastfußbereich (Rot-

milan, Wespenbussard) und phänologiebedingte Abschaltung (Wiesenweihe, Rotmilan, 

Wespenbussard, Baumfalken und Rohrweihe). Sie sind anhand des konkreten Einzelfal-

les auf nachgelagerter Ebene im Anlagengenehmigungsverfahren festzulegen. Für den 

Rotmilan, den Wespenbussard und den Baumfalken sollte zudem bei Projektierungen ein 

Radius von 200 m um Feldgehölze berücksichtigt werden. 

- Eine Wasserversorgungsleitung durchquert das Vorranggebiet mittig. Mögliche Beein-

trächtigungen sind im Rahmen eines konkreten Anlagengenehmigungsverfahrens durch 

entsprechende Maßgaben/Auflagen auszuschließen.  

- Das Vorranggebiet reicht bis 100 m an die Bundesautobahn A 7 heran. Bei der späteren 

Anlagengenehmigung sind die Belange der Bundesautobahn entsprechend zu beachten. 

- Innerhalb des Vorranggebietes befinden sich die Bodendenkmäler D-5-6427-0282 „Sied-

lung vorgeschichtlicher Zeitstellung“, D-5-6427-0277 „Siedlung der Urnenfelder- und der 

Hallstattzeit“, D-5-6427-0278 „Siedlung der Hallstattzeit“, D-5-6427-0279 „Siedlung der 

Metallzeiten“ und D-5-6427-0131 „Siedlung der Urnenfelderzeit“. Aufgrund der Vielzahl 

der Bodendenkmäler in und um das Vorranggebiet besteht der grundsätzliche Verdacht 

auf weitere Bodendenkmäler. Nach Möglichkeit sollten die Bereiche bekannter Boden-

denkmäler von einer Bebauung mit Windrädern ausgespart werden. Spezifische Aufla-

gen zum Schutz bekannter/potentieller Denkmäler können erst im Zuge der konkreten 

Ausführungsplanung formuliert werden.  

 

WK 117: 

- Das Vorranggebiet reicht bis 250 m an die Kreisstraße NEA 44 heran. Bei der späteren 

Anlagengenehmigung sind die Belange der Kreisstraße entsprechend zu beachten. 

- Im südlichen Teilbereich des Vorranggebietes WK 117 queren drei Richtfunktrassen 

(Gnötzheim-VIAG 51 – Uffenheim, Burgbernheim 2 – Unterpleichfeld 2 und Weigenheim 

– Martinsheim). Mögliche Beeinträchtigungen sind im Rahmen eines konkreten Anlagen-

genehmigungsverfahrens durch entsprechende Maßgaben/Auflagen auszuschließen. 

- Das Vorranggebiet befindet sich im planerheblichen Umfeld des UL-Flugplatzes Ippes-

heim (Prüfbereich). Negative Auswirkungen sind ggf. im konkreten Anlagengenehmi-

gungsverfahren durch geeignete Maßgaben/Auflagen auszuschließen.  

- Das Vorranggebiet befindet sich teilweise im Norden innerhalb des 1.000 m-Puffers zum 

SPA-Gebiet Nr. 6227-471 „Südliches Steigerwaldvorland“. Geeignete Vermeidungs-/Ver-

minderungsmaßnahmen zum Schutz der relevanten kollisionsgefährdeten Vogelarten 

sind dort gem. Anlage 1 zu § 45b Absatz 1 bis 5: kleinräumige Standortwahl (alle Arten), 

Abschaltung bei landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsereignissen (regelmäßig alle Ar-

ten, insbesondere Rotmilan, Weihen, Wespenbussard), Anlage von attraktiven Aus-

weichnahrungshabitaten (Wespenbussard), ggf. Antikollisionssystem (Rotmilan), Sen-
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kung der Attraktivität von Habitaten im Mastfußbereich (Rotmilan, Wespenbussard), An-

passung der Rotorhöhe (Rohrweihe, Wiesenweihe). Sie sind anhand des konkreten Ein-

zelfalles auf nachgelagerter Ebene im Anlagengenehmigungsverfahren festzulegen. 

 

WK 118: 

- Im Vorranggebiet WK 118 befinden sich kleinflächig die kartierten Biotop-Nr. 6526-1008-

001 „Streuobstbestand nordwestlich von Neustett“ und Biotop-Nr. 6526-0030-002 „He-

cken in der Gäulandschaft südlich von Equarhofen“. Diese sind im Zuge konkreter Wind-

kraftplanungen zu erhalten. 

- Innerhalb des Vorranggebietes befinden sich die Bodendenkmäler D-5-6526-0001 „Be-

stattungsplatz der Hallstattzeit mit Grabhügeln“ und D-5-6526-0052 „Grabhügel vorge-

schichtlicher Zeitstellung“. Nach Möglichkeit sollten die Bereiche bekannter Bodendenk-

mäler von einer Bebauung mit Windrädern ausgespart werden. Spezifische Auflagen zum 

Schutz bekannter/potentieller Denkmäler können erst im Zuge der konkreten Ausfüh-

rungsplanung formuliert werden.  

 

WK 119: 

- Das Vorranggebiet reicht bis 100 m an die Kreisstraße NEA 24 und bis auf 250 m an die 

380/220 kV-Freileitung Nr. 114 Raitersaich-Bergrheinfeld heran. Bei der späteren Anla-

gengenehmigung sind die Belange der Kreisstraße und der Freileitung entsprechend zu 

beachten. 

- Innerhalb des Vorranggebietes WK 119 befindet sich das Bodendenkmal D-5-6429-0074 

„Bestattungsplatz vorgeschichtlicher Zeitstellung mit Grabhügel“. Nach Möglichkeit sollte 

der Bereich des bekannten Bodendenkmals von einer Bebauung mit Windrädern ausge-

spart werden. Spezifische Auflagen zum Schutz bekannter/potentieller Denkmäler kön-

nen erst im Zuge der konkreten Ausführungsplanung formuliert werden.  

 

WK 120: 

- Das Vorranggebiet WK 120 grenzt an die Zone III „Wasserschutzgebiet Linden“ an. Fol-

gende allgemeine Vorgaben sind für den Bau von Windkraftanlagen in Wasserschutzge-

bieten Zone III regelmäßig zu beachten: Flachgründungen zum Schutz der Deckschich-

ten, Baustelleneinrichtungen außerhalb der Wasserschutzgebiete, Erstellung eines tech-

nischen Schutzkonzeptes, das den Austritt von wassergefährdenden Stoffen verhindert 

bzw. Risiken minimiert (dabei sind die Verwendung von biologisch leicht abbaubaren Be-

triebs- und Hilfsstoffen bis max. WGK 1 sowie Sicherheitsvorkehrungen gegen Austritte 

im Betrieb und beim Wechsel der Betriebs- und Hilfsstoffe vorzusehen), ggf. nach der 

AwSV Auffangräume bzw. Doppelwandigkeit, Gegenmaßnahmen um möglichst einen 

Nitratschub bei der Rodung zu verhindern (z.B. durch Erhalt und Förderung einer dichten 

Bodenvegetation, dort wo keine Wiederaufforstung erfolgt). 

 

WK 121: 

- Ein ehem. Trink- und Brauchwasserbrunnen grenzt nordöstlich an das Vorranggebiet 

WK 121. Ggf. sind Beeinträchtigung der Belange des Trinkwasserschutzes im Zuge der 

konkreten Baumaßnahmen zu vermeiden. 

- Eine Richtfunktrasse durchquert das Vorranggebiet im südöstlichen Randbereich (Brand-

hof – Büttelberg und Brandhof – Oberdachstetten 1). Mögliche Beeinträchtigungen sind 

im Rahmen eines konkreten Anlagengenehmigungsverfahrens durch entsprechende 

Maßgaben/Auflagen auszuschließen. 

- Das Vorranggebiet befindet sich innerhalb des 10-km-Prüfradius zum besonders land-

schaftsprägenden Ensemble Bad Windsheim. Die konkreten Auswirkungen auf die bau- 

und kunstdenkmalpflegerischen Belange sind am konkreten Einzelfall im Genehmigungs-

verfahren zu prüfen. 
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WK 122: 

- Das Vorranggebiet WK 122 überlagert sich randlich mit der Zone III des Trinkwasser-

schutzgebietes „zur Wasserversorgung der Markt-Erlbacher-Gruppe“ (partiell südlich der 

Staatsstraße 2252). Folgende allgemeine Vorgaben sind für den Bau von Windkraftanla-

gen in Wasserschutzgebieten Zone III regelmäßig zu beachten: Flachgründungen zum 

Schutz der Deckschichten, Baustelleneinrichtungen außerhalb der Wasserschutzge-

biete, Erstellung eines technischen Schutzkonzeptes, das den Austritt von wassergefähr-

denden Stoffen verhindert bzw. Risiken minimiert (dabei sind die Verwendung von biolo-

gisch leicht abbaubaren Betriebs- und Hilfsstoffen bis max. WGK 1 sowie Sicherheitsvor-

kehrungen gegen Austritte im Betrieb und beim Wechsel der Betriebs- und Hilfsstoffe 

vorzusehen), ggf. nach der AwSV Auffangräume bzw. Doppelwandigkeit, Gegenmaßnah-

men um möglichst einen Nitratschub bei der Rodung zu verhindern (z.B. durch Erhalt und 

Förderung einer dichten Bodenvegetation, dort wo keine Wiederaufforstung erfolgt). 

- Das Vorranggebiet wird von der Staatsstraße St 2252 durchschnitten und reicht beider-

seits bis 100 m an die Staatsstraße heran. Bei der späteren Anlagengenehmigung sind 

die Belange der Staatsstraße entsprechend zu beachten. 

 

WK 123: 

- Im Vorranggebiet WK 123 befindet sich kleinflächig das kartierte Biotop-Nr. 6430-0029-

001 „Feuchtwäldchen und Gehölzsaum am Oberlauf und Zufluß des Mühlbaches nord-

westlich von Brunn“. Dieses ist im Zuge konkreter Windkraftplanungen zu erhalten. 

- Das Vorranggebiet überlagert sich in der nordöstlichen Hälfte mit einem Dichtezentrum 

Uhu (Kategorie 2 -50%-Bereich). Im Geltungsbereich besteht eine Habitateignung für den 

Uhu. Folgende Vermeidungs-/Verminderungsmaßnahmen zum Schutz des Uhus sind 

geeignet: Anpassung der Rotorhöhe, kleinräumige Standortwahl, Anlage von attraktiven 

Ausweichnahrungshabitaten. Geeignete Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 

für den Uhu als kollisionsgefährdete Brutvogelart sind ggf. anhand des konkreten Einzel-

falles auf nachgelagerter Ebene im Anlagengenehmigungsverfahren festzulegen. 

- Das Vorranggebiet WK 123 überlagert sich im Norden mit dem geplanten Trinkwasser-

schutzgebiet „Göttelhöf Brunnen“ Zone III (Status: Entwurf). Folgende allgemeine Vorga-

ben sind für den Bau von Windkraftanlagen in Wasserschutzgebieten ggf. zu beachten: 

Flachgründungen zum Schutz der Deckschichten, Baustelleneinrichtungen außerhalb 

der Wasserschutzgebiete, Erstellung eines technischen Schutzkonzeptes, das den Aus-

tritt von wassergefährdenden Stoffen verhindert bzw. Risiken minimiert (dabei sind die 

Verwendung von biologisch leicht abbaubaren Betriebs- und Hilfsstoffen bis max. WGK 

1 sowie Sicherheitsvorkehrungen gegen Austritte im Betrieb und beim Wechsel der Be-

triebs- und Hilfsstoffe vorzusehen), ggf. nach der AwSV Auffangräume bzw. Doppelwan-

digkeit, Gegenmaßnahmen um möglichst einen Nitratschub bei der Rodung zu verhin-

dern (z.B. durch Erhalt und Förderung einer dichten Bodenvegetation, dort wo keine Wie-

deraufforstung erfolgt). 

- Eine Wasserversorgungsleitung der FWF durchquert das Vorranggebiet mittig. Zudem 

grenzt das Vorranggebiet im Osten an eine Inertstoffdeponie (DK0). Mögliche Beeinträch-

tigungen sind im Rahmen eines konkreten Anlagengenehmigungsverfahrens durch ent-

sprechende Maßgaben/Auflagen auszuschließen. 

- Das Vorranggebiet reicht bis ca. 200 m an die Staatsstraße St 2414 heran. Bei der spä-

teren Anlagengenehmigung sind die Belange der Staatsstraße entsprechend zu beach-

ten. 

 

WK 124: 

- Das Vorranggebiet WK 124 überlagert sich im Osten mit einem aufgelassenem Trinkwas-

serschutzgebiet zur Wasserversorgung Markt Emskirchen und im Norden randlich mit der 

geplanten Zone III des Trinkwasserschutzgebietes „Neustadt a.d.Aisch, Sachsen“ (Status 

Entwurf). Beide Teilflächen überlagern sich zudem mit dem Vorranggebiet für Wasser-

versorgung TR 4. Folgende allgemeine Vorgaben sind für den Bau von Windkraftanlagen 
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in Wasserschutzgebieten ggf. zu beachten: Flachgründungen zum Schutz der Deck-

schichten, Baustelleneinrichtungen außerhalb der Wasserschutzgebiete, Erstellung ei-

nes technischen Schutzkonzeptes, das den Austritt von wassergefährdenden Stoffen ver-

hindert bzw. Risiken minimiert (dabei sind die Verwendung von biologisch leicht abbau-

baren Betriebs- und Hilfsstoffen bis max. WGK 1 sowie Sicherheitsvorkehrungen gegen 

Austritte im Betrieb und beim Wechsel der Betriebs- und Hilfsstoffe vorzusehen), ggf. 

nach der AwSV Auffangräume bzw. Doppelwandigkeit, Gegenmaßnahmen um möglichst 

einen Nitratschub bei der Rodung zu verhindern (z.B. durch Erhalt und Förderung einer 

dichten Bodenvegetation, dort wo keine Wiederaufforstung erfolgt). 

- Eine Richtfunktrasse schneidet das Vorranggebiet im südwestlichen Randbereich (Lan-

genzenn 1 – Neustadt/Aisch-Eggensee 51). Im nördlichen Randbereich schneidet zudem 

eine Richtfunktrasse der Firma 450connect GmbH in Richtung W-O das Vorranggebiet. 

Mögliche Beeinträchtigungen sind im Rahmen eines konkreten Anlagengenehmigungs-

verfahrens durch entsprechende Maßgaben/Auflagen auszuschließen. 

- Das Vorranggebiet reicht bis ca. 200 m an die Bundesstraße B 8 heran. Zudem reicht die 

WK 124 bis auf ca. 250 m an die Eisenbahntrasse „Nürnberg-Würzburg“ heran. Bei der 

späteren Anlagengenehmigung sind die Belange der Bundesstraße entsprechend zu be-

achten. 

 

WK 125: 

- Zwei Richtfunktrassen durchqueren das Vorranggebiet WK 125 im südlichen Randbe-

reich (Brandhof – Büttelberg und Brandhof – Oberdachstetten 1). Mögliche Beeinträchti-

gungen sind im Rahmen eines konkreten Anlagengenehmigungsverfahrens durch ent-

sprechende Maßgaben/Auflagen auszuschließen. 

- Das Vorranggebiet reicht bis ca. 200 m an die Staatsstraße St 2244 heran. Bei der spä-

teren Anlagengenehmigung sind die Belange der Staatsstraße entsprechend zu beach-

ten. 

 

WK 126: 

- Das FFH-Gebiet Nr. 6430-372 „Aurach zwischen Emskirchen und Herzogenaurach“ liegt 

ca. 100 m nördlich des Vorranggebietes WK 126. Windkraftanlagen können aufgrund ih-

rer Bauweise und den betriebsbedingten Rotorbewegungen auch von außerhalb nach-

teilig auf FFH-Gebiete einwirken. Daher sind bei der Konkretisierung der Planung die 

Standorte so zu wählen, dass die Rotorblätter das FFH –Gebiet nicht überstreichen, an-

dernfalls wäre eine FFH-Verträglichkeitsprüfung durchzuführen. 

 

WK 127: 

- Das Vorranggebiet reicht bis 150 m an die 380/220 kV-Freileitung Nr. 114 Raitersaich-

Bergrheinfeld heran. Bei der späteren Anlagengenehmigung sind die Belange der Frei-

leitung entsprechend zu beachten. 

- Das Vorranggebiet befindet sich im planerheblichen Umfeld des Sonderlandeplatzes 

Neustadt/Aisch-Eichelberg (Prüfbereich). Negative Auswirkungen sind ggf. im konkreten 

Anlagengenehmigungsverfahren durch geeignete Maßgaben/Auflagen auszuschließen.  

 

WK 128: 

- Das Vorranggebiet wird kleinräumig von einem Dichtezentrum Weißstorch (Kategorie 1 

– 25%-Bereich) überlagert. Im Geltungsbereich besteht keine bzw. nur eine geringe Ha-

bitateignung für den Weißstorch. Folgende Vermeidungs-/Verminderungsmaßnahmen 

zum Schutz des Weißstorchs sind geeignet: Kleinräumige Standortwahl, Abschaltung bei 

landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsereignissen, Anlage von attraktiven Ausweichnah-

rungshabitaten, ggf. Antikollisionssystem. Geeignete Vermeidungs- und Verminderungs-

maßnahmen für den Weißstorch als kollisionsgefährdete Brutvogelart sind ggf. anhand 

des konkreten Einzelfalles auf nachgelagerter Ebene im Anlagengenehmigungsverfah-

ren festzulegen.  
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WK 131: 

- In der südlichen Hälfte des Vorranggebietes queren zwei Richtfunktrassen (Brandhof – 

Büttelberg und Brandhof – Oberdachstetten 1). Mögliche Beeinträchtigungen sind im 

Rahmen eines konkreten Anlagengenehmigungsverfahrens durch entsprechende Maß-

gaben/Auflagen auszuschließen. 

- Innerhalb bzw. randlich zum Vorranggebiet ist folgendes Bodendenkmal kartiert: D-5-

6529-0023 „Freilandstation des Mesolithikums und Siedlung der Latènezeit“. Nach Mög-

lichkeit sollte der Bereich des bekannten Bodendenkmals von einer Bebauung mit Wind-

rädern ausgespart werden. Spezifische Auflagen zum Schutz des bekannten/potentieller 

Denkmäler können erst im Zuge der konkreten Ausführungsplanung formuliert werden.  

- Das Vorranggebiet überlagert sich randlich mit dem Trinkwasserschutzgebiet (Zone III) 

„zur WV der Markt-Erlbacher-Gruppe“. Folgende allgemeine Vorgaben sind für den Bau 

von Windkraftanlagen in Wasserschutzgebieten Zone III regelmäßig zu beachten: Flach-

gründungen zum Schutz der Deckschichten, Baustelleneinrichtungen außerhalb der 

Wasserschutzgebiete, Erstellung eines technischen Schutzkonzeptes, das den Austritt 

von wassergefährdenden Stoffen verhindert bzw. Risiken minimiert (dabei sind die Ver-

wendung von biologisch leicht abbaubaren Betriebs- und Hilfsstoffen bis max. WGK 1 

sowie Sicherheitsvorkehrungen gegen Austritte im Betrieb und beim Wechsel der Be-

triebs- und Hilfsstoffe vorzusehen), ggf. nach der AwSV Auffangräume bzw. Doppelwan-

digkeit, Gegenmaßnahmen um möglichst einen Nitratschub bei der Rodung zu verhin-

dern (z.B. durch Erhalt und Förderung einer dichten Bodenvegetation, dort wo keine Wie-

deraufforstung erfolgt). 

- Im Vorranggebiet befinden sich kleinflächig die kartierten Biotop-Nrn. 6529-0035-001 bis 

-005 „Feldgehölze, Hecken und Ranken auf den Hängen zum Selingsbachgrund südlich 

von Linden“. Diese sind im Zuge konkreter Windkraftplanungen zu erhalten. 

 

WK 200: 

- Im Vorranggebiet WK 200 befindet sich kleinflächig das kartierte Biotop-Nr. 6527-0136-

001 „Gebüsch und Hecken südöstlich von Oberscheckenbach“. Dieses ist im Zuge kon-

kreter Windkraftplanungen zu erhalten. 

- Das Vorranggebiet wird überwiegend von einem Dichtezentrum Wiesenweihe (Kategorie 

2 - 50%-Bereich) und randlich im Osten mit dem Dichtezentrum Uhu (Kategorie 2 - 50%-

Bereich) überlagert. Im Geltungsbereich besteht eine Habitateignung für die Wiesen-

weihe und den Uhu. Folgende Vermeidungs-/Verminderungsmaßnahmen zum Schutz 

der Wiesenweihe sind geeignet: Anpassung der Rotorhöhe, kleinräumige Standortwahl, 

Anlage von attraktiven Ausweichnahrungshabitaten (Uhu). Geeignete Vermeidungs- und 

Verminderungsmaßnahmen für die Wiesenweihe und den Uhu als kollisionsgefährdete 

Brutvogelarten sind ggf. anhand des konkreten Einzelfalles auf nachgelagerter Ebene im 

Anlagengenehmigungsverfahren festzulegen.  

- Das Vorranggebiet befindet sich teilweise innerhalb des 10-km-Prüfradius zum beson-

ders landschaftsprägenden Ensemble Rothenburg o.d.Tauber. Die konkreten Auswirkun-

gen auf die bau- und kunstdenkmalpflegerischen Belange sind ggf. am konkreten Einzel-

fall im Genehmigungsverfahren zu prüfen. 

- Das Vorranggebiet reicht bis 100 m an die Bundesautobahn A 7 heran. Bei der späteren 

Anlagengenehmigung sind die Belange der Bundesautobahn entsprechend zu beachten. 

- Innerhalb des Vorranggebietes befinden sich jeweils randlich die Bodendenkmäler D-5-

6527-0180 „Siedlung des Neolithikums, der Hallstattzeit und der Latènezeit sowie früh-, 

hoch- und spätmittelalterliche Wüstung Fuchsstadt“, D-5-6527-0128 „Siedlung des Neo-

lithikums und der Urnenfelderzeit“, D-5-6527-0118 „Siedlung der Eiszeit“, D-5-6527-0129 

„Siedlung der Metallzeiten“ sowie D-5-6527-0131 „Siedlung vorgeschichtlicher Zeitstel-

lung“. Aufgrund der Vielzahl der Bodendenkmäler in und um das Vorranggebiet besteht 

der grundsätzliche Verdacht auf weitere Bodendenkmäler. Generell sollten nach Möglich-
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keit die Bereiche bekannter Bodendenkmäler von einer Bebauung mit Windrädern aus-

gespart werden. Spezifische Auflagen zum Schutz bekannter/potentieller Denkmäler kön-

nen erst im Zuge der konkreten Ausführungsplanung formuliert werden.  

 

WK 201: 

- Innerhalb des Vorranggebietes WK 201 befinden sich die kleinflächigen Bodendenkmäler 

D-5-6529-0143 „Grabhügel vorgeschichtlicher Zeitrechnung“, D-5-6529-0120 „Grabhügel 

vorgeschichtlicher Zeitrechnung“ und D-5-6529-0144 „Grabhügel vorgeschichtlicher Zeit-

rechnung“. Generell sollten nach Möglichkeit die Bereiche bekannter Bodendenkmäler 

von einer Bebauung mit Windrädern ausgespart werden. Spezifische Auflagen zum 

Schutz bekannter/potentieller Denkmäler können erst im Zuge der konkreten Ausfüh-

rungsplanung formuliert werden.  

 

WK 202: 

- Das Vorranggebiet WK 202 wird im östlichen Bereich mit einem Dichtezentrum des Wes-

penbussards (Kategorie 2 – 50%-Bereich) überlagert. Im Geltungsbereich besteht eine 

Habitateignung für den Wespenbussard. Folgende Vermeidungs-/Verminderungsmaß-

nahmen zum Schutz des Wespenbussards sind geeignet: Kleinräumige Standortwahl, 

Anlage von attraktiven Ausweichnahrungshabitaten, Senkung der Attraktivität von Habi-

taten im Mastfußbereich. Geeignete Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen für 

den Wespenbussard als kollisionsgefährdete Brutvogelart sind ggf. anhand des konkre-

ten Einzelfalles auf nachgelagerter Ebene im Anlagengenehmigungsverfahren festzule-

gen.  

 

WK 203: 

- Im Vorranggebiet WK 203 befindet sich kleinflächig mittig ein Naturwaldreservat/eine Na-

turwaldfläche gem. § 12 BayWaldG. Dieses ist im Zuge konkreter Windkraftplanungen zu 

erhalten und von Bebauung freizuhalten. 

- Das Vorranggebiet befindet sich im planerheblichen Umfeld des Sonderlandeplatzes   

Ansbach-Petersdorf (Prüfbereich). Negative Auswirkungen sind ggf. im konkreten Anla-

gengenehmigungsverfahren durch geeignete Maßgaben/Auflagen auszuschließen.  

 

WK 204: 

- Im Vorranggebiet WK 204 befinden sich kleinflächig die kartierten Biotop-Nr. 6626-1077-

007 „Streuobstbestände südlich von Lohrbach“, Biotop-Nr. 6726-1001-001 „Röhrichtbe-

stände südwestlich von Insingen“ und Biotop-Nrn. 6626-1087-001 und -002 „Auwaldstrei-

fen und Feldgehölz westlich von Insingen“. Diese sind im Zuge konkreter Windkraftpla-

nungen zu erhalten. 

- Das Vorranggebiet befindet sich innerhalb der 10-km-Prüfradien zum besonders land-

schaftsprägenden Ensemble Rothenburg o.d.Tauber, bzw. zum besonders land-

schaftsprägenden Baudenkmal Schloss Schillingsfürst. Die konkreten Auswirkungen auf 

die bau- und kunstdenkmalpflegerischen Belange sind am konkreten Einzelfall im Ge-

nehmigungsverfahren zu prüfen. 

- Innerhalb des Vorranggebietes befinden sich die Bodendenkmäler D-5-6726-0002 „Sied-

lung des Neolithikums“, D-5-6726-0001 „Siedlung der Steinzeiten“, D-5-6626-0095 „Sied-

lung vorgeschichtlicher Zeitstellung“ und D-5-6626-0050 „Siedlung der Linearbankkera-

mik“. Aufgrund der Vielzahl der Bodendenkmäler in und insb. um das Vorranggebiet be-

steht der grundsätzliche Verdacht auf weitere Bodendenkmäler. Generell sollten nach 

Möglichkeit die Bereiche bekannter Bodendenkmäler von einer Bebauung mit Windrä-

dern ausgespart werden. Spezifische Auflagen zum Schutz bekannter/potentieller Denk-

mäler können erst im Zuge der konkreten Ausführungsplanung formuliert werden.  
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WK 205: 

- Das Vorranggebiet WK 205 befindet sich innerhalb des 10-km-Prüfradius zum besonders 

landschaftsprägenden Baudenkmal Schloss Schillingsfürst. Die konkreten Auswirkungen 

auf die bau- und kunstdenkmalpflegerischen Belange sind am konkreten Einzelfall im 

Genehmigungsverfahren zu prüfen. 

- Windkraftanlagen innerhalb der WK 205 können Auswirkungen auf die Lebensräume der 

Fledermauskolonien, die in den FFH-Gebieten 6428.302 „Mausohrkolonien in Steiger-

wald, Frankenhöhe und Windsheimer Bucht“ und 6727.371 „Klosterberg und Gailnauer 

Berg“ leben, haben. Aufgrund der speziellen Einzelsituation ist der Anordnung des regel-

mäßig vorgesehenen Gondelmonitoring in der Genehmigung eine besondere Bedeutung 

beizumessen. Die Festlegung eines dauerhaften, differenzierten Abschaltalgorithmus 

kann nicht ausgeschlossen werden. 

 

WK 206: 

- Im Vorranggebiet WK 206 befinden sich kleinflächig die kartierten Biotop-Nrn. 6628-

1163-001 und -002 „Feuchtbiotop östlich von Buch, Seggen- oder Binsenreiche Nasswie-

sen, Sümpfe“ sowie Biotop-Nr. 6628-1116-003 „Streuobstreihen nördöstlich von Buch am 

Wald“. Diese sind im Zuge konkreter Windkraftplanungen zu erhalten. 

- Das Vorranggebiet befindet sich innerhalb des 10-km-Prüfradius zum besonders land-

schaftsprägenden Baudenkmal Schloss Schillingsfürst. Die konkreten Auswirkungen auf 

die bau- und kunstdenkmalpflegerischen Belange sind am konkreten Einzelfall im Ge-

nehmigungsverfahren zu prüfen. 

 

WK 207: 

- Die nächstgelegene Teilfläche des FFH-Gebiets „Hutungen am Rother Berg und um 

Lehrberg“ befindet sich ca. 100 m östlich des Vorranggebietes WK 207. Mögliche Beein-

trächtigungen sind ggf. anhand des konkreten Einzelfalls im nachgelagerten Genehmi-

gungsverfahren zu beurteilen. 

- Im Vorranggebiet befinden sich kleinflächig die kartierten Biotop-Nrn. 6628-1203-001 und 

-002 „Streuobstbestände am Kohlbuck östlich von Winden“, Biotop-Nr. 6628-1204-001 

„Feuchtbiotop am Zobelholzbach östlich von Winden“, Biotop-Nrn. 6628-1205-002 bis -

005 „Auwaldstreifen am Zobelholzbach östlich von Winden“, Biotop-Nrn. 6628-1206-001 

und -003 „Gewässerbegleitgehölze am Oberlauf des Zobelholzbachs östlich von Win-

den“, Biotop-Nrn. 6628-1207-001 und -002 „Feuchtbiotope am Zobelholzbach südöstlich 

von Winden“, Biotop-Nrn. 6628-1208-001 bis 004 „Gewässerbegleitgehölze und Verlan-

dungsvegetation an den Paffenweihern östlich von Rammersdorf“ sowie Biotop-Nrn. 

6628-0135-002 und -003 „Hecken und kleines Gebüsch W' und NW' von Tiefenthal“. 

Diese sind im Zuge konkreter Windkraftplanungen zu erhalten. 

- Das Vorranggebiet grenzt an das Vorbehaltsgebiet für die Gewinnung und Sicherung von 

Sand SD 102 an. Unweit südwestlich befindet sich das Vorranggebiet für die Gewinnung 

und Sicherung von Sand SD 2. Die Anlagenstandorte sollten so gewählt werden, dass 

ein zukünftiger Sandabbau insb. im Vorranggebiet SD 2 weiterhin möglich ist. 

 

WK 209: 

- Im Vorranggebiet WK 209 befinden sich kleinflächig die kartierten Biotop-Nrn. 6727-

1311-001 und -002 „Nasswiese nordwestlich von Gehrenberg“, Biotop-Nr. 6727-1251-

001 „Nasswiese südwestlich der Autobahnauffahrt Feuchtwangen-Nord“, Biotop-Nr. 

6727-1249-001 „Nasswiese mit kleinem Tümpel nordöstlich der Autobahnauffahrt 

Feuchtwangen-Nord“ sowie Biotop-Nr. 6727-1252-001 „Nasswiese mit kleinem Tümpel 

nordöstlich der Autobahnauffahrt Feuchtwangen-Nord“. Diese sind im Zuge konkreter 

Windkraftplanungen zu erhalten. 

- Im Vorranggebiet befindet sich kleinflächig mittig ein Naturwaldreservat/eine Naturwald-

fläche gem. § 12 BayWaldG. Dieses ist im Zuge konkreter Windkraftplanungen zu erhal-

ten und von Bebauung freizuhalten. 
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- Das Vorranggebiet befindet sich innerhalb des 10-km-Prüfradius zum besonders land-

schaftsprägenden Baudenkmal Schloss Schillingsfürst. Die konkreten Auswirkungen auf 

die bau- und kunstdenkmalpflegerischen Belange sind am konkreten Einzelfall im Ge-

nehmigungsverfahren zu prüfen. 

- Innerhalb des Vorranggebietes befindet sich das Bodendenkmal D-5-6727-0119 „Burg-

stall des Mittelalters“. Generell sollten nach Möglichkeit die Bereiche bekannter Boden-

denkmäler von einer Bebauung mit Windrädern ausgespart werden. Spezifische Aufla-

gen zum Schutz bekannter/potentieller Denkmäler können erst im Zuge der konkreten 

Ausführungsplanung formuliert werden.  

- Das Vorranggebiet reicht bis 100 m an die Bundesautobahn A 6, die Bundesstraße B 25 

und die Staatsstraße 2419 heran. Zudem reicht die WK 209 bis auf ca. 100 m an die 

Eisenbahntrasse „Nürnberg-Stuttgart“ heran. Bei der späteren Anlagengenehmigung 

sind die Belange der Staatsstraße, der Bundesstraße und der Eisenbahntrasse entspre-

chend zu beachten. 

 

WK 210: 

- Das Vorranggebiet reicht bis 150 m an die Kreisstraße AN 1 und die Bahntrasse „Treucht-

lingen – Würzburg“ heran. Bei der späteren Anlagengenehmigung sind die Belange der 

Kreisstraße und der Bahntrasse entsprechend zu beachten. 

- In der südlichen Hälfte des Vorranggebietes quert eine Richtfunktrasse (Ansbach 1 – 

Merkendorf-Großbreitenbronn-ICE 51). Mögliche Beeinträchtigungen sind im Rahmen ei-

nes konkreten Anlagengenehmigungsverfahrens durch entsprechende Maßgaben/Aufla-

gen auszuschließen. 

 

WK 212: 

- Im nördlichen Teilbereich des Vorranggebietes WK 212 durchquert eine Richtfunktrassen 

(Heilsbronn-Ost – UHS Heidenberg 1), im südlichen Teilbereich durchqueren zwei wei-

tere Richtfunktrassen (Rohr-Dechsendorf 5 – Triebendorf 51 und Triebendorf - Schatten-

hof) sowie etwa auf Höhe der Bundesautobahn A 6 eine Richtfunktrasse der Firma 

450connect GmbH in Richtung W-O das Vorranggebiet. Westlich wird das Vorranggebiet 

im Bereich der A 6 durch eine großflächige Freiflächen-Photovoltaikanlage begrenzt. 

Mögliche Beeinträchtigungen sind im Rahmen eines konkreten Anlagengenehmigungs-

verfahrens durch entsprechende Maßgaben/Auflagen auszuschließen. 

- Das Vorranggebiet reicht bis 100 m an die Bundesautobahn A 6 heran. Bei der späteren 

Anlagengenehmigung sind die Belange der Bundesautobahn entsprechend zu beachten. 

 

WK 213: 

- Im nördlichen Randbereich des Vorranggebietes WK 213 schneidet eine Richtfunktrasse 

(Rohr-Dechsendorf 5 – Triebendorf 51), im südlichen Bereich quert eine weitere Richt-

funktrasse (Rohr-Dechsendorf 5 – Windsbach 2). Mögliche Beeinträchtigungen sind im 

Rahmen eines konkreten Anlagengenehmigungsverfahrens durch entsprechende Maß-

gaben/Auflagen auszuschließen. 

 

WK 214: 

- Im westlichen Randbereich durchquert eine Richtfunktrasse das Vorranggebiet WK 214 

(Wittelshofen 1 – Nürnberg 5). Mögliche Beeinträchtigungen sind im Rahmen eines kon-

kreten Anlagengenehmigungsverfahrens durch entsprechende Maßgaben/Auflagen aus-

zuschließen. 

- Das Vorranggebiet reicht bis 100 m an die Staatsstraße St 2410 heran. Bei der späteren 

Anlagengenehmigung sind die Belange der Staatsstraße entsprechend zu beachten. 

 

 

 

 



6. Energieversorgung            Begründung 

 

Regionalplan Region Westmittelfranken, Stand 16.05.2026                                                                                                              6./28 

WK 215: 

- Im südlichen Randbereich durchquert eine Richtfunktrasse das Vorranggebiet WK 215 

(Abenberg 1 – Windsbach 2). Mögliche Beeinträchtigungen sind im Rahmen eines kon-

kreten Anlagengenehmigungsverfahrens durch entsprechende Maßgaben/Auflagen aus-

zuschließen. 

- Das Vorranggebiet reicht bis 100 m an die Bundesstraße B 466 und die Staatsstraße 

St 2220 heran. Bei der späteren Anlagengenehmigung sind die Belange der Staatsstraße 

und der Bundesstraße entsprechend zu beachten. 

 

WK 216: 

- Das Vorranggebiet WK 216 liegt umfänglich in der Zone III Trinkwasserschutzgebiet „Er-

schließung Gersbach zur Wasserversorgung der Stadt Ansbach“ und Zone III Trinkwas-

serschutzgebiet „Brunnen I bis V Erschließungsgebiet I zur Wasserversorgung der Re-

ckenberg-Gruppe“. Folgende allgemeine Vorgaben sind für den Bau von Windkraftanla-

gen in Wasserschutzgebieten Zone III regelmäßig zu beachten: Flachgründungen zum 

Schutz der Deckschichten, Baustelleneinrichtungen außerhalb der Wasserschutzge-

biete, Erstellung eines technischen Schutzkonzeptes, das den Austritt von wassergefähr-

denden Stoffen verhindert bzw. Risiken minimiert (dabei sind die Verwendung von biolo-

gisch leicht abbaubaren Betriebs- und Hilfsstoffen bis max. WGK 1 sowie Sicherheitsvor-

kehrungen gegen Austritte im Betrieb und beim Wechsel der Betriebs- und Hilfsstoffe 

vorzusehen), ggf. nach der AwSV Auffangräume bzw. Doppelwandigkeit, Gegenmaßnah-

men um möglichst einen Nitratschub bei der Rodung zu verhindern (z.B. durch Erhalt und 

Förderung einer dichten Bodenvegetation, dort wo keine Wiederaufforstung erfolgt). 

- Im südlichen Randbereich schneidet eine Richtfunktrasse das Vorranggebiet (Spalt-Thei-

lenberg 51 – Windsbach 2). Mögliche Beeinträchtigungen sind im Rahmen eines konkre-

ten Anlagengenehmigungsverfahrens durch entsprechende Maßgaben/Auflagen auszu-

schließen. 

- Das Vorranggebiet reicht bis 100 m an die Bundesstraße B 466 heran. Bei der späteren 

Anlagengenehmigung sind die Belange der Bundesstraße entsprechend zu beachten. 

 

WK 217: 

- Das FFH-Gebiet „Obere Altmühl mit Brunst-Schwaigau und Wiesmet“ liegt ca.100 m 

westlich der südlichen Teilfläche des Vorranggebietes WK 217 im Bereich des Nessel-

bachstals. Mögliche Beeinträchtigungen sind grundsätzlich anhand des konkreten Ein-

zelfalls im nachgelagerten Genehmigungsverfahren zu beurteilen. Windkraftanlagen kön-

nen aufgrund ihrer Bauweise und den betriebsbedingten Rotorbewegungen auch von au-

ßerhalb nachteilig auf FFH-Gebiete einwirken. Daher sind bei der Konkretisierung der 

Planung die Standorte so zu wählen, dass die Rotorblätter das FFH-Gebiet nicht über-

streichen, andernfalls wäre eine FFH-Verträglichkeitsprüfung durchzuführen. 

- Das Vorranggebiet wird in den westlichen Teilbereichen randlich mit einem Dichtezent-

rum Wespenbussard (Kategorie 2- 50%-Bereich), Weißstorch (Kategorie 2 - 50%-Be-

reich) und Rohrweihe (Kategorie 2 - 50%-Bereich) überlagert. Die dichten Waldbereiche 

des Vorranggebietes weisen für den Weißstorch nur wenig bzw. keine Habitateignung 

auf. Für den Wespenbussard liegt dagegen im gesamten Bereich des Vorranggebietes 

Habitateignung vor. Für die Rohrweihe liegt im gesamten Bereich der südlichen Teilfläche 

Habitateignung vor. Folgende Vermeidungs-/Verminderungsmaßnahmen zum Schutz 

von Weißstorch, Wespenbussard und Rohrweihe sind geeignet: Kleinräumige Standort-

wahl (Rohrweihe, Wespenbussard, Weißstorch), Abschaltung bei landwirtschaftlichen 

Bewirtschaftungsereignissen (Weißstorch), Anlage von attraktiven Ausweichnahrungs-

habitaten (Wespenbussard, Weißstorch), Senkung der Attraktivität von Habitaten im 

Mastfußbereich (Wespenbussard, Weißstorch), Antikollisionssystem (zukünftig ggf. auch 

für Weißstorch) und Anpassung der Rotorhöhe (Rohrweihe). Geeignete Vermeidungs- 
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und Verminderungsmaßnahmen für den Wespenbussard, den Weißstorch und die Rohr-

weihe als kollisionsgefährdete Brutvogelarten sind ggf. anhand des konkreten Einzelfal-

les auf nachgelagerter Ebene im Anlagengenehmigungsverfahren festzulegen.  

- Das Vorranggebiet liegt in östlichen Teilbereichen in der Zone III Trinkwasserschutzge-

biet „Erschließung Gersbach zur Wasserversorgung der Stadt Ansbach“. Folgende allge-

meine Vorgaben sind für den Bau von Windkraftanlagen in Wasserschutzgebieten Zone 

III regelmäßig zu beachten: Flachgründungen zum Schutz der Deckschichten, Baustel-

leneinrichtungen außerhalb der Wasserschutzgebiete, Erstellung eines technischen 

Schutzkonzeptes, das den Austritt von wassergefährdenden Stoffen verhindert bzw. Ri-

siken minimiert (dabei sind die Verwendung von biologisch leicht abbaubaren Betriebs- 

und Hilfsstoffen bis max. WGK 1 sowie Sicherheitsvorkehrungen gegen Austritte im Be-

trieb und beim Wechsel der Betriebs- und Hilfsstoffe vorzusehen), ggf. nach der AwSV 

Auffangräume bzw. Doppelwandigkeit, Gegenmaßnahmen um möglichst einen Nitrat-

schub bei der Rodung zu verhindern (z.B. durch Erhalt und Förderung einer dichten Bo-

denvegetation, dort wo keine Wiederaufforstung erfolgt).  

- Im nördlichen Teilgebiet durchquert eine Richtfunktrasse das Vorranggebiet (Merkendorf-

Kleinbreitenbronn 51 – Spalt-Theilenberg 51). Mögliche Beeinträchtigungen sind im Rah-

men eines konkreten Anlagengenehmigungsverfahrens durch entsprechende Maßga-

ben/Auflagen auszuschließen. 

 

WK 218: 

- Im Vorranggebiet WK 218 befinden sich kleinflächig die kartierten Biotop-Nrn. 6827-

1141-001 und -002 „Gehölze und wärmeliebender Saum östlich von Mosbach“. Diese 

sind im Zuge konkreter Windkraftplanungen zu erhalten. 

- Das Vorranggebiet befindet sich im 1.000 m-Puffer zum SPA-Gebiet Nr. 6728-471 „Nörd-

linger Ries und Wörnitztal“. Gegebenenfalls sind geeignete Vermeidungs- und Vermin-

derungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Brutvogelart anhand des konkreten Einzel-

falles auf nachgelagerter Ebene im Anlagengenehmigungsverfahren festzulegen.  

- Das Vorranggebiet wird mit einem Dichtezentrum Weißstorch (Kategorie 2 - 50%-Be-

reich) überlagert. Die dichten Waldbereiche nördlich der Staatsstraße St 1066 weisen für 

den Weißstorch nur wenig Habitateignung auf. Die Offenlandbereiche in der südlichen 

Teilfläche besitzen dagegen hohe Habitateignung. Ein Überflug und auch ein Wechsel 

zwischen den Wörnitz- und Sulzachauen zur Nahrungsaufnahme kann nicht ausge-

schlossen werden. Folgende Vermeidungs-/Verminderungsmaßnahmen zum Schutz des 

Weißstorchs sind geeignet: Kleinräumige Standortwahl, Abschaltung bei landwirtschaft-

lichen Bewirtschaftungsereignissen, Anlage von attraktiven Ausweichnahrungshabitaten, 

ggf. Antikollisionssystem. Geeignete Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen für 

den Weißstorch als kollisionsgefährdete Brutvogelart sind ggf. anhand des konkreten Ein-

zelfalles auf nachgelagerter Ebene im Anlagengenehmigungsverfahren festzulegen. 

- Das Vorranggebiet befindet sich vollumfänglich innerhalb des 7 km-Puffers des Dreh-

funkfeuerstandortes (DVOR) Dinkelsbühl. Mögliche erhebliche Beeinträchtigungen sind 

ggf. im Anlagengenehmigungsverfahren anhand konkreter Projektplanungen durch ge-

eignete Maßnahmen/Maßgaben auszuschließen. 

- Die überörtliche Mittel-Europäische-Gasleitung (MEG, Abschnitt Wohnbach – Dinkels-

bühl) schneidet das Vorranggebiet im Osten randlich. Mögliche Beeinträchtigungen sind 

im Rahmen eines konkreten Anlagengenehmigungsverfahrens durch entsprechende 

Maßgaben/Auflagen auszuschließen. 

- Das Vorranggebiet befindet sich teilweise innerhalb des 10-km-Prüfradius zum beson-

ders landschaftsprägenden Ensemble Dinkelsbühl. Die konkreten Auswirkungen auf die 

bau- und kunstdenkmalpflegerischen Belange sind am konkreten Einzelfall im Genehmi-

gungsverfahren zu prüfen. 

- Das Vorranggebiet reicht bis 100 m an die Staatsstraße St 1066 heran. Bei der späteren 

Anlagengenehmigung sind die Belange der Staatsstraße entsprechend zu beachten. 
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WK 219: 

- Im Vorranggebiet WK 219 befindet sich kleinflächig im Norden ein Naturwaldreser-

vat/eine Naturwaldfläche gem. § 12 BayWaldG. Diese ist im Zuge konkreter Windkraft-

planungen zu erhalten und von Bebauung freizuhalten. 

- Das Vorranggebiet überlagert sich randlich im Nordosten mit der Zone IIIB Trinkwasser-

schutzgebiet „Haslach-Matzmannsdorf“. Folgende allgemeine Vorgaben sind für den Bau 

von Windkraftanlagen in Wasserschutzgebieten Zone III regelmäßig zu beachten: Flach-

gründungen zum Schutz der Deckschichten, Baustelleneinrichtungen außerhalb der 

Wasserschutzgebiete, Erstellung eines technischen Schutzkonzeptes, das den Austritt 

von wassergefährdenden Stoffen verhindert bzw. Risiken minimiert (dabei sind die Ver-

wendung von biologisch leicht abbaubaren Betriebs- und Hilfsstoffen bis max. WGK 1 

sowie Sicherheitsvorkehrungen gegen Austritte im Betrieb und beim Wechsel der Be-

triebs- und Hilfsstoffe vorzusehen), ggf. nach der AwSV Auffangräume bzw. Doppelwan-

digkeit, Gegenmaßnahmen um möglichst einen Nitratschub bei der Rodung zu verhin-

dern (z.B. durch Erhalt und Förderung einer dichten Bodenvegetation, dort wo keine Wie-

deraufforstung erfolgt).  

- Im südwestlichen Randbereich durchquert eine Richtfunktrasse das Vorranggebiet 

(Feuchtwangen 3 – Wittelshofen 1). Mögliche Beeinträchtigungen sind im Rahmen eines 

konkreten Anlagengenehmigungsverfahrens durch entsprechende Maßgaben/Auflagen 

auszuschließen. 

- Das Vorranggebiet befindet sich teilweise innerhalb des 10-km-Prüfradius zum beson-

ders landschaftsprägenden Ensemble Dinkelsbühl. Die konkreten Auswirkungen auf die 

bau- und kunstdenkmalpflegerischen Belange sind am konkreten Einzelfall im Genehmi-

gungsverfahren zu prüfen. 

 

WK 220: 

- Im Vorranggebiet WK 220 befindet sich kleinflächig das kartierte Biotop-Nr. 6828-0047-

001 „Gehölzsaum am Teich im "Frickinger Wald"-Forst“. Dieses ist im Zuge konkreter 

Windkraftplanungen zu erhalten. 

- Im Vorranggebiet befindet sich kleinflächig mittig bzw. am südöstlichen Rand ein Natur-

waldreservat/eine Naturwaldfläche gem. § 12 BayWaldG. Diese ist im Zuge konkreter 

Windkraftplanungen zu erhalten und von Bebauung freizuhalten. 

- Das Vorranggebiet befindet sich innerhalb des 10-km-Prüfradius zum besonders land-

schaftsprägenden Ensemble Dinkelsbühl. Die konkreten Auswirkungen auf die bau- und 

kunstdenkmalpflegerischen Belange sind am konkreten Einzelfall im Genehmigungsver-

fahren zu prüfen. 

 

WK 221: 

- An das Vorranggebiet WK 221 östlich angrenzend liegen Teile des FFH-Gebiets „Wörni-

tztal“. Mögliche Beeinträchtigungen sind ggf. anhand des konkreten Einzelfalls im nach-

gelagerten Genehmigungsverfahren durch geeignete Maßgaben auszuschließen. Hier-

unter zählt insb. die vorrangige Erschließung der südlichen Teilfläche über bestehende 

Erschließungsstrukturen außerhalb des FFH-Gebietes. 

- Die WK 221 überlagert sich mit den geplanten Zonen IIIA und IIIB des Wasserschutzge-

bietes „Ostalbkreis“ (im Entwurf) des Zweckverbands Rieswasserversorgung. Beein-

trächtigungen der Belange des Trinkwasserschutzes sind im Zuge der konkreten Bau-

maßnahmen durch geeignete Maßgaben (u.a. Flachgründungen zum Schutz der Deck-

schichten, Baustelleneinrichtungen außerhalb der Wasserschutzgebiete, Erstellung ei-

nes technischen Schutzkonzeptes, das den Austritt von wassergefährdenden Stoffen ver-

hindert bzw. Risiken minimiert (dabei sind die Verwendung von biologisch leicht abbau-

baren Betriebs- und Hilfsstoffen bis max. WGK 1 sowie Sicherheitsvorkehrungen gegen 

Austritte im Betrieb und beim Wechsel der Betriebs- und Hilfsstoffe vorzusehen), ggf. 

nach der AwSV Auffangräume bzw. Doppelwandigkeit, Gegenmaßnahmen um möglichst 

einen Nitratschub bei der Rodung zu verhindern (z.B. durch Erhalt und Förderung einer 
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dichten Bodenvegetation, dort wo keine Wiederaufforstung erfolgt)) möglichst zu vermei-

den. 

- Das Vorranggebiet befindet sich innerhalb des 10-km-Prüfradius zum besonders land-

schaftsprägenden Ensemble Dinkelsbühl. Die konkreten Auswirkungen auf die bau- und 

kunstdenkmalpflegerischen Belange sind am konkreten Einzelfall im Genehmigungsver-

fahren zu prüfen. 

- Eine Wasserversorgungsleitung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Würt-

temberger-Ries-Gruppe durchquert den östlichen Teilbereich des Vorranggebietes mittig. 

Mögliche Beeinträchtigungen sind im Rahmen eines konkreten Anlagengenehmigungs-

verfahrens durch entsprechende Maßgaben/Auflagen auszuschließen. 

 

WK 222: 

- Das Vorranggebiet WK 222 überlagert sich mit dem Vorranggebiet für Wasserversorgung 

TR9 sowie dem Vorbehaltsgebiet für Wasserversorgung TR 31. Beeinträchtigungen der 

Belange des Trinkwasserschutzes sind im Zuge der konkreten Baumaßnahmen mög-

lichst zu vermeiden. 

- Das Vorranggebiet befindet sich im planerheblichen Umfeld des Sonderlandeplatzes Din-

kelsbühl/Sinbronn (Platzrunde, Prüfbereich). Negative Auswirkungen sind ggf. im konkre-

ten Anlagengenehmigungsverfahren durch geeignete Maßgaben/Auflagen auszuschlie-

ßen.  

- Das Vorranggebiet befindet sich innerhalb des 10-km-Prüfradius zum besonders land-

schaftsprägenden Ensemble Dinkelsbühl. Die konkreten Auswirkungen auf die bau- und 

kunstdenkmalpflegerischen Belange sind am konkreten Einzelfall im Genehmigungsver-

fahren zu prüfen. 

 

WK 223: 

- Im Vorranggebiet WK 223 befindet sich kleinflächig das kartierte Biotop-Nr. 7028-1003-

001 „Feuchtbiotopkomplex nördlich von Rühlingstetten“. Dieses ist im Zuge konkreter 

Windkraftplanungen zu erhalten. 

- Das Vorranggebiet grenzt im Osten an das Naturdenkmal Nr. 11 „Sandgrube am Osthang 

des Aidelsberges“ an. Dieses ist im Zuge konkreter Windkraftplanungen zu erhalten. 

- Das Vorranggebiet befindet sich teilweise innerhalb des 10-km-Prüfradius zum beson-

ders landschaftsprägenden Baudenkmal Altstadt Dinkelsbühl. Die konkreten Auswirkun-

gen auf die bau- und kunstdenkmalpflegerischen Belange sind am konkreten Einzelfall 

im Genehmigungsverfahren zu prüfen. 

- Das Vorranggebiet reicht bis 100 m bzw. 150 m an die Bundesstraße B 25 bzw. an die 

Bahntrasse Nördlingen – Dombühl heran. Bei der späteren Anlagengenehmigung sind 

die Belange der Bundesstraße sowie der Eisenbahntrasse entsprechend zu beachten. 

 

WK 224: 

- Der Osten des Vorranggebietes WK 224 wird überlagert von einem Dichtezentrum See-

adler (Kategorie 1- 25%-Bereich). Aus Artenschutzgründen ist das dargestellte Dichte-

zentrum nicht an dem im Zeitpunkt der Ausweisung genutzten Brutplatz ausgerichtet, 

sondern geht im Umgriff deutlich weiter. Aufgrund der durchweg guten Habitateignung 

des Gebietes können Überflüge nicht vollständig ausgeschlossen werden. Folgende Ver-

meidungs-/Verminderungsmaßnahmen zum Schutz des Seeadlers sind geeignet: Klein-

räumige Standortwahl, Antikollisionssysteme. Geeignete Vermeidungs- und Verminde-

rungsmaßnahmen für den Seeadler als kollisionsgefährdete Brutvogelart sind ggf. an-

hand des konkreten Einzelfalles auf nachgelagerter Ebene im Anlagengenehmigungs-

verfahren festzulegen. 

- Das Vorranggebiet überschneidet sich im westlichen Teilbereich mit einem Naturwaldre-

servat/Naturwaldfläche gem. § 12 BayWaldG. Diese ist im Zuge konkreter Windkraftpla-

nungen zu erhalten und von Bebauung freizuhalten. 
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- Das Vorranggebiet liegt in räumlicher Nähe zur bestehenden Zone III des Wasserschutz-

gebiets „Arberg“ und überlagert sich mit der geplanten Zone III Trinkwasserschutzgebiet 

„Erschließungsgebiet IV“ des Zweckverbands Reckenberg-Gruppe sowie der geplanten 

Zone III Trinkwasserschutzgebiet „für die Brunnen 4, 5 und 6 der Trinkwasserversorgung 

Bechhofen“. Folgende allgemeine Vorgaben sind für den Bau von Windkraftanlagen in 

Wasserschutzgebieten Zone III regelmäßig zu beachten: Flachgründungen zum Schutz 

der Deckschichten, Baustelleneinrichtungen außerhalb der Wasserschutzgebiete, Erstel-

lung eines technischen Schutzkonzeptes, das den Austritt von wassergefährdenden Stof-

fen verhindert bzw. Risiken minimiert (dabei sind die Verwendung von biologisch leicht 

abbaubaren Betriebs- und Hilfsstoffen bis max. WGK 1 sowie Sicherheitsvorkehrungen 

gegen Austritte im Betrieb und beim Wechsel der Betriebs- und Hilfsstoffe vorzusehen), 

ggf. nach der AwSV Auffangräume bzw. Doppelwandigkeit, Gegenmaßnahmen um mög-

lichst einen Nitratschub bei der Rodung zu verhindern (z.B. durch Erhalt und Förderung 

einer dichten Bodenvegetation, dort wo keine Wiederaufforstung erfolgt). Aufgrund der 

komplexen hydrogeologischen Verhältnisse kann eine vertiefte Einzelfallprüfung für den 

jeweiligen Maststandort erforderlich sein. Dabei ist insbesondere sicherzustellen, dass 

die Gründungssohle über dem höchsten zu erwartenden Grundwasserstand liegt. Eine 

Erkundung der lokalen hydrogeologischen Verhältnisse durch den Antragsteller kann er-

forderlich werden. 

- Im Osten des Gebietes WK 224 befindet sich die von der Landesanstalt für Wald und 

Forstwirtschaft (LWF) unterhaltene Waldklimastation (WKS) Dinkelsbühl. Von den beiden 

Teilflächen (Freiland und Bestand) der Waldklimastation sollte jeweils ein Mindestab-

stand der doppelten Gesamthöhe eines Windrades (Rotorhöhe), gerechnet vom Centroid 

der jeweiligen Teilfläche, eingehalten werden. Rodungen auf der Bestandsmessfläche 

sind zu vermeiden und in jedem Fall mit der LWF abzustimmen. 

- Das Vorranggebiet befindet sich innerhalb des 10-km-Prüfradius zum besonders land-

schaftsprägenden Bodendenkmal Hesselberg. Die konkreten Auswirkungen auf die bau- 

und kunstdenkmalpflegerischen Belange sind am konkreten Einzelfall im Genehmigungs-

verfahren zu prüfen. 

- Innerhalb des Vorranggebietes befindet sich das kleinflächige Bodendenkmal D-5-6829-

0205 „Frühneuzeitlicher Weiherdamm“. Aufgrund der Vielzahl der Bodendenkmäler insb. 

um das Vorranggebiet besteht der grundsätzliche Verdacht auf weitere Bodendenkmäler. 

Generell sollten nach Möglichkeit die Bereiche bekannter Bodendenkmäler von einer Be-

bauung mit Windrädern ausgespart werden. Spezifische Auflagen zum Schutz bekann-

ter/potentieller Denkmäler können erst im Zuge der konkreten Ausführungsplanung for-

muliert werden.  

- Im westlichen Teilbereich (Ansbach 1 – Wittelshofen 1) sowie im östlichen Teilbereich 

(Wittelshofen 1 – Nürnberg 5) durchqueren zwei Richtfunktrassen das Vorranggebiet. 

Mögliche Beeinträchtigungen sind im Rahmen eines konkreten Anlagengenehmigungs-

verfahrens durch entsprechende Maßgaben/Auflagen auszuschließen. 

- Das Vorranggebiet wird von der Staatsstraße St 2221 durchschnitten und reicht beider-

seits bis 100 m an die Staatsstraße heran. Bei der späteren Anlagengenehmigung sind 

die Belange der Staatsstraße entsprechend zu beachten. 

 

WK 225: 

- Im Süden des Vorranggebietes WK 225 befindet sich ein Waldkomplex mit den Wald-

funktionen „lokaler Klima-, Immissions- und Lärmschutz“ und „Lebensraum, Landschafts-

bild, historisch wertvoller Waldbestand“. Aufgrund der relativ hohen Bedeutung sollte die-

ser bei konkreten Anlagenplanungen hinreichend berücksichtigt werden. 

- Im südlichen Randbereich durchquert eine Richtfunktrasse (Wittelshofen 1 – Nennslingen 

1) das Vorranggebiet. Im äußersten nördlichen Randbereich quert zudem eine Richt-

funktrasse der Firma 450connect GmbH in Richtung NW-SO das Vorranggebiet. Mögli-

che Beeinträchtigungen sind im Rahmen eines konkreten Anlagengenehmigungsverfah-

rens durch entsprechende Maßgaben/Auflagen auszuschließen. 
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- Das Vorranggebiet reicht bis 100 m an die Kreisstraßen WUG 25 und WUG 26 heran. 

Bei der späteren Anlagengenehmigung sind die Belange der Kreisstraßen entsprechend 

zu beachten. 

- Innerhalb des Vorranggebietes befinden sich die Bodendenkmäler D-5-6930-0039 „Sied-

lung des Neolithikums, Grabhügel vorgeschichtlicher Zeitrechnung“ und D-5-6930-0283 

„Siedlung vorgeschichtlicher Zeitrechnung“. Aufgrund der Vielzahl der Bodendenkmäler 

insb. um das Vorranggebiet besteht der grundsätzliche Verdacht auf weitere Bodendenk-

mäler. Generell sollten nach Möglichkeit die Bereiche bekannter Bodendenkmäler von 

einer Bebauung mit Windrädern ausgespart werden. Spezifische Auflagen zum Schutz 

bekannter/potentieller Denkmäler können erst im Zuge der konkreten Ausführungspla-

nung formuliert werden.  

 

WK 226: 

- Das Vorranggebiet reicht bis 150 m an die Kreisstraße AN 21 heran. Bei der späteren 

Anlagengenehmigung sind die Belange der Kreisstraße entsprechend zu beachten. 

- Im östlichen Randbereich des Vorranggebietes WK 226 tangiert eine Richtfunktrasse 

(Ansbach 1 – Flachslanden 1). Mögliche Beeinträchtigungen sind im Rahmen eines kon-

kreten Anlagengenehmigungsverfahrens durch entsprechende Maßgaben/Auflagen aus-

zuschließen. 

- Das FFH-Gebiet Nr. 6629-371 „Sonnensee und Birkenfelser Forst“ liegt ca. 200 m nörd-

lich des Vorranggebietes WK 226. Windkraftanlagen können aufgrund ihrer Bauweise 

und den betriebsbedingten Rotorbewegungen auch von außerhalb nachteilig auf FFH-

Gebiete einwirken. Daher sind bei der Konkretisierung der Planung die Standorte so zu 

wählen, dass die Rotorblätter das FFH-Gebiet nicht überstreichen, andernfalls wäre eine 

FFH-Verträglichkeitsprüfung durchzuführen. 

- Das Vorranggebiet wird vollständig von einem Dichtezentrum Seeadler (Kategorie 1 – 

25%-Bereich) umgeben. Im Geltungsbereich besteht eine Habitateignung für den See-

adler. Folgende Vermeidungs-/Verminderungsmaßnahmen zum Schutz des Seeadlers 

sind geeignet: Kleinräumige Standortwahl, Antikollisionssystem. Geeignete Vermei-

dungs- und Verminderungsmaßnahmen für den Seeadler als kollisionsgefährdete Brut-

vogelart sind ggf. anhand des konkreten Einzelfalles auf nachgelagerter Ebene im Anla-

gengenehmigungsverfahren festzulegen.  

 

WK 227: 

- Das Vorranggebiet reicht bis 150 m an die Kreisstraße AN 6 heran. Bei der späteren 

Anlagengenehmigung sind die Belange der Kreisstraße entsprechend zu beachten. 

- Das Vorranggebiet WK 227 befindet sich innerhalb der 10-km-Prüfradien zu den beson-

ders landschaftsprägenden Baudenkmälern Altstadt Rothenburg o.d.Tauber und Schloss 

Schillingsfürst. Die konkreten Auswirkungen auf die bau- und kunstdenkmalpflegerischen 

Belange sind am konkreten Einzelfall im Genehmigungsverfahren zu prüfen. 

 

WK 228: 

- Das Vorranggebiet WK 228 befindet sich innerhalb des 10-km-Prüfradius zum besonders 

landschaftsprägenden Baudenkmal Schloss Schillingsfürst. Die konkreten Auswirkungen 

auf die bau- und kunstdenkmalpflegerischen Belange sind am konkreten Einzelfall im 

Genehmigungsverfahren zu prüfen. 

 

WK 230: 

- Das Vorranggebiet reicht bis 100 m an die Bundesautobahn A 6 und die Kreisstraße AN 3 

heran. Bei der späteren Anlagengenehmigung sind die Belange der Bundesautobahn und 

der Kreisstraße entsprechend zu beachten. 

- Mittig im Vorranggebiet WK 230 quert eine Richtfunktrasse (Ansbach 1 – Aurach 2). Mög-

liche Beeinträchtigungen sind im Rahmen eines konkreten Anlagengenehmigungsverfah-

rens durch entsprechende Maßgaben/Auflagen auszuschließen. 
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- Das Vorranggebiet WK 230 befindet sich innerhalb des 10-km-Prüfradius zum besonders 

landschaftsprägenden Baudenkmal Schloss Schillingsfürst. Die konkreten Auswirkungen 

auf die bau- und kunstdenkmalpflegerischen Belange sind am konkreten Einzelfall im 

Genehmigungsverfahren zu prüfen. 

- Das Vorranggebiet WK 230 überlagert sich im Osten mit einem Dichtezentrum Weiß-

storch (Kategorie 2 – 50%-Bereich). Im Geltungsbereich besteht keine bzw. nur eine ge-

ringe Habitateignung für den Weißstorch. Folgende Vermeidungs-/Verminderungsmaß-

nahmen zum Schutz des Weißstorchs sind dort gem. Anlage 1 zu § 45b Absatz 1 bis 5 

geeignet: kleinräumige Standortwahl, Abschaltung bei landwirtschaftlichen Bewirtschaf-

tungsereignissen, Anlage von attraktiven Ausweichnahrungshabitaten, ggf. Antikollisi-

onssystem. Geeignete Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen für den Weiß-

storch als kollisionsgefährdete Brutvogelart sind ggf. anhand des konkreten Einzelfalles 

auf nachgelagerter Ebene im Anlagengenehmigungsverfahren festzulegen. 

 

WK 231: 

- Die überörtliche Gasleitung Nr. 54 Obermichelbach – Amerdingen schneidet das Vor-

ranggebiet im Osten randlich. Mögliche Beeinträchtigungen sind im Rahmen eines kon-

kreten Anlagengenehmigungsverfahrens durch entsprechende Maßgaben/Auflagen aus-

zuschließen. 

 

WK 232: 

- Das Vorranggebiet reicht bis 100 m an die Staatsstraße 2221 heran. Bei der späteren 

Anlagengenehmigung sind die Belange der Staatsstraße entsprechend zu beachten. 

- Eine überörtliche Wasserversorgungsleitung des Zweckverbands zur Wasserversorgung 

der Reckenberg-Gruppe begrenzt das Vorranggebiet im Osten. Mögliche Beeinträchti-

gungen sind im Rahmen eines konkreten Anlagengenehmigungsverfahrens durch ent-

sprechende Maßgaben/Auflagen auszuschließen. 

- Das Vorranggebiet grenzt an einen genehmigten Sandabbau. Die Vorranggebiete für die 

Gewinnung und Sicherung von Sand SD 4 und SD 5 befinden sich in ca. 100 m Abstand 

zum Vorranggebiet. Die Anlagenstandorte sollten so gewählt werden, dass ein zukünfti-

ger Sandabbau im Bereich der bestehenden Abbaugenehmigung sowie insb. in den Vor-

ranggebieten SD 4 und SD 5 weiterhin möglich ist. 

- Im Vorranggebiet WK 232 befindet sich kleinflächig das kartierte Biotop-Nr. 6829-1060-

001 „Feuchtbiotop nordöstlich von Bechhofen“. Dieses ist im Zuge konkreter Windkraft-

planungen zu erhalten. 

- Das Vorranggebiet WK 232 wird vollständig von einem Dichtezentrum Weißstorch (Kate-

gorie 2 – 50%-Bereich) umgeben. Im Geltungsbereich besteht eine Habitateignung für 

den Weißstorch. Folgende Vermeidungs-/Verminderungsmaßnahmen zum Schutz des 

Weißstorchs sind geeignet: Kleinräumige Standortwahl, Abschaltung bei landwirtschaft-

lichen Bewirtschaftungsereignissen, Anlage von attraktiven Ausweichnahrungshabitaten, 

ggf. Antikollisionssystem. Geeignete Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen für 

den Weißstorch als kollisionsgefährdete Brutvogelart sind ggf. anhand des konkreten Ein-

zelfalles auf nachgelagerter Ebene im Anlagengenehmigungsverfahren festzulegen.  

- Das Vorranggebiet befindet sich in nordöstlichen Randbereichen im 1.000 m-Puffer zum 

SPA-Gebiet Nr. 6728-471 „Altmühltal mit Brunst-Schwaigau und Altmühlsee“. Kollisions-

gefährdete Vogelarten, welche in den Erhaltungszielen genannt werden, sind: Weiß-

storch, Wiesenweihe, Wespenbussard. Geeignete Vermeidungs-/Verminderungsmaß-

nahmen zum Schutz der genannten kollisionsgefährdeten Vogelarten sind dort gem. An-

lage 1 zu § 45b Absatz 1 bis 5: Kleinräumige Standortwahl (Weißstorch, Wiesenweihe, 

Wespenbussard), Abschaltung bei landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsereignissen 

(alle Arten, insbesondere Weißstorch), Anlage von attraktiven Ausweichnahrungshabita-

ten (Wiesenweihe, Wespenbussard), ggf. Antikollisionssystem (Weißstorch), Senkung 
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der Attraktivität von Habitaten im Mastfußbereich (Weißstorch, Wespenbussard), Anpas-

sung der Rotorhöhe (Wiesenweihe). Sie sind anhand des konkreten Einzelfalles auf 

nachgelagerter Ebene im Anlagengenehmigungsverfahren festzulegen. 

 

WK 233: 

- Das Vorranggebiet WK 233 wird im Süden von einem Dichtezentrum Weißstorch (Kate-

gorie 2 – 50%-Bereich) umgeben. Im Geltungsbereich besteht keine bzw. nur eine ge-

ringe Habitateignung für den Weißstorch. Folgende Vermeidungs-/Verminderungsmaß-

nahmen zum Schutz des Weißstorchs sind geeignet: Kleinräumige Standortwahl, Ab-

schaltung bei landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsereignissen, Anlage von attraktiven 

Ausweichnahrungshabitaten, ggf. Antikollisionssystem. Geeignete Vermeidungs- und 

Verminderungsmaßnahmen für den Weißstorch als kollisionsgefährdete Brutvogelart 

sind ggf. anhand des konkreten Einzelfalles auf nachgelagerter Ebene im Anlagengeneh-

migungsverfahren festzulegen.  

- Das Vorranggebiet WK 233 befindet sich innerhalb des 10-km-Prüfradius zum besonders 

landschaftsprägenden Baudenkmal Altstadt Dinkelsbühl. Die konkreten Auswirkungen 

auf die bau- und kunstdenkmalpflegerischen Belange sind am konkreten Einzelfall im 

Genehmigungsverfahren zu prüfen. 

 

WK 234: 

- In nördlichen Randbereichen schneidet eine überörtliche Wasserleitung der Fernwasser-

versorgung Franken das Vorranggebiet. Mögliche Beeinträchtigungen sind durch ent-

sprechende Maßgaben im Genehmigungsverfahren auszuschließen. 

- Das Vorranggebiet WK 234 überlagert sich mit der geplanten Zone IIIA bzw. IIIB des 

„Wasserschutzgebietes Haslach-Matzmannsdorf“. Folgende allgemeine Vorgaben sind 

für den Bau von Windkraftanlagen in Wasserschutzgebieten Zone III regelmäßig zu be-

achten: Flachgründungen zum Schutz der Deckschichten, Baustelleneinrichtungen au-

ßerhalb der Wasserschutzgebiete, Erstellung eines technischen Schutzkonzeptes, das 

den Austritt von wassergefährdenden Stoffen verhindert bzw. Risiken minimiert (dabei 

sind die Verwendung von biologisch leicht abbaubaren Betriebs- und Hilfsstoffen bis max. 

WGK 1 sowie Sicherheitsvorkehrungen gegen Austritte im Betrieb und beim Wechsel der 

Betriebs- und Hilfsstoffe vorzusehen), ggf. nach der AwSV Auffangräume bzw. Doppel-

wandigkeit, Gegenmaßnahmen um möglichst einen Nitratschub bei der Rodung zu ver-

hindern (z.B. durch Erhalt und Förderung einer dichten Bodenvegetation, dort wo keine 

Wiederaufforstung erfolgt). 

- Im Vorranggebiet WK 234 befindet sich kleinflächig das kartierte Biotop-Nr. 6828-0201-

001 „Hecke westlich von Burk“. Dieses ist im Zuge konkreter Windkraftplanungen zu er-

halten. 

- Das Vorranggebiet WK 234 befindet sich innerhalb des 10-km-Prüfradius zum besonders 

landschaftsprägenden Bodendenkmal Hesselberg. Die konkreten Auswirkungen auf die 

bau- und kunstdenkmalpflegerischen Belange sind am konkreten Einzelfall im Genehmi-

gungsverfahren zu prüfen. 

 

WK 235: 

- In nördlichen Randbereichen wird das Vorranggebiet WK 235 von einer Richtfunktrasse 

(Wittelshofen 1 – Hirschhof (Wört, B.-W.) geschnitten. Mögliche Beeinträchtigungen sind 

im Rahmen eines konkreten Anlagengenehmigungsverfahrens durch entsprechende 

Maßgaben/Auflagen auszuschließen. 

- Das Vorranggebiet befindet sich im planerheblichen Umfeld des Sonderlandeplatzes Din-

kelsbühl/Sinbronn (Prüfbereich). Negative Auswirkungen sind ggf. im konkreten Anlagen-

genehmigungsverfahren auszuschließen. 
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- Das Vorranggebiet WK 235 befindet sich innerhalb des 10-km-Prüfradius zu den beson-

ders landschaftsprägenden Bau- bzw. Bodendenkmälern Altstadt Dinkelsbühl und Hes-

selberg. Die konkreten Auswirkungen auf die bau- und kunstdenkmalpflegerischen Be-

lange sind am konkreten Einzelfall im Genehmigungsverfahren zu prüfen. 

 

WK 236: 

- Das Vorranggebiet reicht bis 150 m an die 110 kV-Freileitung UW Winterschneidbach – 

UW Müncherlbach heran. Bei der späteren Anlagengenehmigung sind die Belange der 

Freileitung entsprechend zu beachten. 

 

WK 300: 

- Das Vorranggebiet WK 300 befindet sich im 1.000 m-Puffer zum SPA-Gebiet Nr. 6728-

471 „Altmühltal mit Brunst-Schwaigau und Altmühlsee“. Gegebenenfalls sind geeignete 

Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Brutvogelarten 

anhand des konkreten Einzelfalles auf nachgelagerter Ebene im Anlagengenehmigungs-

verfahren festzulegen.  

- Im westlichen Randbereich wird das Vorranggebiet von einem Dichtezentrum Weißstorch 

(Kategorie 2- 50%-Bereich) überlagert. Im Geltungsbereich besteht eine grundsätzliche 

Habitateignung für den Weißstorch. Folgende Vermeidungs-/Verminderungsmaßnah-

men zum Schutz des Weißstorchs sind geeignet: Kleinräumige Standortwahl, Abschal-

tung bei landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsereignissen, Anlage von attraktiven Aus-

weichnahrungshabitaten, ggf. Antikollisionssystem. Geeignete Vermeidungs- und Ver-

minderungsmaßnahmen für den Weißstorch als kollisionsgefährdete Brutvogelart sind 

ggf. anhand des konkreten Einzelfalles auf nachgelagerter Ebene im Anlagengenehmi-

gungsverfahren festzulegen.  

- Das Vorranggebiet WK 300 überlagert sich im Norden randlich mit der Zone III des ge-

planten WSG Theilenhofen, Pfofelder Gruppe (Entwurf). Folgende allgemeine Vorgaben 

sind für den Bau von Windkraftanlagen in Wasserschutzgebieten Zone III regelmäßig zu 

beachten: Flachgründungen zum Schutz der Deckschichten, Baustelleneinrichtungen au-

ßerhalb der Wasserschutzgebiete, Erstellung eines technischen Schutzkonzeptes, das 

den Austritt von wassergefährdenden Stoffen verhindert bzw. Risiken minimiert (dabei 

sind die Verwendung von biologisch leicht abbaubaren Betriebs- und Hilfsstoffen bis max. 

WGK 1 sowie Sicherheitsvorkehrungen gegen Austritte im Betrieb und beim Wechsel der 

Betriebs- und Hilfsstoffe vorzusehen), ggf. nach der AwSV Auffangräume bzw. Doppel-

wandigkeit. 

- Das Vorranggebiet befindet sich im Westen im planerheblichen Umfeld des Sonderlan-

deplatzes Gunzenhausen/Reutberg (Prüfbereich). Negative Auswirkungen sind ggf. im 

konkreten Anlagengenehmigungsverfahren durch geeignete Maßgaben/Auflagen auszu-

schließen.  

- Innerhalb des Vorranggebietes befindet sich randlich das Bodendenkmal D-5-6830-0065 

„Straße der römischen Kaiserzeit“. Aufgrund der Vielzahl der Bodendenkmäler insb. um 

das Vorranggebiet besteht der grundsätzliche Verdacht auf weitere Bodendenkmäler. 

Generell sollten nach Möglichkeit die Bereiche bekannter Bodendenkmäler von einer Be-

bauung mit Windrädern ausgespart werden. Spezifische Auflagen zum Schutz bekann-

ter/potentieller Denkmäler können erst im Zuge der konkreten Ausführungsplanung for-

muliert werden.  

 

WK 301: 

- Im Vorranggebiet WK 301 befindet sich kleinflächig das Biotop Nr. 6931-1018-001 „Ex-

tensiv- und Nasswiese östlich von Theilenhofen“. Dieses ist im Zuge konkreter Windkraft-

planungen zu erhalten. 

- Das Vorranggebiet wird im Südwesten durch die überörtliche Ferngasleitung Ellingen – 

Gunzenhausen begrenzt. Im Norden wird das Vorranggebiet durch eine Richtfunktrasse 

begrenzt (Ellingen 5 – Theilenhofen 51). Mögliche Beeinträchtigungen sind im Rahmen 
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eines konkreten Anlagengenehmigungsverfahrens durch entsprechende Maßgaben/Auf-

lagen auszuschließen. 

- Das Vorranggebiet befindet sich innerhalb des 10-km-Prüfradius zum besonders land-

schaftsprägenden Ensemble Ellingen. Die konkreten Auswirkungen auf die bau- und 

kunstdenkmalpflegerischen Belange sind am konkreten Einzelfall im Genehmigungsver-

fahren zu prüfen. 

- Innerhalb des Vorranggebietes befinden sich die Bodendenkmäler D-5-6931-0107 „Grab-

hügel mit Bestattungen der Hallstattzeit“, D-5-6931-0165 „Wüstung des Mittelalters und 

der Neuzeit“ und D-5-6931-0111 „Siedlung der Linearbandkeramik“. Aufgrund der Viel-

zahl der Bodendenkmäler insb. um das Vorranggebiet besteht der grundsätzliche Ver-

dacht auf weitere Bodendenkmäler. Generell sollten nach Möglichkeit die Bereiche be-

kannter Bodendenkmäler von einer Bebauung mit Windrädern ausgespart werden. Spe-

zifische Auflagen zum Schutz bekannter/potentieller Denkmäler können erst im Zuge der 

konkreten Ausführungsplanung formuliert werden.  

 

WK 303: 

- In den Waldbereichen des „Efferabergs“ sind zahlreiche Hohlbäume und ökologisch wert-

gebende Strukturen bekannt. Es bestehen z.T. Verträge nach dem Vertragsnaturschutz-

programm. Nach Möglichkeit ist der Waldeingriff deshalb auf das unbedingt nötige Maß 

und auf fachlich unsensible Bereiche zu beschränken. 

- Im Vorranggebiet WK 303 befindet sich kleinflächig das Biotop-Nr. 7030-0046-032 „He-

cken, Feldgehölze am Kapellenberg bei Hechlingen“. Dieses ist im Zuge konkreter Wind-

kraftplanungen zu erhalten. 

- Das Vorranggebiet WK 303 wird im Norden randlich durch zwei Richtfunktrassen durch-

schnitten (Wittelshofen 1 – Heidenheim 2 und Heidenheim 2 – Heidenheim 0). Eine Was-

serversorgungsleitung zur Wasserversorgung der Gnotzheimer-Gruppe durchquert auf 

Höhe der Staatsstraße St 2218. Mögliche Beeinträchtigungen sind im Rahmen eines kon-

kreten Anlagengenehmigungsverfahrens durch entsprechende Maßgaben/Auflagen aus-

zuschließen. 

- Das Vorranggebiet wird von der Staatsstraße St 2218 durchschnitten und reicht beider-

seits bis 100 m an die Staatsstraße heran. Bei der späteren Anlagengenehmigung sind 

die Belange der Staatsstraße entsprechend zu beachten. 

- Im Vorranggebiet werden inzwischen erloschene Eisenerzverleihungen überdeckt. Bei 

Ausweisungen in inzwischen erloschenen Eisenerzverleihungen können hier nichtriss-

kundige Grubenbaue nicht ausgeschlossen werden. Dies ist bei der Baugrunderkundung 

und Bauausführung zu beachten. Bei Hinweisen auf Altbergbau dürfen Anlagen nur auf 

geotechnisch erkundetem und sicherem Untergrund errichtet werden. 

 

WK 304: 

- Im Vorranggebiet WK 304 befinden sich kleinflächig die kartierten Biotop-Nrn. 7030-

1156-001 und -002 „Gehölze und magere Offenflächen nordöstlich von Döckingen“, Bio-

top-Nrn. 7030-1159-001 und -002 „Feldhecken südlich von Wieshof“ und Biotop-Nrn. 

7030-0093-059 bis -068 „Hecken und einzelne Feldgehölze um Döckingen“. Diese sind 

im Zuge konkreter Windkraftplanungen zu erhalten. 

- Das Vorranggebiet WK 304 wird im Nordwesten randlich durch eine Richtfunktrasse der 

Telefónica Germany GmbH geschnitten. Mögliche Beeinträchtigungen sind im Rahmen 

eines konkreten Anlagengenehmigungsverfahrens durch entsprechende Maßgaben/Auf-

lagen auszuschließen. 

- Innerhalb des Vorranggebietes befindet sich das flächige Bodendenkmal D-5-7030-0082 

„Bestattungsplatz der Bronze- und der Hallstattzeit mit Grabhügeln“. Generell sollten 

nach Möglichkeit die Bereiche bekannter Bodendenkmäler von einer Bebauung mit Wind-

rädern ausgespart werden. Spezifische Auflagen zum Schutz bekannter/potentieller 

Denkmäler können erst im Zuge der konkreten Ausführungsplanung formuliert werden.  
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WK 305: 

- Das Vorranggebiet WK 305 überlagert sich im südöstlichen Randbereich mit einem Ka-

tegorie 1-Dichtezentrum Uhu (25%-Bereich), die übrige Fläche ist überlagert mit einem 

Kategorie 2-Dichtezentrum Uhu (50%-Bereich). Im Geltungsbereich besteht eine Habi-

tateignung für den Uhu. Folgende Vermeidungs-/Verminderungsmaßnahmen zum 

Schutz des Uhus sind geeignet: Kleinräumige Standortwahl, Anlage von attraktiven Aus-

weichnahrungshabitaten, Anpassung der Rotorhöhe. Geeignete Vermeidungs- und Ver-

minderungsmaßnahmen für den Uhu als kollisionsgefährdete Brutvogelart sind ggf. an-

hand des konkreten Einzelfalles auf nachgelagerter Ebene im Anlagengenehmigungs-

verfahren festzulegen.  

 

WK 306: 

- Im Vorranggebiet WK 306 befinden sich kleinflächig die kartierten Biotop-Nr. 7131-1075-

001 „Nasswiese auf Waldlichtung südwestlich von Büttelbronn“ und Biotop-Nr. 7131-

1076-001 „Nasswiese auf Waldlichtung südwestlich von Büttelbronn“ Diese sind im Zuge 

konkreter Windkraftplanungen zu erhalten. 

- Im westlichen Teilbereich durchquert eine Richtfunktrasse das Vorranggebiet (Langen-

altheim-Zacherlholz 51 – Treuchtlingen 1). Eine Wasserversorgungsleitung der FWF 

kreuzt das Vorranggebiet mittig. Mögliche Beeinträchtigungen sind im Rahmen eines 

konkreten Anlagengenehmigungsverfahrens durch entsprechende Maßgaben/Auflagen 

auszuschließen. 

- Innerhalb des Vorranggebietes befindet sich das kleinflächige Bodendenkmal D-5-7131-

0019 „Grabhügel vorgeschichtlicher Zeitstellung“. Generell sollten nach Möglichkeit die 

Bereiche bekannter Bodendenkmäler von einer Bebauung mit Windrädern ausgespart 

werden. Spezifische Auflagen zum Schutz bekannter/potentieller Denkmäler können erst 

im Zuge der konkreten Ausführungsplanung formuliert werden.  

- Das Vorranggebiet reicht bis 100 m an die Bundesstraße B 2 heran. Bei der späteren 

Anlagengenehmigung sind die Belange der Bundesstraße entsprechend zu beachten. 

 

WK 307: 

- Das Vorranggebiet WK 307 wird vollständig von einem Dichtezentrum des Wespenbus-

sards (Kategorie 2 - 50%-Bereich) überlagert. Im Geltungsbereich besteht eine Habitat-

eignung für den Wespenbussard. Geeignete Vermeidungs-/Verminderungsmaßnahmen 

zum Schutz des Wespenbussards sind: Kleinräumige Standortwahl, Anlage von attrakti-

ven Ausweichnahrungshabitaten, Senkung der Attraktivität im Mastfußbereich. Vermei-

dungs- und Verminderungsmaßnahmen für den Wespenbussard als kollisionsgefährdete 

Brutvogelart sind ggf. anhand des konkreten Einzelfalles auf nachgelagerter Ebene im 

Anlagengenehmigungsverfahren festzulegen. 

- Randlich grenzt im Norden im Bereich der Bundesstraße B 13 das Bodendenkmal D-5-

7031-0038 „Grabhügel mit Bestattungen der Bronze- und Hallstattzeit“ an das Vorrang-

gebiet an. Generell sollten nach Möglichkeit die Bereiche bekannter Bodendenkmäler von 

einer Bebauung mit Windrädern ausgespart werden. Spezifische Auflagen zum Schutz 

bekannter/potentieller Denkmäler können erst im Zuge der konkreten Ausführungspla-

nung formuliert werden.  

- Das Vorranggebiet reicht bis 100 m an die Bundesstraße B 2 heran. Bei der späteren 

Anlagengenehmigung sind die Belange der Bundesstraße entsprechend zu beachten. 

 

WK 308: 

- Das FFH-Gebiet „Trauf südlich der Frankenalb“ grenzt im Norden direkt an das Vorrang-

gebiet WK 308 an. Die Auswirkungen auf das benachbarte FFH-Gebiet sind anhand des 

konkreten Einzelfalls im nachgelagerten Genehmigungsverfahren abschließend zu beur-

teilen. 

- Das Vorranggebiet grenzt im äußersten Nordwesten an ein Dichtezentrum des Rotmilans 

(Kategorie 2 - 50%-Bereich). Geeignete Vermeidungs-/Verminderungsmaßnahmen zum 
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Schutz des Wespenbussards sind: kleinräumige Standortwahl, Abschaltung bei landwirt-

schaftlichen Bewirtschaftungsereignissen, ggf. Antikollisionssystem. 

- Mittig durchqueren diverse Richtfunktrassen das Vorranggebiet (Ellingen-Zollmühle 51 – 

Nennslingen 1, Nennslingen 1 – Theilenhofen 51, Wittelshofen 1 – Nennslingen 1 und 

Nennslingen 1 – Markt Berolzheim 0). Mögliche Beeinträchtigungen sind im Rahmen ei-

nes konkreten Anlagengenehmigungsverfahrens durch entsprechende Maßgaben/Aufla-

gen auszuschließen. 

- Das Vorranggebiet befindet sich innerhalb des 10-km-Prüfradius zum besonders land-

schaftsprägenden Ensemble Ellingen. Die konkreten Auswirkungen auf die bau- und 

kunstdenkmalpflegerische Belange sind ggf. am konkreten Einzelfall im Genehmigungs-

verfahren zu prüfen. 

- Innerhalb des Vorranggebietes befinden sich die Bodendenkmäler D-5-6932-0193 „Me-

solithische Freilandstation und vermutlich neolithische Siedlung“, D-5-6932-0180 „Mittel-

alterliche Wüstung“ und D-5-6932-0223 „Siedlung des Neolithikums und vermutlich der 

römischen Kaiserzeit“. Das Denkmal D-5-6932-0360 „Teilstrecke des raetischen Limes“ 

quert das Vorranggebiet mittig (allerdings gepuffert gem. Anlage zu 6.2.2 „Kriterienkata-

log Windkraft“). Grundsätzlich sollten nach Möglichkeit die Bereiche bekannter Boden-

denkmäler von einer Bebauung mit Windrädern ausgespart werden. Spezifische Aufla-

gen zum Schutz bekannter/potentieller Denkmäler können erst im Zuge der konkreten 

Ausführungsplanung formuliert werden. 

- Im Vorranggebiet werden inzwischen erloschene Eisenerzverleihungen überdeckt. Bei 

Ausweisungen in inzwischen erloschenen Eisenerzverleihungen können hier nichtriss-

kundige Grubenbaue nicht ausgeschlossen werden. Dies ist bei der Baugrunderkundung 

und Bauausführung zu beachten. Bei Hinweisen auf Altbergbau dürfen Anlagen nur auf 

geotechnisch erkundetem und sicherem Untergrund errichtet werden. 

 

WK 309: 

- Im Vorranggebiet WK 309 befinden sich kleinflächig die kartierten Biotop-Nrn. 6932-

1199-001 bis -006 „Hutung südöstlich von Oberhochstatt“. Diese sind im Zuge konkreter 

Windkraftplanungen zu erhalten. 

- Das Vorranggebiet überlagert sich im äußersten westlichen Randbereich mit einem Ka-

tegorie 1-Dichtezentrum Uhu (25%-Bereich), etwa die Hälfte des Gebietes ist überlagert 

mit einem Kategorie 2-Dichtezentrum Uhu (50%-Bereich). Im Geltungsbereich besteht 

eine Habitateignung für den Uhu. Folgende Vermeidungs-/Verminderungsmaßnahmen 

zum Schutz des Uhus sind geeignet: Kleinräumige Standortwahl, Anlage von attraktiven 

Ausweichnahrungshabitaten, Anpassung der Rotorhöhe. Geeignete Vermeidungs- und 

Verminderungsmaßnahmen für den Uhu als kollisionsgefährdete Brutvogelart sind ggf. 

anhand des konkreten Einzelfalles auf nachgelagerter Ebene im Anlagengenehmigungs-

verfahren festzulegen.  

- Im Geltungsbereich sind vereinzelt Dolinen kartiert. Auf ggf. besondere Anforderungen 

bei der Errichtung von Windkraftanlagen ist im Rahmen des Genehmigungsverfahrens 

zu achten. 

- Im Vorranggebiet werden inzwischen erloschene Eisenerzverleihungen überdeckt. Bei 

Ausweisungen in inzwischen erloschenen Eisenerzverleihungen können hier nichtriss-

kundige Grubenbaue nicht ausgeschlossen werden. Dies ist bei der Baugrunderkundung 

und Bauausführung zu beachten. Bei Hinweisen auf Altbergbau dürfen Anlagen nur auf 

geotechnisch erkundetem und sicherem Untergrund errichtet werden. 

- Das Vorranggebiet befindet sich innerhalb des 10-km-Prüfradius zum besonders land-

schaftsprägenden Ensemble Ellingen. Die konkreten Auswirkungen auf die bau- und 

kunstdenkmalpflegerischen Belange sind am konkreten Einzelfall im Genehmigungsver-

fahren zu prüfen. 

- Das Vorranggebiet grenzt an das Vorranggebiet für die Gewinnung und Sicherung von 

Juramarmor MA 16 an und überlagert sich stellenweise mit dem Vorbehaltsgebiet für die 

Gewinnung und Sicherung von Juramarmor MA 116. Die Anlagenstandorte sollten so 
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gewählt werden, dass ein Gesteinsabbau insb. im Vorranggebiet MA 16 weiterhin mög-

lich ist. Ggf. sind Sprengabstände zum genehmigten Abbau zu berücksichtigen. 

- Innerhalb des Vorranggebietes befinden sich die Bodendenkmäler D-5-6932-0173 „Grab-

hügelfeld der Bronzezeit mit mindestens 32 Hügeln“, D-5-6932-0224 „Grabhügel vorge-

schichtlicher Zeitstellung“, D-5-7032-0087 „Fünf vorgeschichtliche Grabhügel“ und D-5-

7032-0083 „Grabhügel endneolithischer Zeitstellung“. Aufgrund der Vielzahl der Boden-

denkmäler insb. um das Vorranggebiet besteht der grundsätzliche Verdacht auf weitere 

Bodendenkmäler. Grundsätzlich sollten nach Möglichkeit die Bereiche bekannter Boden-

denkmäler von einer Bebauung mit Windrädern ausgespart werden. Spezifische Aufla-

gen zum Schutz bekannter/potentieller Denkmäler können erst im Zuge der konkreten 

Ausführungsplanung formuliert werden.  

- Das Vorranggebiet überlagert sich mit dem Einzugsgebiet der Trinkwassergewinnungen 

„Steinriegelquelle“ und „Brunnen Suffersheim“. Die hydrologischen Verhältnisse im Karst 

sind besonders empfindlich. Folgende allgemeine Vorgaben sind für den Bau von Wind-

kraftanlagen regelmäßig zu beachten: Flachgründungen zum Schutz der Deckschichten, 

Baustelleneinrichtungen außerhalb der Wasserschutzgebiete, Erstellung eines techni-

schen Schutzkonzeptes, das den Austritt von wassergefährdenden Stoffen verhindert 

bzw. Risiken minimiert (dabei sind die Verwendung von biologisch leicht abbaubaren Be-

triebs- und Hilfsstoffen bis max. WGK 1 sowie Sicherheitsvorkehrungen gegen Austritte 

im Betrieb und beim Wechsel der Betriebs- und Hilfsstoffe vorzusehen), ggf. nach der 

AwSV Auffangräume bzw. Doppelwandigkeit, Gegenmaßnahmen um möglichst einen 

Nitratschub bei der Rodung zu verhindern (z.B. durch Erhalt und Förderung einer dichten 

Bodenvegetation, dort wo keine Wiederaufforstung erfolgt), Berücksichtigung der Gefah-

renhinweiskarte bezüglich Karsterscheinungen / Dolinen. Der Untergrund muss zudem 

im Bereich der Fundamente nachweißlich frei von größeren Verkarstungserscheinungen 

(wie Dolinen, Hohlräume) sein. Hierzu sind neben Begehung der einzelnen geplanten 

Standorte und Beurteilung hinsichtlich Karsterscheinungen und Deckschichtenausprä-

gung inkl. deren Dokumentation, geophysikalische Untersuchungen (z.B. Geoelektrik, 

Geoseismik) zur Klärung der Beschaffenheit des Untergrundes erforderlich. Nach Fertig-

stellung der Baumaßnahmen dürfen keine verbesserten Wasserwegsamkeiten gegen-

über dem Status Quo gegeben sein. Bei Vorhandensein toniger Deckschichten am Anla-

genstandort sind diese unter dem Fundament der Windkraftanlagen in gleicher Qualität 

herzustellen und an die bestehenden Deckschichten anzubinden. Die Fundamente sind 

auftriebssicher herzustellen. Drainagen sind nicht zulässig. Innerhalb der Windkraftanla-

gen ist für ein schnelles Eingreifen im Havariefall ein Leckage-Erkennungssystem inkl. 

Fernmeldung erforderlich. 

 

WK 310: 

- Im Vorranggebiet WK 310 befinden sich kleinflächig die kartierten Biotop-Nrn. 6932-

0121-007 und -008 „Hecken auf der Albhochfläche im Raitenbuch“ und Biotop-Nr. 7032-

1031-002 „Aufgelassene Weidefläche im Kuchental südwestlich von Raitenbuch“. Diese 

sind im Zuge konkreter Windkraftplanungen zu erhalten. 

- Mittig durchquert eine Richtfunktrasse das Vorranggebiet (Dollnstein 1 – Nennslingen 1). 

Im westlichen Randbereich quert zudem eine Richtfunktrasse der Firma 450connect 

GmbH in Richtung S-N das Vorranggebiet. Mögliche Beeinträchtigungen sind im Rahmen 

eines konkreten Anlagengenehmigungsverfahrens durch entsprechende Maßgaben/Auf-

lagen auszuschließen.  

- Das Vorranggebiet befindet sich teilweise innerhalb des 10-km-Prüfradius zum beson-

ders landschaftsprägenden Ensemble Ellingen. Die konkreten Auswirkungen auf die bau- 

und kunstdenkmalpflegerischen Belange sind am konkreten Einzelfall im Genehmigungs-

verfahren zu prüfen. 

- Innerhalb des Vorranggebietes befinden sich die Bodendenkmäler D-5-6932-0116 „Sied-

lung der Bronze und der Latènezeit und Einzelbefund einer neolithischen Silexpfeil-

spitze“, D-5-6932-0109 „Bestattungsplatz vorgeschichtlicher Zeitstellung mit Grabhügel“, 
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D-5-6932-0366 „Grabhügel vorgeschichtlicher Zeitstellung“ und D-5-6932-0108 „Zwei 

vorgeschichtliche Grabhügel“. Die Denkmäler D-5-6932.0103 „Straße der römischen Kai-

serzeit“ und D-5-6932-0111 „Burgus, Kastell und Vicus der römischen Kaiserzeit sowie 

Siedlung und Gräber vorgeschichtlicher Zeitstellung, u.a. der Latènezeit“ markieren die 

Nordgrenze des Vorranggebietes. Aufgrund der Vielzahl der Bodendenkmäler in und 

insb. um das Vorranggebiet besteht der grundsätzliche Verdacht auf weitere Bodendenk-

mäler. Grundsätzlich sollten nach Möglichkeit die Bereiche bekannter Bodendenkmäler 

von einer Bebauung mit Windrädern ausgespart werden. Spezifische Auflagen zum 

Schutz bekannter/potentieller Denkmäler können erst im Zuge der konkreten Ausfüh-

rungsplanung formuliert werden.  

- Im Vorranggebiet werden inzwischen erloschene Eisenerzverleihungen überdeckt. Bei 

Ausweisungen in inzwischen erloschenen Eisenerzverleihungen können hier nichtriss-

kundige Grubenbaue nicht ausgeschlossen werden. Dies ist bei der Baugrunderkundung 

und Bauausführung zu beachten. Bei Hinweisen auf Altbergbau dürfen Anlagen nur auf 

geotechnisch erkundetem und sicherem Untergrund errichtet werden. 

 

WK 311: 

- Im gesamten Vorranggebiet WK 311 befinden sich verstreut zahlreiche kleinere Laubhol-

zinseln mit z.T. alten Eichenbeständen und hohen Anteilen von „Biotopbäumen“. Diese 

sind aufgrund ihrer geringen Größe im Maßstab des Regionalplans nicht darstellbar. Sie 

dürfen durch die Errichtung von Windkraftanlagen nicht beeinträchtigt werden. Bei der 

konkreten Errichtung von Windkraftanlagen ist daher ggf. mit einem erhöhten Prüfauf-

wand zu rechnen. 

- Im Geltungsbereich sind vereinzelt Dolinen kartiert. Zudem sind im Umfeld Altbergbaue 

bekannt. Auf ggf. besondere Anforderungen bei der Errichtung von Windkraftanlagen ist 

im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zu achten. 

- Im Vorranggebiet werden inzwischen erloschene Eisenerzverleihungen überdeckt. Bei 

Ausweisungen in inzwischen erloschenen Eisenerzverleihungen können hier nichtriss-

kundige Grubenbaue nicht ausgeschlossen werden. Dies ist bei der Baugrunderkundung 

und Bauausführung zu beachten. Bei Hinweisen auf Altbergbau dürfen Anlagen nur auf 

geotechnisch erkundetem und sicherem Untergrund errichtet werden. 

- Das Vorranggebiet wird von zwei Richtfunktrassen durchquert, nämlich im östlichen 

(Dollnstein 1 – Nennslingen 1) sowie im westlichen (Nennslingen 1 – Pfaffenhofen 

a.d.Ilm) Teilbereich. Mögliche Beeinträchtigungen sind im Rahmen eines konkreten An-

lagengenehmigungsverfahrens durch entsprechende Maßgaben/Auflagen auszuschlie-

ßen. 

- Das Vorranggebiet befindet sich teilweise innerhalb des 10-km-Prüfradius zum beson-

ders landschaftsprägenden Baudenkmal Willibaldsburg Eichstätt. Die konkreten Auswir-

kungen auf die bau- und kunstdenkmalpflegerischen Belange sind am konkreten Einzel-

fall im Genehmigungsverfahren zu prüfen. 

- Innerhalb des bestehenden Vorranggebietes befinden sich die Bodendenkmäler D-5-

7032-0039 „Bestattungsplatz vorgeschichtlicher Zeitstellung mit Grabhügeln“ und D-5-

7032-0123 „Begräbnisplatz vorgeschichtlicher Zeitstellung mit Grabhügelgruppen mit Be-

stattungen der Hallstattzeit“. Innerhalb des Erweiterungsgebietes befinden sich die Bo-

dendenkmäler D-5-7032-0045 „Grabhügel der Hallstattzeit“, D-5-7032-0036 „Begräbnis-

platz mit Bestattungen der Hallstattzeit in Grabhügeln“, D-5-7032-0055 „Straße der römi-

schen Kaiserzeit“, D-5-7032-0043 „Grabhügel vorgeschichtlicher Zeitstellung“, D-5-7032-

0042 „Grabhügel der Hallstattzeit“ und D-5-7032-0041 „Grabhügel vorgeschichtlicher 

Zeitstellung“. Aufgrund der Vielzahl der Bodendenkmäler in und um das Vorranggebiet 

besteht der grundsätzliche Verdacht auf weitere Bodendenkmäler. Grundsätzlich sollten 

nach Möglichkeit die Bereiche bekannter Bodendenkmäler von einer Bebauung mit Wind-

rädern ausgespart werden. Spezifische Auflagen zum Schutz bekannter/potentieller 

Denkmäler können erst im Zuge der konkreten Ausführungsplanung formuliert werden.  
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WK 312: 

- Im Vorranggebiet WK 312 befinden sich kleinflächig die kartierten Biotop-Nrn. 7032-

1041-003 und -004 „Wärmeliebende Säume südöstlich von Neudorf“, Biotop-Nr. 7032-

1046-001 „Feldgehölz östlich von Göhren“ und Biotop-Nr. 7032-1049-001 „Feldgehölz 

südwestlich von Rothenstein“. Diese sind im Zuge konkreter Windkraftplanungen zu er-

halten. 

- Die lokal bedeutenden Geotope Nr. 577Q002 „Quellaustritt Steinbrunnen ESE von Göh-

ren“, Nr. 577R011 „Ponordoline E von Göhren“ und Nr. 577R023 „Ponordoline SW von 

Rothenstein“ grenzen an das Vorranggebiet an, bzw. ragen in das Gebiet hinein. Die 

Geotope sind zu erhalten und von einer Bebauung freizuhalten. Dies ist bei der Standort-

wahl von Windenergieanlagen entsprechend zu berücksichtigen. 

- Im Geltungsbereich sind vereinzelt Dolinen kartiert. Auf ggf. besondere Anforderungen 

bei der Errichtung von Windkraftanlagen ist im Rahmen des Genehmigungsverfahrens 

zu achten. 

- Im Norden grenzt punktuell eine überörtliche Gasleitung an das Vorranggebiet an (Gas-

leitung Weißenburg – Eichstätt). Mögliche Beeinträchtigungen sind durch entsprechende 

Maßgaben im Genehmigungsverfahren auszuschließen. 

- Das Vorranggebiet WK 312 wird mittig durch eine Richtfunktrasse der Telefónica Ger-

many GmbH geschnitten. Mögliche Beeinträchtigungen sind im Rahmen eines konkreten 

Anlagengenehmigungsverfahrens durch entsprechende Maßgaben/Auflagen auszu-

schließen. 

- Das Vorranggebiet wird von der Staatsstraße St 2724 durchschnitten und reicht beider-

seits bis 100 m an die Staatsstraße heran. Bei der späteren Anlagengenehmigung sind 

die Belange der Staatsstraße entsprechend zu beachten. 

- Im Vorranggebiet befinden sich die Bodendenkmäler D-5-7032-0017 „Grabhügelfeld der 

Bronze-, Hallstatt- und Latènezeit und Villa rustica der römischen Kaiserzeit“, D-5-7032-

0116 „Grabhügelfeld der Bronzezeit“, D-5-7032-0098 „Freilandstation des Mesolithikums 

und Siedlung der frühen Latènezeit“ und D-5-7032-0022 „Grabhügel vorgeschichtlicher 

Zeitstellung“. Grundsätzlich sollten nach Möglichkeit die Bereiche bekannter Bodendenk-

mäler von einer Bebauung mit Windrädern ausgespart werden. Spezifische Auflagen zum 

Schutz bekannter/potentieller Denkmäler können erst im Zuge der konkreten Ausfüh-

rungsplanung formuliert werden.  

 

WK 313: 

- Im Vorranggebiet WK 313 befindet sich kleinflächig das kartierte Biotop-Nr. 7032-0039-

004 „Hecken, Ranken und Feldgehölze um Bieswang. Einzelbestände und kleine He-

ckengruppen“. Dieses ist im Zuge konkreter Windkraftplanungen zu erhalten. 

- Das Vorranggebiet ist vollständig überlagert von einem Dichtezentrum Uhu (Kategorie 2 

- 50%-Bereich). Im Geltungsbereich besteht eine Habitateignung für den Uhu. Folgende 

Vermeidungs-/Verminderungsmaßnahmen zum Schutz des Uhus sind geeignet: Klein-

räumige Standortwahl, Anlage von attraktiven Ausweichnahrungshabitaten, Anpassung 

der Rotorhöhe. Geeignete Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen für den Uhu 

als kollisionsgefährdete Brutvogelart sind ggf. anhand des konkreten Einzelfalles auf 

nachgelagerter Ebene im Anlagengenehmigungsverfahren festzulegen.  

- Mittig quert eine überörtliche Wasserleitung das Vorranggebiet (Wasserversorgungslei-

tung der Wasserversorgungsgruppe links der Altmühl). Mögliche Beeinträchtigungen sind 

durch entsprechende Maßgaben im Genehmigungsverfahren auszuschließen. 

- Das Vorranggebiet reicht bis 100 m an die Staatsstraßen St 2724 und St 2387 heran. Bei 

der späteren Anlagengenehmigung sind die Belange der Staatsstraßen entsprechend zu 

beachten. 

- Im Vorranggebiet befindet sich das Bodendenkmal D-5-7032-0012 „Bestattungsplatz mit 

Grabhügeln vorgeschichtlicher Zeitstellung sowie Straßentrasse und Villa rustica der rö-



6. Energieversorgung            Begründung 

 

Regionalplan Region Westmittelfranken, Stand 16.05.2026                                                                                                              6./43 

mischen Kaiserzeit“. Grundsätzlich sollten nach Möglichkeit die Bereiche bekannter Bo-

dendenkmäler von einer Bebauung mit Windrädern ausgespart werden. Spezifische Auf-

lagen zum Schutz bekannter/potentieller Denkmäler können erst im Zuge der konkreten 

Ausführungsplanung formuliert werden. 

 

WK 314: 

- Das Vorranggebiet reicht bis 150 m bzw. 200 m an die Kreistraße WUG 34 bzw. die 

Staatsstraße St 2216 heran. Bei der späteren Anlagengenehmigung sind die Belange der 

Kreis- bzw. Staatsstraße entsprechend zu beachten. 

- Im Vorranggebiet WK 314 befinden sich kleinflächig die kartierten Biotop-Nrn. 7030-

0065-002 (Teilfläche) und 7030-0065-016 „Hecken und Feldgehölze um Auernheim“. 

Diese sind im Zuge konkreter Windkraftplanungen zu erhalten. 

- Das FFH-Gebiet Nr. 6833-371 „Trauf der südlichen Frankenalb“ liegt ca. 200 m östlich 

des Vorranggebietes WK 314. Windkraftanlagen können aufgrund ihrer Bauweise und 

den betriebsbedingten Rotorbewegungen auch von außerhalb nachteilig auf FFH-Ge-

biete einwirken. Für das FFH-Gebiet charakteristische, kollisionsgefährdete Vogelarten 

sind: Wespenbussard, Schwarzmilan und Uhu. Daher sind bei der Konkretisierung der 

Planung die Standorte so zu wählen, dass der Nahbereich der kollisionsgefährdeten Vo-

gelarten eingehalten wird und die Rotoren nicht in diesen Nahbereich hineinragen. An-

dernfalls ist regelmäßig eine Prüfung der Natura2000-Verträglichkeit erforderlich. 

- Randlich im Vorranggebiet befinden sich die Bodendenkmäler D-5-7030-0111 „Grabhü-

gel mit Bestattungen der Bronzezeit“ und D-5-7030-0124 „Grabhügel mit Bestattungen 

vorgeschichtlicher Zeitstellung“. Grundsätzlich sollten nach Möglichkeit die Bereiche be-

kannter Bodendenkmäler von einer Bebauung mit Windrädern ausgespart werden. Spe-

zifische Auflagen zum Schutz bekannter/potentieller Denkmäler können erst im Zuge der 

konkreten Ausführungsplanung formuliert werden. 

 
zu 6.2.2.2 Neben den ca. 8.750 ha an Vorranggebieten weist der Regionalplan zusätzlich ca. 535 ha 

an Vorbehaltsgebieten (ca. 0,12 % der Regionsfläche) aus. In den Vorbehaltsgebieten für 

die Nutzung der Windkraft haben der Bau und die Nutzung von raumbedeutsamen Wind-

kraftanlagen (Windparks oder raumbedeutsame Einzelanlagen) ein besonderes Gewicht. Im 

Rahmen einer Abwägung muss geprüft werden, ob die Nutzung oder der Bau von raumbe-

deutsamen Windkraftanlagen hinter anderen – noch gewichtigeren – Nutzungen zurücktre-

ten muss. 

 Vorbehaltsgebiete werden ausgewiesen 

• wenn keine Ausschlusskriterien (vgl. Anlage zu 6.2.2 „Kriterienkatalog Windkraft“) vor-

liegen und 

• wenn gleichzeitig einschränkende oder entgegenstehende Restriktionskriterien trotz 

der Privilegierung und des überragenden öffentlichen Interesses der Windkraftnutzung 

in einer Art wirken, dass auf der allgemeinen Ebene der Regionalplanung nicht abschlie-

ßend zugunsten der Windkraft abgewogen werden kann.  

Nachfolgend werden die für die ausgewiesenen Gebiete ermittelten, relevanten Restriktions-

kriterien dargestellt. Sie sind bei Windkraftplanungen und in Genehmigungsverfahren zu be-

rücksichtigen bzw. zu beachten. Weil von militärischen Belangen eine Vielzahl an Gebieten 

betroffen und die Aussage auf dieser Planungsebene jeweils identisch ist, werden die mili-

tärischen Belange entgegen der gebietsweisen Darstellung vorangestellt. 

Der Regionalplan formuliert dabei keine Prüfungserfordernisse, sondern legt offen, welche 

Prüferfordernisse zum Zeitpunkt der Ausweisung aufgrund gesetzlicher und fachlicher Vor-

gaben voraussichtlich bestehen. Lockerungen oder Verschärfungen der Prüferfordernisse 

unterliegen ggf. gesetzlichen Änderungen. Maßgeblich sind die von der Genehmigungsbe-

hörde zu bestimmenden Anforderungen zum Zeitpunkt der Genehmigung. 
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Militärische Belange: 

 Weite Bereiche der Region Westmittefranken liegen in Interessensbereichen militärischer 

Einrichtungen. Hierunter fallen die US-Militärflugplätze Ansbach und Illesheim, der Militär-

flugplatz Neuburg a.d.Donau, der Militärflugplatz Niederstetten sowie die Luftverteidigungs-

anlage Lauda und die Wehrtechnische Dienststelle (WTD 81) Greding. 

 Es muss anhand des konkreten Einzelfalls (anhand konkreter Anlagenstandorte, -typen, -

höhen etc.) im Anlagengenehmigungsverfahren final überprüft werden, ob und in welcher 

Art ggf. Beeinträchtigungen der vielschichtigen Belage dieser Einrichtungen vorliegen. Ein-

schränkungen (z.B. erforderliche Verschiebungen oder Bauhöhenbeschränkungen) sowie 

Ablehnungen von Windkraftanlagen sind deshalb trotz Vorprüfung auf Ebene der Regional-

planung im Einzelfall nicht auszuschließen.  

 Folgende Vorbehaltsgebiete befinden sich innerhalb des militärischen Interessensgebiets 

des Militärflugplatzes Niederstetten aber außerhalb von Schutzbereichen: WK 26, WK 33, 

WK 38, WK 67a, WK 72, WK 73, WK 132, WK 211, WK 229  

 Folgende Vorbehaltsgebiete befinden sich innerhalb des militärischen Interessensgebiets 

der Militärflugplätze Ansbach/Illesheim aber außerhalb von Schutzbereichen: WK 26, 

WK 30, WK 33, WK 35, WK 38, WK 39, WK 67a, WK 72, WK 73, WK 129, WK 132, WK 211, 

WK 229 

  Folgende Vorbehaltsgebiete befinden sich innerhalb des militärischen Interessensgebiets 

des Militärflugplatzes Neuburg a.d.Donau aber außerhalb von Schutzbereichen: WK 35, 

WK 39 

 Folgende Vorbehaltsgebiete befinden sich innerhalb des militärischen Interessensgebiets 

der Luftverteidigungsanlage Lauda aber außerhalb von Schutzbereichen: WK 33, WK 38, 

WK 67a, WK 72, WK 73, WK 132, WK 229 

Für folgende Vorbehaltsgebiete sind zumindest partiell Höhenbeschränkungen in Form ei-

nes Hochrangigen Konfliktkriteriums (KWK 1 gem. Anlage zu 6.2.2 „Kriterienkatalog Wind-

kraft“) bekannt: WK 33, WK 35, WK 132, WK 211, WK 229 

Für folgende Vorbehaltsgebiete sind zumindest partiell Höhenbeschränkungen in Form ei-

nes Konfliktkriteriums (KWK 2 gem. Anlage zu 6.2.2 „Kriterienkatalog Windkraft“) bekannt: 

WK 26, WK 38, WK 229 

 

Weitere Fachbelange, welche im Genehmigungsverfahren regelmäßig zu beachten/zu be-

rücksichtigen sind: 

WK 26: 

- Im östlichen Randbereich des Vorbehaltsgebietes WK 26 tangiert eine Richtfunktrasse 

(Ansbach 1 – Wittelshofen 1). Mögliche Beeinträchtigungen sind im Rahmen eines kon-

kreten Anlagengenehmigungsverfahrens durch entsprechende Maßgaben/Auflagen aus-

zuschließen. 

- Im Vorbehaltsgebiet WK 26 befindet sich kleinflächig das kartierte Biotop-Nr. AN-1423-

004 „Artenreiche Mähwiesen nördlich und nordwestlich von Claffheim“. Dieses ist im 

Zuge konkreter Windkraftplanungen zu erhalten. 

- Das Vorbehaltsgebiet liegt teilweise innerhalb der Schutzzone um den militärischen Flug-

platz Ansbach/Katterbach. Mit militärischen Einschränkungen ist im Rahmen konkreter 

Anlagenprojektierungen zu rechnen. 

 

WK 30: 

- Das Vorbehaltsgebiet WK 30 überschneidet sich mit einem Vorbehaltsgebiet für die Trink-

wasserversorgung (TR 23). Dieser Belang ist im Genehmigungsverfahren für konkrete 

Anlagentypen und -standorte entsprechend zu prüfen. 
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- Das Vorbehaltsgebiet wird vollständig von einem Dichtezentrum Seeadler (Kategorie 1 – 

25%-Bereich) umgeben. Im Geltungsbereich besteht eine Habitateignung für den See-

adler. Folgende Vermeidungs-/Verminderungsmaßnahmen zum Schutz des Seeadlers 

sind geeignet: Kleinräumige Standortwahl, Antikollisionssystem. Geeignete Vermei-

dungs- und Verminderungsmaßnahmen für den Seeadler als kollisionsgefährdete Brut-

vogelart sind ggf. anhand des konkreten Einzelfalles auf nachgelagerter Ebene im Anla-

gengenehmigungsverfahren festzulegen.  

 

WK 33: 

- Das Vorbehaltsgebiet reicht bis 150 m an die Kreisstraße AN 8 heran. Bei der späteren 

Anlagengenehmigung sind die Belange der Kreisstraße entsprechend zu beachten. 

 

WK 35: 

- Im Vorbehaltsgebiet WK 35 befinden sich kleinflächig die kartierten Biotop-Nr. 6930-

1089-004 „Kleinere Hutungsreste im Norden des ehemaligen Standortübungsplatzes von 

Heidenheim“ und Biotop-Nr. 6930-1090-001 „Ehemaliges Munitionsdepot auf dem ehe-

maligen Standortübungsplatz von Heidenheim“. Diese sind im Zuge konkreter Windkraft-

planungen zu erhalten. 

- Das FFH-Gebiet Nr. 6833-371 „Trauf der südlichen Frankenalb“ grenzt an das Vorbe-

haltsgebiet WK 35. Windkraftanlagen können aufgrund ihrer Bauweise und den betriebs-

bedingten Rotorbewegungen auch von außerhalb nachteilig auf FFH-Gebiete einwirken. 

Daher sind bei der Konkretisierung der Planung die Standorte so zu wählen, dass die 

Rotorblätter das FFH-Gebiet nicht überstreichen, andernfalls wäre eine FFH-Verträglich-

keitsprüfung durchzuführen. 

 

WK 38: 

- Das Vorbehaltsgebiet reicht bis 150 m an die Kreisstraße AN 6 heran. Bei der späteren 

Anlagengenehmigung sind die Belange der Kreisstraße entsprechend zu beachten. 

- Im Fall des WK 38 wird darauf hingewiesen, dass eine Überschneidung mit einem Vor-

behaltsgebiet für den Bodenschatzabbau CA 104 vorliegt. Durch eine eventuelle Nutzung 

als Windkraftstandort darf keine Beeinträchtigung des an das Vorbehaltsgebiet WK 38 

angrenzenden geplanten Vorranggebietes für den Bodenschatzabbau CA 7 erfolgen. 

Ggf. wäre eine zeitliche Befristung für die Windkraftnutzung festzulegen. In jedem Fall ist 

dies auf Ebene der konkreten Standortplanung zu klären. 

 

WK 39: 

- Das Vorbehaltsgebiet reicht bis 250 m an die 110 kV-Freileitung Hattenhof – Preith heran. 

Bei der späteren Anlagengenehmigung sind die Belange der Freileitung entsprechend zu 

beachten. 

- Bei WK 39 ist unter Umständen durch vermutete Rotmilan-Vorkommen in der näheren 

Umgebung mit einem erhöhten artenschutzrechtlichen Prüfaufwand zu rechnen. Zudem 

wird bei diesem Gebiet geraten, eine Baugrunduntersuchung unter Berücksichtigung ei-

nes möglichen Altbergbaus durchzuführen. 

 

WK 67a: 

- Das Vorbehaltsgebiet WK 67a überlagert sich (randlich) mit den Zonen III der Trinkwas-

serschutzgebiete für die Trinkwassergewinnungsanlagen Oberfeldbrecht und Unterfeld-

brecht. Folgende allgemeine Vorgaben sind für den Bau von Windkraftanlagen in Was-

serschutzgebieten Zone III regelmäßig zu beachten: Flachgründungen zum Schutz der 

Deckschichten, Baustelleneinrichtungen außerhalb der Wasserschutzgebiete, Erstellung 

eines technischen Schutzkonzeptes, das den Austritt von wassergefährdenden Stoffen 

verhindert bzw. Risiken minimiert (dabei sind die Verwendung von biologisch leicht ab-

baubaren Betriebs- und Hilfsstoffen bis max. WGK 1 sowie Sicherheitsvorkehrungen ge-

gen Austritte im Betrieb und beim Wechsel der Betriebs- und Hilfsstoffe vorzusehen), ggf. 
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nach der AwSV Auffangräume bzw. Doppelwandigkeit, Gegenmaßnahmen um möglichst 

einen Nitratschub bei der Rodung zu verhindern (z.B. durch Erhalt und Förderung einer 

dichten Bodenvegetation, dort wo keine Wiederaufforstung erfolgt).  

- Im Rahmen der Errichtung von Windkraftanlagen (Einzelfallprüfung) im Vorbehaltsgebiet 

WK 67a sind Auswirkungen auf den Tatbestand und die Schwere der Beeinträchtigung 

und ggf. Sichtbeziehungen zu folgenden Denkmälern zu prüfen: Schloss Rügland, Burg-

ruine Rosenberg, Pfarrkirche St. Kilian (Markt Erlbach). 

 

WK 72: 

- Das Vorbehaltsgebiet WK 72 befindet sich im 1.000 m-Puffer zum SPA-Gebiet Nr. 6426-

471 „Ochsenfurter und Uffenheimer Gau und Gäulandschaft NÖ Würzburg". Im Rahmen 

der Errichtung von Windkraftanlagen ist mit einem erhöhten artenschutzrechtlichen Prüf-

aufwand zu rechnen. Gegebenenfalls sind geeignete Vermeidungs- und Verminderungs-

maßnahmen für kollisionsgefährdete Brutvogelarten anhand des konkreten Einzelfalles 

auf nachgelagerter Ebene im Anlagengenehmigungsverfahren festzulegen. 

 

WK 73: 

- Das Vorbehaltsgebiet reicht bis 150 m an die Kreisstraße NEA 47 und die Staatsstraße 

St 2256 heran. Bei der späteren Anlagengenehmigung sind die Belange der Kreis- bzw. 

Staatsstraße entsprechend zu beachten. 

- Eine überörtliche Wasserversorgungsleitung der FWF quert das Vorbehaltsgebiet im süd-

lichen Teilgebiet. Mögliche Beeinträchtigungen sind im Rahmen eines konkreten Anla-

gengenehmigungsverfahrens durch entsprechende Maßgaben/Auflagen auszuschlie-

ßen.  

- Das Vorbehaltsgebiet WK 73 befindet sich im 1.000 m-Puffer zum SPA-Gebiet Nr. 6426-

471 „Ochsenfurter und Uffenheimer Gau und Gäulandschaft NÖ Würzburg". Im Rahmen 

der Errichtung von Windkraftanlagen ist mit einem erhöhten artenschutzrechtlichen Prüf-

aufwand zu rechnen. Gegebenenfalls sind geeignete Vermeidungs- und Verminderungs-

maßnahmen für kollisionsgefährdete Brutvogelart anhand des konkreten Einzelfalles auf 

nachgelagerter Ebene im Anlagengenehmigungsverfahren festzulegen. 

 

WK 129: 

- Das Vorbehaltsgebiet wird z.T. von einem Dichtezentrum Uhu (Kategorie 2 – 50%-Be-

reich) und z.T. von einem Dichtezentrum Wespenbussard (Kategorie 2 – 50%-Bereich) 

umgeben. Im Geltungsbereich besteht eine grundsätzliche Habitateignung für den Uhu 

und den Wespenbussard. Folgende Vermeidungs-/Verminderungsmaßnahmen zum 

Schutz des Uhus sind geeignet: Kleinräumige Standortwahl, Anlage von attraktiven Aus-

weichnahrungshabitaten, Anpassung der Rotorhöhe. Folgende Vermeidungs-/Verminde-

rungsmaßnahmen zum Schutz des Wespenbussards sind geeignet: Kleinräumige Stand-

ortwahl, Anlage von attraktiven Ausweichnahrungshabitaten, Senkung der Attraktivität 

von Habitaten im Mastfußbereich. Geeignete Vermeidungs- und Verminderungsmaßnah-

men für den Uhu und den Wespenbussard als kollisionsgefährdete Brutvogelarten sind 

ggf. anhand des konkreten Einzelfalles auf nachgelagerter Ebene im Anlagengenehmi-

gungsverfahren festzulegen.  

- Das FFH-Gebiet Nr. 6330-371 „Moorweiher im Aischgrund und in der Grethelmark“ liegt 

in unmittelbarer Umgebung des Vorbehaltsgebietes. Windkraftanlagen können aufgrund 

ihrer Bauweise und den betriebsbedingten Rotorbewegungen auch von außerhalb nach-

teilig auf FFH-Gebiete einwirken. Daher kann bei einem zukünftigen Repowering eine 

Prüfung der Natura2000-Verträglichkeit erforderlich werden. 

 

WK 132: 

- Das Vorbehaltsgebiet reicht bis 100 m an die Staatsstraße St 2245 heran. Bei der späte-

ren Anlagengenehmigung sind die Belange der Staatsstraße entsprechend zu beachten.  
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- Im nördlichen Umfeld der WK 132 befindet sich eine vom WWA Ansbach betriebene Lan-

desgrundwassermessstelle. Mögliche Beeinträchtigungen sind im Rahmen eines konkre-

ten Anlagengenehmigungsverfahrens durch entsprechende Maßgaben/Auflagen auszu-

schließen. 

- Das Vorbehaltsgebiet überlagert sich randlich mit dem Trinkwasserschutzgebiet (Zone 

III) Furtholzquelle zur Wasserversorgung Urphertshofen und mit dessen Einzugsgebiet. 

Folgende allgemeine Vorgaben sind für den Bau von Windkraftanlagen im Trinkwasser-

schutzgebiet (Zone III) und ggf. im Einzugsbereich regelmäßig zu beachten: Flachgrün-

dungen zum Schutz der Deckschichten, Baustelleneinrichtungen außerhalb der Wasser-

schutzgebiete, Erstellung eines technischen Schutzkonzeptes, das den Austritt von was-

sergefährdenden Stoffen verhindert bzw. Risiken minimiert (dabei sind die Verwendung 

von biologisch leicht abbaubaren Betriebs- und Hilfsstoffen bis max. WGK 1 sowie Si-

cherheitsvorkehrungen gegen Austritte im Betrieb und beim Wechsel der Betriebs- und 

Hilfsstoffe vorzusehen), ggf. nach der AwSV Auffangräume bzw. Doppelwandigkeit, Ge-

genmaßnahmen um möglichst einen Nitratschub bei der Rodung zu verhindern (z.B. 

durch Erhalt und Förderung einer dichten Bodenvegetation, dort wo keine Wiederauffors-

tung erfolgt). In den nördlichen Randbereichen der WK 132 kommen kleinflächig auch 

sehr empfindlichen Einzugsbereiche der öffentlichen Wasserfassung Furtholzquelle zu 

liegen. Dort sind Windkraftprojektierungen regelmäßig nicht vereinbar mit den Belangen 

des Trinkwasserschutzes. Diesbezüglich ist eine frühzeitige Abstimmung mit den was-

serwirtschaftlichen Fachstellen erforderlich.  

- Das FFH-Gebiet Nr. 6528-371 „Anstieg der Frankenhöhe östlich der A 7“ liegt ca. 100 m 

nordöstlich, ca. 200 m nördlich bzw. westlich angrenzend an das Vorbehaltsgebiet 

WK 132. Windkraftanlagen können aufgrund ihrer Bauweise und den betriebsbedingten 

Rotorbewegungen auch von außerhalb nachteilig auf FFH-Gebiete einwirken. Daher sind 

bei der Konkretisierung der Planung die Standorte so zu wählen, dass die Rotorblätter 

das FFH-Gebiet nicht überstreichen, andernfalls kann eine Prüfung der Natura2000-Ver-

träglichkeit erforderlich werden. 

- Das Vorbehaltsgebiet WK 132 befindet sich innerhalb des 10-km-Prüfradius zum beson-

ders landschaftsprägenden Baudenkmal Altstadt Bad Windsheim. Die konkreten Auswir-

kungen auf die bau- und kunstdenkmalpflegerischen Belange sind am konkreten Einzel-

fall im Genehmigungsverfahren zu prüfen. 

- Am nördlichen Rand des Vorbehaltsgebietes ist kleinflächig das Bodendenkmal D-5-

6528-0109 „Bestattungsplatz mit Grabhügeln vorgeschichtlicher Zeitstellung“ kartiert. 

Nach Möglichkeit sollten die Bereiche bekannter Bodendenkmäler von einer Bebauung 

mit Windrädern ausgespart werden. Spezifische Auflagen zum Schutz bekannter/poten-

tieller Denkmäler können erst im Zuge der konkreten Ausführungsplanung formuliert wer-

den.  

 

WK 211: 

- Das Vorbehaltsgebiet WK 211 wird im südlichen Bereich randlich mit einem Dichtezent-

rum des Weißstorchs (Kategorie 2 – 50%Bereich) überlagert. Die betroffenen Waldflä-

chen weisen eine eher geringe Habitateignung für den Weißstorch auf. Folgende Ver-

meidungs-/Verminderungsmaßnahmen zum Schutz des Weißstorchs sind geeignet: 

Kleinräumige Standortwahl, Abschaltung bei landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsereig-

nissen, Anlage von attraktiven Ausweichnahrungshabitaten, ggf. Antikollisionssystem. 

Geeignete Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen für den Weißstorch als kollisi-

onsgefährdete Brutvogelart sind ggf. anhand des konkreten Einzelfalles auf nachgelager-

ter Ebene im Anlagengenehmigungsverfahren festzulegen.  

- Das Vorbehaltsgebiet reicht bis 100 m an die Eisenbahntrasse Treuchtlingen – Würzburg 

heran. Bei der späteren Anlagengenehmigung sind die Belange der Eisenbahntrasse ent-

sprechend zu beachten.  

- Im westlichen Randbereich durchquert eine Richtfunktrasse das Vorbehaltsgebiet (Ans-

bach 1 – Merkendorf-Großbreitenbronn-ICE 51). Mögliche Beeinträchtigungen sind im 
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Rahmen eines konkreten Anlagengenehmigungsverfahrens durch entsprechende Maß-

gaben/Auflagen auszuschließen. 

 

WK 229: 

- Das Vorbehaltsgebiet WK 229 befindet sich innerhalb des 10-km-Prüfradius zum beson-

ders landschaftsprägenden Baudenkmal Schloss Schillingsfürst. Die konkreten Auswir-

kungen auf die bau- und kunstdenkmalpflegerischen Belange sind am konkreten Einzel-

fall im Genehmigungsverfahren zu prüfen. 

 

zu 6.2.2.3  Bei der räumlichen Ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten gem. den Zielen RP8 

6.2.2.1 und RP8 6.2.2.2, deren Lage sich nach Tekturkarte 3 zu Karte 2 „Siedlung und Ver-

sorgung“ bestimmt, handelt es sich um eine sog. „Rotor-außerhalb-Planung“. Die Rotorblät-

ter müssen nicht innerhalb des ausgewiesenen Windkraftgebietes liegen und dürfen dem-

nach über die für die Anrechnung an den Flächenbeitragswert definierten Grenzen der aus-

gewiesenen Gebiete hinausragen.   

 

zu 6.2.2.4 Das WindBG sieht Windenergiegebiete, die nach dem 1. Februar 2023 wirksam werden, nur 

dann anrechenbar für den notwendigen Flächenbeitragswert, wenn auf planerische Bestim-

mungen hinsichtlich einer Mindest- oder Gesamthöhe baulicher Anlagen verzichtet wird. Um 

das Risiko einer Nichtanrechenbarkeit von regionalplanerischen Windenergiegebieten aus-

zuschließen, wird festgelegt, dass innerhalb eines regionalplanerisch ausgewiesenen Vor-

rang- oder Vorbehaltsgebietes Windkraft eine bauleitplanerische Darstellung oder Festset-

zung von Höhenbegrenzungen gem. § 1 Abs. 4 BauGB nicht den Zielen der Raumordnung 

angepasst ist. Davon ausgeschlossen sind bauleitplanerische Darstellungen oder Festset-

zungen von Höhenbegrenzungen, welche vor dem 16.04.2025 (Inkrafttreten der 31. Ände-

rung des RP8) rechtswirksam wurden, da diese einen Bestandsschutz genießen. 

 

zu 6.2.2.5  Mit der Ausweisung insb. von Vorrang- aber auch von Vorbehaltsgebieten gewährt der Re-

gionalplan der Region Westmittelfranken der Windkraft substanziell Raum und erfüllt den 

gesetzlichen Auftrag im erforderlichen Umfang. Bei der Ausweisung der Vorrang- und Vor-

behaltsgebiete wurden regionsweit besonders sensible Bereiche hinsichtlich der Erholungs-

nutzung sowie des Landschaftsschutzes ausgespart, da die technische Überprägung durch 

Windkraftanlagen insb. topographiebedingt in diesen Bereichen im regionsweiten Vergleich 

eine besondere Wirkung auf den weiteren Landschaftsraum und/oder auf spezifische, regi-

onsweit besonders charakteristische Landschafts- und Erholungsräume entfalten würde. 

Hierunter fallen  

- die Traufbereiche der Schichtstufen und Zeugenberge, welche sich in besonderem Maße 

gegenüber ihrem Umland abheben (AWK 1 – Steigerwald, AWK 2 – Keuperstufe, AWK 

3 – Jurastufe, AWK 5 – Hesselberg), 

- der Rand des Rieskraters (AWK 4 – Riesrand), 

- die Talräume und Hangkantenbereiche der besonders charakteristischen Tallandschaf-

ten (AWK 6 – Taubertal, AWK 7 – Altmühltal mit Schambachtal und AWK 8 – Anlautertal) 

und 

- die hoch frequentierten Erholungsschwerpunkte (AWK 9 – Altmühlsee, AWK 10 – Brom-

bachsee). 

In diesen Bereichen werden, unter Berücksichtigung bestehender technischer Vorprägun-

gen, Ausschlussgebiete für den Bau und die Nutzung raumbedeutsamer Windkraftanlagen 

(Ausschlussgebiete Windkraft) ausgewiesen. Ihre Lage bestimmt sich nach Tekturkarte 3 zu 

Karte 2 „Siedlung und Versorgung“, die Bestandteil des Regionalplans ist. In den Aus-

schlussgebieten Windkraft ist die Planung, die Errichtung und der Betrieb von raumbedeut-

samen Windkraftanlagen unzulässig. Windkraftanlagen befinden sich dann innerhalb der 

Ausschlussgebiete Windkraft, sobald der Mastfuß innerhalb der festgesetzten Grenzen ver-

ortet ist. 
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zu 6.2.2.6 Dem regionalen Planungskonzept Windkraft, welches als Kernelement die Ausweisung von 

Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Windkraft vorsieht, liegen gesamträumlich einheitliche, 

ausgewogene und mit Fachstellen abgestimmte Planmaßstäbe zugrunde, welche in der An-

lage zu 6.2.2 „Kriterienkatalog Windkraft“ nachvollziehbar festgehalten sind. Dieser Kriteri-

enkatalog Windkraft soll in diesem Sinne grundsätzlich, d.h. auch bei der Errichtung raum-

bedeutsamer Windkraftanlagen in sog. „weißen Gebieten“, für welche der Regionalplan 

keine räumlichen, windkraftrelevanten Festlegungen trifft, berücksichtigt werden. 

 In der Spalte 1 der Anlage zu 6.2.2 „Kriterienkatalog Windkraft“ werden zudem verbindliche 

planerische Vorsorgeabstände geplanter raumbedeutsamer Windkraftanlagen zu durch 

Wohnnutzung geprägten Bauflächen (Wohnbauflächen, gemischte Bauflächen), zu durch 

Wohnnutzung im planerischen Außenbereich geprägten Gebäuden (Einzelgebäuden, Ge-

höften, Weilern und Splittersiedlungen) und zu gesundheitlichen Zwecken dienenden Ge-

bäuden und Einrichtungen (Krankenhäusern, Kliniken, Kurbetrieben, gesundheitlichen Zwe-

cken dienenden Gebäuden und Einrichtungen) festgelegt. Diese Vorsorgeabstände wurden 

als regionsweit einheitliches Mindestmaß für die Verträglichkeit von Windkraftanlagen im 

Umfeld von Siedlungsbereichen in Form eines planerischen Ausschlusses definiert. Sie sind 

bei der Errichtung raumbedeutsamer Windkraftanlagen regelmäßig zu beachten.  

Ausnahmen gelten innerhalb derjenigen (Teilflächen von) Sonderbauflächen und Sonderge-

bieten, welche vor dem 16.04.2025 (Inkrafttreten der 31. Änderung des RP8) im Regional-

plan ausgewiesen wurden. Für diese Bereiche, welche regelmäßig bereits durch Windkraft-

anlagen belegt sind, gilt vor dem Hintergrund einer regelmäßig unveränderten abwägungs-

erheblichen Sachlage sowie des überragenden öffentlichen Interesses an der Windkraftnut-

zung ein Bestandsschutz. Hier sind anhand des konkreten Einzelfalls mögliche Beeinträch-

tigungen über das Genehmigungsverfahren auszuschließen. 

 

zu 6.2.2.7 Landschaftsschutzgebiete konzentrieren sich in der Region Westmittelfranken im Wesentli-

chen innerhalb der Naturparke Steigerwald, Frankenhöhe und Altmühltal und stellen dort die 

besonders schützenswerten Teilbereiche (ehem. Schutzzonen) dar. Die Naturparke und 

insb. die darin verorteten Landschaftsschutzgebiete besitzen in ihren Schutzzwecken einen 

regionalen bis überregionalen Charakter. Die Errichtung und der Betrieb von Windkraftanla-

gen sowie der zugehörigen Nebenanlagen sind zwar gem. § 26 Abs. 3 BNatSchG in Land-

schaftsschutzgebieten nicht verboten, sofern sich der Standort der Windkraftanlage in einem 

Windenergiegebiet befindet. Allerdings soll die Steuerung der Windkraftgebiete innerhalb 

der Landschaftsschutzgebiete ausschließlich auf der regionalplanerischen Ebene erfolgen, 

um damit dem regelmäßig überörtlichen Charakter der Schutzzwecke der Landschafts-

schutzgebiete gerecht zu werden. Das Prinzip der dezentralen Konzentration von Windkraft-

anlagen in Vorrang- und Vorbehaltsgebieten, welches dem regionalen Planungskonzept 

Windkraft zugrunde liegt, ist in besonderem Maße dafür geeignet, die technische Überprä-

gung insbesondere der Landschaftsschutzgebiete auf geeignete Bereiche zu lenken und 

gleichzeitig der Windkraft in der Region substanziell Raum zu geben. Durch Konzentrations-

wirkung von Windenergieanlagen in Landschaftsschutzgebieten wird eine weitere Zersplit-

terung vermieden. Dadurch ist gewährleistet, dass der Schutzzweck der Landschaftsschutz-

gebiete weiterhin erfüllbar bleibt und die Landschaftsschutzgebiete nicht funktionslos wer-

den. 

 

zu 6.2.2.8 Zahlreiche Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Windkraft überlagern sich teilweise oder ganz 

mit Waldbereichen. Dies liegt unter anderem an der Struktur der Region, die durch eine 

weitreichende Bewaldung gerade der windhöffigen Höhenzüge bzw. derjenigen Bereiche 

gekennzeichnet ist, welche einen hinreichenden Abstand zu Siedlungskörpern einhalten. 

Zwar wird der nötige Waldeingriff durch das Bundeswaldgesetz (BWaldG) bzw. das Bayeri-

sche Waldgesetz (BayWaldG) im Sinne von Vorschriften hinsichtlich erforderlicher Ersatz-

aufforstungen und Ausgleichsmaßnahmen für die Rodung von Wald zum Zweck der Wind-
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energienutzung rechtlich hinreichend geregelt. Auch werden für den Betrieb einer Windkraft-

anlage dauerhaft durchschnittlich nur ca. 0,5 ha Wald gerodet1. Nicht zuletzt wurden auch 

rechtlich geschützte (insb. Schutzwälder, Erholungswälder und Naturwaldreservate und Na-

turwaldflächen) sowie sensible Waldbereiche (insb. kartierte Mittelwälder) bereits bei Pla-

nerstellung berücksichtigt. Allerdings erfüllen Wälder gerade vor dem Hintergrund der aktu-

ellen Klimakrise zahlreiche besondere Schutz-, Nutz- und Erholungsfunktionen: sie haben 

bedeutende bioklimatische Effekte, erfüllen Schutzfunktionen für Böden (z.B. vor Erosion), 

Filterfunktion gegen Stoffeinträge in das Grundwasser, binden CO2 und sind Lebensraum 

für Tiere und Pflanzen. Darüber hinaus liegt der Waldflächenanteil der Region Westmittel-

franken mit ca. 29 % unter dem bayerischen Durchschnitt von ca. 35 %.2 Deshalb sollen bei 

Planung und Errichtung raumbedeutsamer Windkraftanlagen in Waldbereichen die Eingriffe 

in den Naturhaushalt möglichst geringgehalten und hochwertige Waldbestände geschont 

werden. Als geeignete Maßnahmen können hierbei u.a. genannt werden: 

- Rückgriff auf bestehende Infrastrukturen, insb. auf bereits existierende und geeignete 

Forstwege unter Vermeidung wegebaulich negativer Kardinalpunkte (z.B. enge Kehren, 

starke Steigungen/Gefälle) 

- vorrangige Überplanung ohnehin umbaubedürftiger, strukturarmer Nadelholzreinbe-

stände oder von Kalamitätsflächen 

- räumlich-zeitliche Koordination der Errichtung von Windkraftanlagen mit einem ggf. not-

wendigen Waldumbau 

- Einsatz von Blattliftern (auch „bladelifter“) und geeigneten Kränen mit geringem Stand-

raumbedarf zur Begrenzung der notwendigen Kahlschlags- und Rodungsflächen auf das 

notwendige Maß 

- Lagerung von Anlagenteilen außerhalb des Waldes i.V.m. just-in-time-Lieferung, um La-

gerflächen gering zu halten 

- Begrenzung der Bodenertüchtigung bei der Einbringung von Material zur Herstellung der 

technischen Befahrbarkeit auf ein Mindestmaß an Fläche 

- schonendes Vorgehen bei der Auslegermontage beim Einsatz von Raupenkränen (Ver-

meidung von Befahrungsschäden durch Hilfskräne) 

- Verlegung der benötigten Stromleitungen in der Mitte des Wegekörpers, sodass die an-

grenzenden Waldflächen geschont werden und die Funktionalität der Gräben erhalten 

bleibt 

- frühzeitige Einbeziehung des Bereichs Forsten des örtlich zuständigen Amtes für Ernäh-

rung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) bei Planung und Errichtung der Anlage(n) 

Naturnahe Laub- und Mischwaldflächen sowie generell alte Waldbestände sollten hingegen 

nach Möglichkeit bei der konkreten Anlagenprojektierung ausgespart werden. Auch sollten 

Wälder mit besonders sensiblen Waldfunktionen gem. Walfunktionsplan (vgl. 

Art. 6 BayWaldG), wie Wälder mit besonderer Bedeutung für den Bodenschutz, für den re-

gionalen Klimaschutz, für die Erholung (Stufe I), als Lebensraum oder historisch wertvoller 

Waldbestand bei der Abwägung zugunsten konkreter Anlagenstandorte eine besondere Ge-

wichtung erfahren. 

 

 

 

 
1 Quelle: FA Wind (2021): Entwicklung der Windenergie im Wald – Ausbau, planerische Vorgaben und Empfeh-
lungen für Windenergiestandorte auf Waldflächen in den Bundesländern (6. Auflage), S. 15 
2 Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik: Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung zum Stichtag 
31. Dezember 2022: https://www.statistik.bayern.de/statistik/gebiet_bevoelkerung/gebiet/index.html (Zugriff: 
08.02.2024, eigene Berechnung) 
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zu 6.2.3 Solarenergie 

zu 6.2.3.1 Die Nutzung von Solarenergie3 hat in den vergangenen Jahren in Deutschland, wie insbe-

sondere in Bayern, einen beachtlichen Aufschwung erlangt. Die Grundlagen hierfür sind 

insb. in der kontinuierlich steigenden Rentabilität von Solaranlagen wie auch in der erweiter-

ten Förderkulisse im Rahmen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) zu sehen. Bei-

spielhaft hierfür stehen die „Verordnungen über Gebote für Freiflächen-Photovoltaikanlagen“ 

des Freistaates Bayern aus den Jahren 2017 und 2019, durch welche über ein Ausschrei-

bungsverfahren die Möglichkeit zur Förderung von großflächigen Freiflächen-Photovoltaik-

anlagen auf Acker- bzw. Grünland in landwirtschaftlich benachteiligten Gebieten gem. § 37 

Abs. 1 Nummer 3 Buchstaben h und i EEG 2017 geschaffen wurde. Zusätzlich wirken sich 

eine deutliche Kostendegression bei Modulen bei gleichzeitig steigender Flächen-Effizienz 

begünstigend auf die Nutzung von Solarenergie aus, so dass mancherorts bereits Strom aus 

Freiflächen-Photovoltaikanlagen unabhängig der Förder- und Steuerungsmechanismen des 

EEG direkt vermarktet wird. 

Alleine die Gesamtleistung der installierten Photovoltaik-Module (Dach- und Freifläche) stieg 

in Deutschland von ca. 8 MWP im Jahr 1995 auf ca. 11.600 MWP im Jahr 2010 und ca. 

46.000 MWP im Jahr 20184. Dies entspricht einem Anteil an der gesamten Bruttostromer-

zeugung von ca. 8% im Jahr 2018. In Bayern lag die installierte Nennleistung der Solarmo-

dule (Dach und Freifläche) im Jahr 2018 bei ca. 12.287 MWP
5. Dies entspricht einem Anteil 

an der bayerischen Bruttostromerzeugung im Jahr von ca. 15,9%. Für Westmittelfranken 

liegen diese Werte nur für Freiflächen-Photovoltaikanlagen vor. Hier sind 126 solcher Frei-

flächenanlagen installiert, mit einer Nennleistung von rund 286 MWP
6. Als entscheidende 

Kriterien für die Nutzung von Sonnenenergie sind generell die mittlere jährliche Globalstrah-

lung sowie die mittlere jährliche Sonnenscheindauer am jeweiligen Standort heranzuziehen. 

Anhaltspunkte hierfür liefert der Bayerische Energieatlas. Die Sonnenscheindauer (mittlerer 

jährlicher Wert in Stunden) liegt in der Region Westmittelfranken bei mindestens 1.450 bis 

maximal 1.700 Stunden, überwiegend jedoch in einem Bereich zwischen 1.600 und 1.650 

Stunden. Bei der Globalstrahlung (mittlere Jahreswerte in kWh/m²) ist die Region, v.a. auf 

Grund der verschiedenen Höhenlagen, zweigeteilt: Im Norden liegt der Wert um die 1.105, 

während im südlichen Teil die Werte zwischen 1.135 und 1.165 - d.h. im bayerischen Schnitt 

- liegen. Spitzenwerte werden diesbezüglich insbesondere auf den Jura-Hochflächen im Be-

reich des südlichen Landkreises Weißenburg-Gunzenhausen erzielt. Ähnlich gute Voraus-

setzungen wie im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen finden sich für die Nutzung der 

Sonnenenergie innerhalb der Region insbesondere im südlichen Bereich des Landkreises 

Ansbach. Insgesamt sind die Unterschiede jedoch nicht so auffällig, als dass nicht in der 

gesamten Region grundsätzlich eine verstärkte Nutzung dieser regenerativen Energiequelle 

mit Blick auf den Ertrag technisch und wirtschaftlich möglich erscheint. 

Der Regionalplan der Region Westmittelfranken verfolgt das Ziel, das Nutzungspotential der 

Sonnenenergie für die Wärme- und Stromversorgung soweit möglich und sinnvoll zu nutzen. 

Das Landesentwicklungsprogramm Bayern entbindet Freiflächen-Photovoltaikanlagen vom 

sog. „Anbindegebot“ gem. LEP 3.3 Abs. 2 (Z). Damit eröffnet sich im Außenbereich – trotz 

einer fehlenden Privilegierung gem. § 35 Abs. 1 BauGB – potentiell eine große Flächenku-

lisse zur Realisierung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen. Diese Entwicklung wird in jüngs-

ter Vergangenheit flankiert von einem günstigen Markt- und Förderumfeld. Annähernd die 

 
3 Unter dem Begriff Solarenergie wird sowohl die Photovoltaik als auch die Solarthermie gefasst. Beide weisen als 
Freiflächen-Anlagen (Solarparks) ähnliche Charakteristika und Auswirkungen auf den Naturhaushalt sowie auf 
das Orts- und Landschaftsbild auf. 
4 Quelle: Bundesverband Solarwirtschaft e.V. https://www.solarwirtschaft.de/fileadmin/user_upload/bsw_fakten-
blatt_pv_2019_3.pdf (Zugriff: 10.11.2020) 
5 Bayerische Staatsregierung https://www.energieatlas.bayern.de/thema_sonne/photovoltaik/daten.html (Zugriff: 
10.11.2020) 
6 Quelle: Eigene Erhebungen, Kenntnisstand realisierte und genehmigte Anlagen, Leistung teilweise geschätzt: 
10.11.2020. 
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gesamte Region Westmittelfranken – insb. mit Ausnahme des Uffenheimer Gaus im Westen 

des Landkreises Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim und Teilen der Östlichen Hohenloher 

Ebene im äußersten Nordwesten des Landkreises Ansbach – zählt nach dem genannten 

Maßstab als landwirtschaftlich benachteiligtes Gebiet und kann somit von EEG-Förderungen 

für Freiflächen-Photovoltaikanlagen profitieren. Bereits heute ist abzusehen, dass Freiflä-

chen-Photovoltaikanlagen mit zunehmender Rentabilität ihren Strom direkt vermarkten und 

somit unabhängig der Förder- und Steuerungsmechanismen des EEG agieren. Daher wird 

ein grundsätzlicher raumordnerischer Steuerungsbedarf für Freiflächen-Solaranlagen gese-

hen, der sich nicht zuletzt aus den vielfältigen potentiellen Nutzungskonkurrenzen ableitet 

(vgl. LEP Kap. 6.2.3 „Photovoltaik“). So können Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie 

aufgrund der notwendigen Flächenbeanspruchung in direkte Konkurrenz zur Landwirtschaft 

treten und in der Folge den Charakter der Landnutzung nachhaltig verändern. Aufgrund ihrer 

physischen Beschaffenheit besitzen sie zudem regelmäßig optische Auswirkungen auf ihre 

Umgebung und können demnach, vermehrt auch im Zusammenwirken, das Landschaftsbild 

und damit die Erholungseignung erheblich und auch überörtlich bedeutsam beeinträchtigen. 

Umso bedeutender ist es, für die Region Westmittelfranken einen koordinierenden regional-

planerischen Rahmen für nachfolgende Planungsebenen zu definieren. 

zu 6.2.3.2 Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie beanspruchen, wenn sie einen substanziellen Bei-

trag zur Energiewende in der Region leisten sollen, große Flächen. Grund und Boden sind 

nicht vermehrbare Güter. Aufgrund der Flächenbeanspruchung von Anlagen zur Nutzung 

der Sonnenenergie steht der Ausbau dieses Energieträgers regelmäßig in direkter Konkur-

renz mit anderen flächengebundenen Nutzungsformen. Umso wichtiger ist es, Solaranlagen 

möglichst flächensparend zu realisieren und in diesem Zusammenhang insb. die Mehrfach-

nutzung von Fläche zu fördern. Ein Ansatz hierfür ist es, das Potential der Sonnenenergie in 

den Siedlungseinheiten möglichst umfassend zu nutzen, sofern diese Nutzung in ihrer Art 

und Größenordnung keine erhebliche Beeinträchtigung des Ortsbildes hervorruft und keine 

denkmalpflegerischen Belange entgegenstehen. Hierzu eignen sich insb. Dach- und Fassa-

denflächen in Neubau- und Gewerbegebieten aber auch Lärmschutzanlagen entlang von 

Verkehrswegen oder über Stellplatzanlagen. Entsprechende Festsetzungen in Bebauungs-

plänen, z.B. bei der Ausrichtung und Gestaltung von Gebäuden, können diesbezüglich ein 

Ansatz sein. Ein weiterer Ansatz ist die ökologische Aufwertung von Solarflächen selbst. 

Freiflächen-Solaranlagen können bei angepasster Planung potentiell eine positive Wirkung 

auf die Biodiversität der Planflächen sowie umliegender Bereiche besitzen bzw. einen Bei-

trag zum Humusaufbau im Boden sowie zum Erosions- und Grundwasserschutz leisten. 

Diese potentiellen Effekte gilt es durch entsprechende Maßnahmen gezielt zu fördern, wie 

durch die Einhaltung von hinreichenden Abständen zwischen den Modulreihen, die Verwen-

dung von standortgemäßem, gebietsheimischem Saat- und Pflanzgut zwischen bzw. unter 

den Modultischen oder durch die Anlage von Einzelelementen wie Lesesteinhaufen, Totholz 

oder Tümpeln im Zwischenbereich der Module. Auch eine Weiterführung der agrarischen 

Nutzung ist je nach Anlagentyp möglich (z.B. Beweidung, Agrophotovoltaik) und je nach Bo-

dengüte auch anzustreben (vgl. Begründung zu RP8 6.2.3.5). Demgegenüber ist darauf zu 

achten, im Rahmen von Solarparkplanungen die vollständige Überdeckung bzw. Neuversie-

gelung von Boden auf ein notwendiges Maß zu reduzieren, da andernfalls im Planbereich 

insb. die biologische Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts so-

wie die vielfältigen Funktionen des Bodens nachhaltig gestört werden können. 

zu 6.2.3.3  Die Nutzung der Sonnenenergie wird aufgrund der notwendigen Flächenintensität in Zukunft 

nur dann einen nachhaltigen Beitrag zur Energiewende leisten können, wenn ein wesentli-

cher Anteil der Projektierungen auf der freien Fläche, im planungsrechtlichen Außenbereich 

erfolgt. In Frage kommen hierbei – im Einklang insb. mit dem Grundsatz LEP 6.2.3 Abs. 2 

sowie den Förderrichtlinien des EEG – insbesondere vorbelastete Standorte, da durch die 

Bündelung von Infrastruktureinrichtungen die flächenhafte Zerschneidung und Zersiedelung 

der Landschaft in der Summe reduziert werden kann, bislang unzerschnittene Räume somit 
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für nachfolgende Generationen erhalten werden. Deshalb sollen Solarparks in der Region 

Westmittelfranken in erster Linie an vorbelasteten Standorten entwickelt werden. Folgende 

Standorte werden in der Region Westmittelfranken i.d.R. als vorbelastet angesehen:  

• auf vorübergehend oder dauerhaft nicht mehr in Betrieb befindlichen Deponien oder 

Deponieabschnitten und Konversionsflächen; 

• auf dauerhaft nicht mehr in Betrieb befindlichen Abbaugebieten von Bodenschätzen, 

sofern eine Freiflächen-Solarnutzung nicht den regionalplanerischen Vorgaben für eine 

Nachfolgenutzung bzw. den festgelegten landschaftspflegerischen Begleitplänen für ei-

nen Abbau widerspricht; 

• im direkten, bildbedeutenden Umfeld von Autobahnen, Bundesstraßen oder Bahntras-

sen; 

• im direkten, bildbedeutenden Umfeld von Hoch- und Höchstspannungsfreileitungen ab 

110kV, landschaftsprägenden Sendemasten und Umspannwerken; 

• im direkten, bildbedeutenden Umfeld von bestehenden Trägern von Erneuerbaren 

Energien wie insb. Windkraft- bzw. Biogasanlagen; 

• im direkten, bildbedeutenden Umfeld von großflächigen Gewerbe- und/oder Industrie-

gebieten; 

• im direkten, bildbedeutenden Umfeld um großflächige Ansammlungen landwirtschaft-

lich privilegierter Vorhaben im Außenbereich (Mastställe o.Ä.).  

Auch an vorbelasteten Standorten ist im Sinne der Akzeptanz auf eine verträgliche Einbet-

tung der Freiflächen-Solaranlage in das Orts- und Landschaftsbild zu achten. Dabei gilt es 

immer auch die Verhältnismäßigkeit zwischen der Größe eines Solarparks und der Art der 

bestehenden Vorbelastung zu berücksichtigen. Bestehende Freiflächen-Solaranlagen kön-

nen im beschriebenen Sinne, als technische Bauwerke im Außenbereich, vorbelastend wir-

ken. Eine allgemeingültige Aussage ist diesbezüglich jedoch nicht zweckdienlich, da es auf-

grund der Großflächigkeit solcher Anlagen bei Neuplanungen im Nahbereich von bereits be-

stehenden Anlagen auch zu Überlastungserscheinungen des Orts- und Landschaftsbildes 

kommen kann. Die Entstehung bandartiger Strukturen, indem ausgehend von einem beste-

henden Solarpark immer weitere hinzugeplant werden, kann nur entlang von Bandinfrastruk-

turen wie Autobahnen, Bundesstraßen, Bahntrassen oder Hoch- und Höchstspannungsfrei-

leitungen regelmäßig raumverträglich sein. Ansonsten stellt die Aneinanderreihung von 

großflächigen Solaranlagen i.d.R. einen unverhältnismäßigen „Schneeballeffekt“ dar, den es 

insb. aufgrund der zersiedelnden Wirkung zu verhindern gilt.  

Die Listung der vorbelasteten Standorte ist nicht abschließend und kann im begründeten 

Einzelfall ergänzt werden. Durch eine derartige Bündelung von Infrastruktureinrichtungen 

kann gem. LEP 7.1.3 Abs. 1 (G) ein wesentlicher Beitrag zur Erhaltung von Freiräumen und 

deren Funktionsfähigkeit in bislang unbelasteten Bereichen geleistet werden. Gerade eine 

Kombination von Trägern Erneuerbarer Energien kann zu einer freiraumschonenden Reali-

sierung der Energiewende beitragen, da regelmäßig bereits bestehende, komplementäre 

Infrastrukturen mitgenutzt werden können.  

Stehen vorbelastete Standorte im Gebiet einer planenden Gemeinde nicht zur Verfügung, 

so sind Freiflächen-Solaranlagen auf Standorte zu lenken, durch die das Orts- und Land-

schaftsbild nicht erheblich beeinträchtigt wird. Vorbelastete Standorte stehen auch dann 

nicht zur Verfügung, wenn durch den Planträger systematisch dargelegt werden kann (durch 

Eigentümeransprachen o.Ä.), dass Eigentümerinteressen einer Solarnutzung in absehbarer 

Zeit entgegenstehen. Zur Findung eines geeigneten Standortes ist in diesem Fall regelmäßig 

im Rahmen der Bauleitplanung eine nachvollziehbare Alternativenprüfung erforderlich.  

Der Erhalt eines intakten Orts- und Landschaftsbildes trägt zur Lebensqualität bei und ist in 

der Folge eine zentrale Determinante auch für die Akzeptanz von Freiflächen-Solaranlagen. 

Während eine Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbildes i.d.R. anlageninhärent ist, 
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ist für die Bewertung von Freiflächen-Solarplanungen von Relevanz, ob diese Beeinträchti-

gung nach landes- und regionalplanerischen Maßstäben erheblich ist. Von einer erheblichen 

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes kann dann ausgegangen werden, wenn „die Verän-

derung von einem gegenüber den Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

aufgeschlossenen Durchschnittsbetrachter als nachteilig und störend empfunden wird“7 bzw. 

das „Vorhaben in seiner Umgebung als Fremdkörper in einem von gleichartigen Störungen 

weitgehend freigehaltenen Raum und damit als „landschaftsfremdes Element“ besonders in 

Erscheinung tritt“8. Eine diesbezügliche Bewertung hat am konkreten Einzelfall anhand einer 

spezifischen Planung zu erfolgen. Die für die landes- und regionalplanerische Abwägung 

insbesondere maßgeblichen Kriterien sind in der Anlage „Kriterienkatalog“ aufgelistet9. Ob 

im Einzelfall eine erhebliche Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbildes vorliegt, kann 

von vielen Faktoren abhängen, u.a. von der Art der benachbarten Nutzung (Verträglichkeit, 

z.B. Wohngebiete, Erholungseinrichtungen), der Nähe einer Planung zu Ortsteilen (Orts-

randbild, insb. bei noch intakten dörflichen Strukturen), der Lage einer Planung zu einem 

Ortsteil (umzingelnde Wirkung), der Größe von Ortsteilen (Verhältnismäßigkeit), der Topo-

graphie (Einsehbarkeit) oder der Strukturvielfalt (z.B. anhand Relief-, Biotop- oder Landnut-

zungsstrukturen), Eigenart (insb. natürlicher oder kultureller Art) und Schönheit der betroffe-

nen Landschaft. Im Zweifelsfall ist ein besonderes Augenmerk auf Maßnahmen zur Einbin-

dung einer Freiflächen-Solaranlage in das Orts- und Landschaftsbild zu legen, u.a. durch 

Anpassung der Planung an das vorhandene Relief (z.B. kein Durchbrechen der Horizontli-

nie), Einbettung an bestehende Vegetationsstrukturen (z.B. Waldkulisse), sichtverschat-

tende Randeingrünung, Flächenuntergliederung durch den Erhalt ausreichend breiter Frei-

flächenkorridore, Höhenreduzierung von Modulen oder Verwendung von reflexionsarmen 

Modulen. In diesem Zusammenhang ist es gerade auch anzustreben, in Konfliktfällen einen 

Ausgleich zwischen den im Einzelfall konkurrierenden Schutzgütern des Landschafts- und 

Artenschutzes herzustellen. So wäre es im Sinne dieses Grundsatzes nicht sachgerecht, 

einen Verzicht geeigneter landschaftspflegerischer Maßnahmen mit dem Verweis auf schüt-

zenswerte Arten, wie Wiesenbrüter-Vorkommen, zu begründen. Vielmehr ergibt sich in einer 

konkreten Planung hieraus die Notwendigkeit, angepasste Maßnahmen zu ergreifen, die 

dem Landschaftsschutz dienen und gleichzeitig den Artenschutz nicht gefährden.  

 

zu 6.2.3.4  Zum Schutz des Landschaftsbildes sollen Freileitungen, Windkraftanlagen und andere weit-

hin sichtbare Bauwerke gem. LEP 7.1.3 (G) insbesondere nicht in schutzwürdigen Tälern 

und auf landschaftsprägenden Geländerücken errichtet werden. Diese sind regelmäßig von 

sehr hoher ökologischer und landschaftsästhetischer Bedeutung und dienen in diesem Kon-

text häufig in besonderem Maße der Erholungsvorsorge. Freiflächen-Solaranlagen sind als 

Bauwerke im Sinne dieses Grundsatzes zu verstehen, da sie zu einer technischen Überprä-

gung der Landschaft führen. In der Region Westmittelfranken werden diesbezüglich beson-

ders sensible Bereiche in den Teilkapiteln RP8 3.1 „Siedlungswesen“ und RP8 7.1 „Natur 

und Landschaft“ konkret benannt. Als besonders schützenswerte Landschaftsteile gelten 

demnach insbesondere  

• die noch unverbauten Talgründe, Talterrassen und Talrandbereiche der Haupttäler ein-

schließlich ihrer wichtigsten Seitentäler der Flussgebiete von Aisch, Altmühl, Aurach 

(zur Rednitz), Aurach (zur Regnitz), Bibert, Brombach, Fränkischer Rezat, Schwäbi-

scher Rezat, Tauber, Wörnitz und Zenn,  

• die Seerandbereiche und das bildbedeutende Umfeld der als Erholungsschwerpunkte 

klassifizierten Seen Altmühlsee und Brombachsee sowie 

 
7 vgl. BVerwG, Urteil vom 27.09.1990 
8 vgl. OVG Lüneburg, Urteil vom 21.11.1996  
9 Der Kriterienkatalog lehnt sich an den „Praxis-Leitfaden für die ökologische Gestaltung von Photovoltaik-Freiflä-
chenanlagen“ des Bayerischen Landesamtes für Umwelt aus dem Jahr 2014 an (URL: https://www.energieat-
las.bayern.de/energieatlas/neu/39.html; Zugriff: 14.10.2020) und berücksichtigt die relevanten fachlichen Maßga-
ben aus dem RP8. 
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• die großstufigen Steilanstiege des Steigerwaldes, der Frankenhöhe und der Südlichen 

Frankenalb sowie der vorgelagerten Zeugenberge in den NE 110.2 „Hahnenkamm-Vor-

land“, 110.3 „Weißenburger Bucht“ sowie 115.3 „Südliche Steigerwald-Vorhöhen“ (vgl. 

Begründungskarte „Ökologisch-funktionelle Raumgliederung“) 

in der jeweiligen Abgrenzung als landschaftliches Vorbehaltsgebiet (gem. RP8 7.1.3.2 (Z), 

LB 1 „Bedeutende Talräume“, LB 2 „Zeugenberge“), als Regionaler Grünzug mit Funktion 

Erholungsvorsorge (gem. RP8 7.1.3.1 (Z), RG 1-7 sowie RG 9-10) und/oder als Landschafts-

schutzgebiet.  

Die genannten, besonders sensiblen Tal-, Talrand-, Seerand- und Hangbereiche bieten ei-

nen konkreten Orientierungsrahmen, innerhalb dessen die regionalplanerischen Belange 

des Landschaftsschutzes und der Erholungsvorsorge regelmäßig einer Freiflächen-So-

larnutzung erheblich entgegenstehen. Die genannten Bereiche sind deshalb von einer Er-

richtung von Freiflächen-Solaranlagen freizuhalten. Darüber hinaus ist regelmäßig die Wir-

kung von konkreten Freiflächen-Solarplanungen auf das bildbedeutende Umfeld von hoch 

frequentierten und/oder regional bedeutsamen Aussichtspunkten, landschaftsprägenden 

Bergkuppen, Höhenrücken, Talräumen oder visuellen Leitlinien sowie kulturhistorisch be-

deutsamen, landschaftsprägenden Denkmälern in der Region Westmittelfranken zu erfas-

sen und im Sinne des Grundsatzes LEP 7.1.3 Abs. 2 mit einer besonderen Gewichtung in 

die Einzelfallabwägung einzustellen. 

 

zu 6.2.3.5 Die Region Westmittelfranken zählt, mit der Ausnahme insb. des Uffenheimer Gau sowie 

Teilen der Östlichen Hohenloher Ebene, fast vollumfänglich als sog. landwirtschaftlich be-

nachteiligtes Gebiet10, welches gem. EEG 2017 als Flächenkulisse für Photovoltaik-Förde-

rung dient. Aufgrund der in der Gesamtschau im Durchschnitt verhältnismäßig schlechten 

Bodenzahlen in der Region ist es von besonderer Bedeutung, diejenigen Flächen mit güns-

tigen Erzeugungsbedingungen für die landwirtschaftliche Nutzung nur in dem unbedingt not-

wendigen Umfang für andere Nutzungen vorzusehen. Der diesbezügliche Richtwert kann in 

der Region Westmittelfranken allgemein mit einer Bodenwertzahl von größer ca. 40 benannt 

werden. Gem. RP8 5.4.2.1 (B) gilt der besondere Schutz von Flächen mit günstigen Erzeu-

gungsbedingungen jedoch im Speziellen für  

• die Löß- und Lößlehmböden des Ochsenfurter und Gollachgaus (NE 130)11 (Orientie-

rungswert Bodenwertzahl ca. 60), 

• die Verebnungszonen im Bereich des Unteren Keupers im Tauberland (NE 129) und in 

der Östlichen Hohenloher Ebene (NE 127.7), im Bereich des Gipskeupers auf der Fran-

kenhöhe (NE 114) und im Bereich des Sandsteinkeupers im Mittelfränkischen Becken 

(NE 113) (Orientierungswert Bodenwertzahl ca. 40), 

• den überwiegenden Teil der Tonböden im Vorland der südlichen Frankenalb (NE 110) 

(Orientierungswert Bodenwertzahl ca. 45) sowie  

• die Teilgebiete der Südlichen Frankenalb (NE 082) mit Lehmüberdeckung (Orientie-

rungswert Bodenwertzahl ca. 35). 

Während die Löß- und Lößlehmböden der Gauflächen mit Bodenzahlen bis 85 besonders 

günstige Erzeugungsbedingungen aufweisen, besitzen die anderen genannten Gebiete 

überwiegend Flächen mit günstigen bis durchschnittlichen Erzeugungsbedingungen. Ge-

rade aufgrund der großen Anteile schwach ertragfähiger landwirtschaftlicher Flächen in der 

Region Westmittelfranken verbleibt eine ausreichend große Flächenkulisse für Freiflächen-

Photovoltaikanlagen. Andererseits tragen die Böden in den o.g. Natureinheiten überpropor-

tional zur Existenzsicherung von landwirtschaftlichen Betrieben und damit auch zur regiona-

len Versorgung bei, da hier die Voraussetzungen zur Erfüllung der hohen qualitativen und 

 
10 aufbauend auf der Flächenkulisse für Agrarförderung mit Stand 1986 bzw. 1997 nach der Richtlinie 86/465/EWG 
in der Fassung der Entscheidung 97/172/EG). 
11 vgl. Begründungskarte „Ökologisch-funktionelle Raumgliederung“ 
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quantitativen Anforderungen an die landwirtschaftliche Produktion gegeben sind. Sie sind 

wichtiger Bestandteil zur Aufrechterhaltung eines flächendeckenden Netzes von nachhaltig 

wirtschaftenden landwirtschaftlichen Betrieben und sollten deshalb nur in dem unbedingt 

notwendigen Umfang großflächig der konkurrierenden Freiflächen-Photovoltaiknutzung zu-

geführt werden. Ggf. wäre in diesen Bereichen eine Mehrfachnutzung der Fläche im Sinne 

von „Agrophotovoltaik“ anzustreben (vgl. RP8 6.2.3.2 (G)). 
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zu 6.2.4 Bioenergie 

zu 6.2.4.1 Westmittelfranken bietet als ländlich geprägte Region gute Voraussetzungen für die Produk-

tion und regionale Nutzung von Biomasse zur Energiegewinnung. Als Biomasse bezeichnet 

man organische Stoffe pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, die ganz oder in Teilen u. a. 

als Energieträger genutzt werden können. Im Gegensatz zu fossilen Rohstoffen erneuern 

sich derartige Energieträger jährlich bzw. in überschaubaren Zeiträumen. Durch die ver-

stärkte Nutzung von Biomasse innerhalb der Region wird nicht nur eine zukunftsträchtige 

und umweltschonende Form der Energiegewinnung gefördert, sondern auch eine attraktive 

Einkommensalternative für die regionale Land- und Forstwirtschaft geschaffen.  

Gleichwohl bedingt die Nutzung von Biomasse zum Teil größere Anlagen zur Lagerung und 

Energiegewinnung sowie letztendlich zur Verwertung bzw. Lagerung der verbliebenen Rest-

stoffe. Aus diesem Grund gilt es die entsprechenden Anlagen landschaftsschonend zu ge-

stalten und bestmöglich in die Umgebung zu integrieren. Ebenso sollte bei der Wahl von 

Standort und Anlagentyp ein besonderes Augenmerk auf die Begrenzung von Geruchsemis-

sionen hinsichtlich benachbarter Siedlungsbereiche gelegt werden, um Nutzungskonflikte zu 

minimieren.  

Durch die mit dem verstärkten Anbau von nachwachsenden Rohstoffen einhergehende In-

tensivierung sowie mit zunehmendem Umbruch von Grünland sind ansteigende Nitratwerte 

und Pflanzenschutzmittel-Belastungen im Grundwasser zu besorgen. Diese sind durch ge-

eignete Maßnahmen möglichst zu verhindern. Insbesondere sollte der Umbruch von Grün-

land für Zwecke der Energiegewinnung unterbleiben. 

zu 6.2.4.2 Bei der wissenschaftlichen Erforschung erneuerbarer Energien, insbesondere auch der Nut-

zung von Biomasse zur Energiegewinnung, handelt es sich um eine vergleichsweise junge 

Forschungsdisziplin. Mit dem Entwicklungs-, Beratungs- und Anwendungszentrum für die 

verstärkte Nutzung von Biomasse im ländlichen Raum (EBA-Zentrum) in Triesdorf (Ge-

meinde Weidenbach) verfügt die Region diesbezüglich über ein innovatives Zentrum, das im 

Bereich der Biomasse sowohl in der Forschung wie auch in Ausbildung und Beratung tätig 

ist. Unter anderem wird dort seit Juni 2005 ein Ausbildungslehrgang zum Fachagrarwirt „Er-

neuerbare Energien - Biomasse“ angeboten. Erkenntnisse die dort gesammelt werden, tra-

gen zu einer verstärkten und gleichzeitig effizienteren Nutzung von Biomasse zur Wärme- 

und Stromgewinnung innerhalb der Region bei. Darüber hinaus besteht mit dem Energie-

Technologischen Zentrum Westmittelfranken in Treuchtlingen ein weiteres Zentrum, bei dem 

insbesondere die Beratung und die anwendungsorientierte Erforschung Erneuerbarer Ener-

gien im Mittelpunkt stehen. 

 


